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 A)  B E G R Ü N D U N G  
gemäß § 2a BauGB 

1 .  E i n f ü h r u n g  

1.1 Lage und Abgrenzung der Änderungsbereiche 

 
Abbildung 1: Lage im Gemeindegebiet (rot umrandet), o. M. © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, (Daten geändert) 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) umfasst 42,4 ha und besteht aus drei Tei-
länderungsbereichen, die im Detail der Planzeichnung entnommen werden können. 

Teiländerungsbereich 2.1 (Nord) umfasst den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ sowie den teilräumlichen Geltungsbe-
reich 1 (TG1 Nord) des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Danewitz“. Diese 
befinden sich ca. 1 km (Luftlinie) südöstlich der Stadt Biesenthal und ca. 400 m nordöstlich 
des Ortsteils Danewitz und schließen vollständig die Flurstücke 244 und 246 sowie Teilflä-
chen der Flurstücke 88, 244, 245, 246, 247 und 248 der Flur 2 in der Gemarkung Danewitz 
mit ein. Der Änderungsbereich schließt direkt nördlich an den Grenzgraben Danewitz sowie 
östlich an die Kreisstraße K6005 an und umfasst eine Fläche von ca. 14,0 ha. Abweichend 
zum Aufstellungsbeschluss wurde im Teiländerungsbereich 2.1 die südliche Grenze entlang 

Teiländerung 2.1 (Nord): 14,0 ha 

Teiländerung 2.2 (Mitte): 19,0 ha 

Teiländerung 2.3 (Süd): 9,4 ha 
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 des Grenzgrabens Danewitz begradigt. Der tatsächliche Grabenverlauf wurde im weiteren 
Planungsverfahren vermessen (Vermessungsbüro Kühne; Stand 19.05.2025) und der Gel-
tungsbereich entsprechend angepasst. Der Danewitzer Grenzgraben ist nicht Teil der Ände-
rung. Der teilräumliche Geltungsbereich 2.1 hat sich aufgrund der Bestandsvermessung 
und der Anpassung an die tatsächliche Topografie um 4.220 m² verkleinert.  

Teiländerungsbereich 2.2 (Mitte) schließt in ca. 30 m Entfernung südlich an den Änderungs-
bereich Nord an. Er umfasst den teilräumlichen Geltungsbereich 2 (TG2 Mitte) des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Danewitz“ und eine Fläche von ca. 19,0 ha. Der 
mittlere Teilbereich umfasst vollständig die Flurstücke 94, 95, 96 und 97 sowie eine Teilflä-
che des Flurstücks 93, jeweils der Flur 2 in der Gemarkung Danewitz. 

Teiländerungsbereich 2.3 (Süd) umfasst den teilräumlichen Geltungsbereich 3 (TG3 Süd) 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Danewitz“. Dieser liegt ca. 1,1 km 
südöstlich des Ortsteils Danewitz sowie ca. 230 m südöstlich der Priesterpfuhlsiedlung und 
umfasst mit einer Fläche von 9,4 ha eine Teilfläche des Flurstücks 1/1 der Flur 3 in der Ge-
markung Danewitz. Im Zuge der Bestandsvermessung (Vermessungsbüro Kühne; Stand 
19.05.2025) wurde im Südosten des Planbereichs ein Bestandsweg vermessen. Dieser 
wurde aus dem Geltungsbereich genommen, da er nicht Gegenstand der Änderungspla-
nung ist und vom Vorhaben nicht berührt wird. Der teilräumliche Geltungsbereich 2.3 hat 
sich aufgrund der Bestandsvermessung und der Anpassung an die tatsächliche Topografie 
in der Entwurfsphase um 1.710 m² verkleinert.  

1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Das Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor sowie die Novelle des EEGs heben in § 2 die 
besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien als überragendes öffentliches Interesse 
hervor, welche zudem der öffentlichen Sicherheit dienen. Die Klimaziele der Bundesregie-
rung beinhalten die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie an der Stromversorgung bis 
2030 auf 80 %.  Das Land Brandenburg hat hiervon ausgehend beschlossen, dass bis 2030 
Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 18 GW in Brandenburg installiert werden sollen 
und der Stromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt wer-
den soll.  

Der Stadt Biesenthal liegt eine konkrete Anfrage eines Vorhabenträgers zur Errichtung einer 
Agri-Photovoltaikanlage auf einer Fläche nordöstlich von Danewitz sowie dreier Freiflächen-
photovoltaikanlagen (FF-PVA) östlich  und südöstlich von Danewitz vor. 

Die Voraussetzungen für eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nrn. 8 und 9 BauGB sind im 
vorliegenden Fall nicht erfüllt. Aus diesem Grund ist die Schaffung von planungsrechtlichen 
Voraussetzungen durch eine vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Be-
bauungsplan) Bauleitplanung erforderlich. Da die Darstellungen des bestehenden Flächen-
nutzungsplans (FNP) für diese Flächen von der geplanten Nutzung abweichen, können die 
Bebauungspläne nicht aus dem FNP entwickelt werden. Die Darstellungen des Flächennut-
zungsplans entsprechen insbesondere mit Blick auf den Ausbau erneuerbarer Energien 



 STADT BIESENTHAL BEGRÜNDUNG 
2. Änderung des Flächennutzungsplans des OT Danewitz ENTWURF  •  Fassungsdatum 26.02.2026 

 

 

 7 | 101 

 nicht mehr den aktuellen Planungszielen der Gemeinde. Der Flächennutzungsplan wird da-
her im Rahmen eines Parallelverfahrens gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung der Bebau-
ungspläne geändert, um die planungsrechtliche Grundlage für die Vorhaben zu schaffen. 
Dabei handelt es sich um die 2. Änderung des Flächennutzungsplans, die sich in 3 Ände-
rungsbereiche unterteilt (Nord, Mitte, Süd). 

Mit der vorbereitenden Bauleitplanung möchte die Stadt Biesenthal dieses Vorhaben unter-
stützen und einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung und des 
Landes Brandenburg leisten. 

2 .  B e s c h r e i b u n g  d e r  a k t u e l l e n  D a r s t e l l u n g e n  d e s  
F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n s  u n d  d e r  a k t u e l l e n  N u t z u n g  

2.1 Ursprungsfassung 1998/ 1. Änderung 2005 

Für den Ortsteil Danewitz liegt ein wirksamer Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1998 vor. 
Dieser wurde bislang einmal – im Jahr 2005 – geändert. Die 1. Änderung betrifft jedoch einen 
Bereich außerhalb der aktuellen Änderungsflächen und ist für die vorliegende 2. Änderung 
nicht relevant. Aufgrund des veralteten Planungsstands wird der Flächennutzungsplan für 
die Stadt Biesenthal, einschließlich des Ortsteils Danewitz, derzeit neu aufgestellt. Da die-
ser Prozess voraussichtlich erst Anfang 2029 abgeschlossen sein wird, erfolgt zur Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die im Parallelverfahren aufgestellten Bebau-
ungspläne „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“ eine teilräumli-
che Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans. 

Innerhalb der Änderungsbereiche sieht der Flächennutzungsplan Flächen für die Landwirt-
schaft und im Bereich des Danewitzer Grenzgrabens im nördlichen Änderungsbereich Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft vor. In der ur-
sprünglichen Fassung des Flächennutzungsplans aus dem Jahr 1998 wird auf Seite 43, 
Punkt 3.16.2, ausgeführt, dass es sich um die Entwicklung von gewässerbegleitende Ufer-
randstreifen handelt. Im Landschaftsplan sind die Flächen nicht als Bestandsflächen aus-
gewiesen, sondern im Entwicklungskonzept des Landschaftsplans als Entwicklungsmaß-
nahmen aufgeführt. Die Maßnahmenfläche wird daher im Flächennutzungsplan übernom-
men und in den Bebauungsplänen durch Abstandsflächen zum Grenzgraben als Entwick-
lungsmaßnahme verbindlich festgesetzt. 

Die Allee entlang der Kreisstraße, westlich an den Geltungsbereich angrenzend, ist als ge-
mäß ehemals § 31 BbgNatSchG (Brandenburgisches Naturschutzgesetz) geschützte Allee 
dargestellt. Die Allee ist auch gegenwärtig durch § 17 BbgNatSchAG (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz) geschützt. 
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2.2 Aktuelle Nutzung 

Die Teilbereiche Nord und Mitte werden entsprechend der aktuell wirksamen Darstellungen 
des Flächennutzungsplans überwiegend intensiv landwirtschaftlich als Ackerfläche ge-
nutzt. Der südliche Teilbereich wird landwirtschaftlich extensiv als Grünlandfläche genutzt. 
Die Böden weisen entsprechend des gemeindlichen Durchschnitts in den Änderungsberei-
chen 1 und 2 Ackerzahlen von 22 bis 38, und somit für Brandenburger Verhältnisse ein gutes 
bis mittleres Ertragsvermögen auf. Im südlichen Änderungsbereich befinden sich auch ge-
ringerwertige Böden ab einem Bodenwert 18 (Ackerzahl 17). Im Vergleich zu den Ackerbö-
den innerhalb des Gemeindegebiets handelt es sich jedoch um keine überdurchschnittlich 
guten Böden. 

 
Abbildung 2:  Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan des Ortsteils 
Danewitz mit Änderungsbereichen (blau gestrichelt) (o. M.) 

Auszug Legende 

 Überörtliche und örtli-
che Hauptstraßen  

 
Flächen für die Land-
wirtschaft 

 
Flächen für Wald 

 
Umgrenzung von Flä-
chen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung der 
Landschaft 

 
Umgrenzung von 
Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im 
Sinne des Naturschutz-
rechts (hier: Naturpark) 

 Wasserlauf 

 Geschützte Allee (ge-
mäß § 17 
BbgNatSchAG) 

 Bodendenkmal  
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 Im südlichen Bereich des nördlichen Änderungsbereichs, entlang des Danewitzer Grenzgra-
bens, erstreckt sich ein ca. 50 Meter breiter Randstreifen, der als Extensivgrünland entwi-
ckelt wurde. Dieser Bereich ist im aktuellen Flächennutzungsplan als Fläche für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft dargestellt, jedoch nicht als 
Ökokatasterfläche erfasst, da es sich hierbei um die Darstellung von Gewässerrandstreifen 
auf Ebene des Flächennutzungsplans handelt. Bei der aktuellen extensiven Nutzung han-
delt es sich um eine Agrarfördermaßnahme. 

2.3 Natur, Landschaft, Umwelt und Schutzgebiete 

Die nördlichen Änderungsbereiche liegen in einer landwirtschaftlich geprägten Umgebung 
und der südliche Bereich befindet sich zwischen Waldflächen. Die Änderungsbereiche wei-
sen keine Naturschutzgebiete oder nach § 18 BbgNatSchAG geschützte Biotope auf. 

Der südlich angrenzende Graben im nördlichen Änderungsbereich wird von Gehölzen ge-
säumt und bildet in Verbindung mit dem Extensivgrünland einen ökologischen Randstreifen, 
der zur Artenvielfalt beiträgt. Die Teilbereiche Nord und Mitte bieten darüber hinaus jedoch 
keine hochwertigen ökologischen Lebensräume, da sie als Ackerfläche genutzt werden. 
Hier befinden sich keinerlei Gehölzbestände innerhalb des Geltungsbereichs. Im mittleren 
Änderungsbereich sind mit Ausnahme eines Einzelbaums (Erle) im zentralsüdlichen Bereich 
sowie einem mit Birken eingewachsenen temporären Kleingewässers am östlichen Rand 
keinerlei Gehölzbestände vorhanden. Der südliche Änderungsbereich bietet als Grünland-
brache höherwertigere Lebensräume. Alle 3 Änderungsgebiete stellen zudem Offenlandbe-
reiche dar, die für Vogelarten des Offenlands, insbesondere die Feldlerche, relevant sind.  

Weitere Schutzgebiete wie z. B. Vogelschutzgebiete, Naturparke, Landschaftsschutzge-
biete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler oder Wasserschutzgebiete 
befinden sich nicht innerhalb der Planungsgebiete. Außerhalb der Plangebiete beginnt west-
lich an die Kreisstraße angrenzend der Naturpark „Barnim“ und in ca. 1,6 km nordöstlicher 
Entfernung das Landschaftsschutzgebiet „Barnimer Heide“. Das nächste Flora-Fauna-Ha-
bitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Biesenthaler Becken“ befindet sich in etwa 3 km nordwestlicher 
Entfernung. Nach aktuellem Kenntnisstand sind diese Gebiete von der Planung aufgrund der 
Entfernung nicht betroffen. 

2.4 Denkmalschutz 

Gemäß Denkmalliste des Landes Brandenburg befindet sich im unmittelbaren Umfeld zwi-
schen dem nördlichen und mittleren Änderungsbereichs das Bodendenkmal mit der Kurz-
ansprache "Siedlung Urgeschichte" (Aktennummer 40578). Im Siedlungsbereich Danewitz 
liegt darüber hinaus das Bodendenkmal „Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter“ 
(Aktennummer 40577). (vgl. auch Kapitel 6.3.1) 
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 2.5 PV-Eignung der Freiflächen nach EEG2023 und benachteiligte Gebiete 

Die geplanten Standorte für die Agri-PV Anlage und die FF-PV-Anlagen weisen im Energieat-
las Brandenburg überwiegend eine landwirtschaftliche Bodenwertzahl von 23 oder höher 
auf und sind daher als potenzielle Agri-PV-Flächen gemäß dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) 2023 ausgewiesen. Im südlichen Teilbereich befinden sich auch landwirtschaft-
liche Böden mit einer Wertzahl von unter 23 (>18). 

Alle Teilbereiche befinden sich innerhalb der Förderkulisse von benachteiligten Gebieten. 
Dabei handelt es sich insbesondere um Flächen, deren Ertragsfähigkeit natürlich stark be-
grenzt ist, wie das beispielsweise bei Sandböden, wie in den vorliegenden Planungsgebie-
ten, der Fall sein kann. Die benachteiligten Gebiete wurden nach Vorgaben der Europäi-
schen Union abgegrenzt. Damit derart problematische Landwirtschaftsflächen nicht brach 
fallen und weiter bewirtschaftet werden, gewährt das Land Brandenburg eine Beihilfe, die 
sogenannte Ausgleichszulage. Die Lage einer Freiflächen-PVA in benachteiligten Gebieten 
ermöglicht ebenfalls eine Förderung nach EEG und ist in der Handreichung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim als Positivkriterium für eine Freiflächen-Photo-
voltaikanlage aufgeführt. 

  

 

Abbildung 3: Auszug Energie-Portal Brandenburg 2024 mit PV-Standorten (pinke Umgrenzung), o. M. (© 2024 Energiedatenbank 
Brandenburg) 
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3 .  P l a n u n g s r e c h t l i c h e  A u s g a n g s s i t u a t i o n  

3.1 Rechtsgrundlagen 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans für die Bereiche der vorhabenbezogenen Be-
bauungspläne „Agri-PV Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“ des OT Danewitz unterliegt fol-
genden Rechtsgrundlagen: 

− Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist,  

− Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

− Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 
I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189), 

− Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2986), zuletzt geän-
dert durch Art. 7 G v. 12.8.2025 I Nr. 189, 

− Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).. 

3.2 Verfahren 

Da die Voraussetzungen des § 35 BauGB (privilegierte Vorhaben im Außenbereich) nicht er-
füllt sind, sind die Vorhaben planungsrechtlich derzeit unzulässig. Voraussetzung für die Er-
richtung der vorliegenden Photovoltaikanlagen im Außenbereich ist daher eine Bauleitpla-
nung mit der Aufstellung eines Bebauungsplans gemäß § 30 Abs. 1 BauGB und, nachdem 
die geplanten Nutzungen von den Darstellungen im Flächennutzungsplan abweichen, eine 
Änderung des Flächennutzungsplans. Die vorliegende 2. Änderung des Flächennutzungs-
plans erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zu den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplänen „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“ 

Die Aufstellung erfolgt im Normalverfahren mit Umweltprüfung und 2-stufigem Beteili-
gungsverfahren. Dabei wurden die Öffentlichkeit, die Nachbargemeinden sowie die berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf der Planung zu-
nächst frühzeitig beteiligt (§ 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB). Unter Berücksichtigung 
der vorgebrachten Stellungnahmen und ggf. neuen Erkenntnissen, erfolgt die Ausarbeitung 
des Entwurfs und im Anschluss die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit, der Nachbarge-
meinden sowie der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 3 Abs. 
2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB). Sofern durch die Beteiligungen keine wesentlichen Ände-
rungen ausgelöst werden, wird die 2. Änderung des Flächennutzungsplans anschließend 
durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal festgestellt und beim Land-
kreis Barnim zur Genehmigung eingereicht. Erst nach vorliegender Genehmigung können 
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 die Satzungsbeschlüsse der Bebauungspläne bekannt gemacht werden, wodurch die Be-
bauungspläne rechtskräftig werden. 

Der konkrete Verfahrensablauf zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans des OT Danewitz 
wird nachfolgend aufgeführt und im Zuge der Durchführung des Verfahrens fortgeschrieben. 

3.2.1 Aufstellungsbeschluss 

Am 16.11.2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal der Be-
schluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Danewitz" mit 
der 2. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren gefasst; der Beschluss 
wurde im Amtsblatt Nr. 12 (2023) vom 19.12.2023 bekannt gemacht.  

3.2.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und Abstim-
mung mit Nachbargemeinden 

Der Vorentwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans mit Stand 19.12.2024 sowie 
textliche Erläuterungen dazu konnten in der Zeit vom 03.02.2025 bis einschließlich 
28.02.2025 in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 
16359 Biesenthal sowie im Internet eingesehen werden. Die Termine wurden im Amtsblatt 
(Nr. 1/2025) und im Internet angekündigt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 
03.02.2025 von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Bis zum 
28.02.2025 äußerten sich 18 Träger öffentlicher Belange und 1 Nachbargemeinde zum Vor-
entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans. Von Seiten der Öffentlichkeit ging keine 
Stellungnahme ein. 

3.2.3 Überarbeitung des Vorentwurfs  

Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungsverfahren sowie zwischenzeitlich auf Ebene der 
Bebauungspläne vorliegender Fachgutachten wurden in die weitere Abwägung einbezogen. 
Der Vorentwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans wurde überarbeitet und im We-
sentlichen in den folgenden Punkten geändert:  

Planzeichnung 

− Ergänzung einer Wasserfläche im Teiländerungsbereich 2.2 (Mitte) 
− Verkleinerung des Teiländerungsbereichs 2.1 (Nord) und 2.3 (Süd) um insgesamt 

1,6 ha, aufgrund der Verkleinerung der Geltungsbereiche der Bebauungspläne 
− Redaktionelle Ergänzung der Planzeichenerklärung 
− Anpassung der Verfahrensvermerke 
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 Begründung 

− Ergänzung einer Erläuterung gem. § 1a Abs. 2 BauGB sowie der Abwägung zum Ein-
bezug landwirtschaftlicher Flächen (Kapitel 4.3 und 7.1.1).  

− Ergänzung um weitere Ausführungen zur Begründung der Änderung (Kapitel 6.1) 
− Ergänzung der Hinweise zum Gewässerrandstreifen im Bereich des Danewitzer 

Grenzgrabens (Kapitel 6.3.4) 
− Ergänzung um weitere Ausführungen zur Übernahme einer Maßnahmenfläche aus 

dem ursprünglichen Flächennutzungsplan im nördlichen Teiländerungsbereich 
(Kapitel 7.1.2) 

− Ergänzung weiterer Ausführungen zur Abwägung hinsichtlich jagdlicher Belange 
(Kapitel 7.1.3) 

− Ergänzung und Überarbeitung der Ausführungen zum Immissionsschutz (Kapitel 7.3) 
− Konkretisierung der Zuordnung der Ziele, Zwecke und Wirkungen hinsichtlich der 

unterschiedlichen geplanten Darstellungen (Agri-PV bzw. Freiflächen-PV-Anlage) 
(Kapitel 5) 

− Ergänzung der Änderung des Landschaftsplans (Kapitel 8).  
− Überarbeitung und Ergänzung des Umweltberichts (Teil B)). 

3.2.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie Behördenbeteili-
gung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Abstimmung mit Nachbargemeinden  

Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans mit Stand 26.02.2026 sowie textli-
che Erläuterungen dazu konnten in der Zeit vom . . . . . . . . . . . bis einschließlich . . . . . . . . . . . 
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 16359 
Biesenthal sowie im Internet eingesehen werden. Die Termine wurden im Amtsblatt (Nr. 
XX/XXXX) und im Internet angekündigt. Von Seiten der Öffentlichkeit gingen XX Stellungnah-
men ein. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom . . . . . . . . . . . gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf in der Zeit vom . . 
. . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . beteiligt. Bis zum . . . . . . . . . . . äußerten sich XX Träger öffentlicher 
Belange und XX Nachbargemeinden zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs-
plans.  

3.2.5 Verfahrensübersicht 

Verfahrensschritt Datum/ Zeitraum 

Aufstellungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung (SVV) 16.11.2023 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 19.12.2023 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) 
- Billigung des Vorentwurfs  
- Beschluss der frühzeitigen Beteiligung  

19.12.2024 
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 Frühzeitige Beteiligung    

Bekanntmachung 28.01.2025 

Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 03.02.2025 bis 28.02.2025 

Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) 03.02.2025 bis 28.02.2025 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) 
- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus den frühzeiti-

gen Beteiligungen nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB Abwägung 
- Billigung Entwurf 
- Beschluss zur formellen Beteiligung 

26.02.2026 

Formelle Beteiligung . . . . . . . . . . 

Bekanntmachung . . . . . . . . . . 

Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) . . . . . . . . . . 

Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) . . . . . . . . . . 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) 
- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus den Beteili-

gungen nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
- Feststellungsbeschluss 

. . . . . . . . . . 

 

4 .  P l a n u n g s b i n d u n g e n  

4.1 Landes- und Regionalplanung 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele (Z) der Raumordnung anzupassen, 
Grundsätze (G) und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind in Abwägungs- oder Er-
messensentscheidungen zu berücksichtigen. Für die vorliegenden Änderungsbereich erge-
ben sich die Ziele und Grundsätze aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Ber-
lin-Brandenburg (LEP HR, 2019), dem Landesentwicklungsprogramm (LEPro, 2007) sowie 
dem integrierten Regionalplan Uckermark-Barnim (RP Uckermark-Barnim, 2024). 
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 4.1.1 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 

 
Abbildung 4: Auszug LEP HR mit Standort des Plangebiets (pinker Kreis) 

 

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) definiert den 
raumordnerischen Rahmen für die räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. Der LEP 
HR ist am 1. Juli 2019 in Kraft getreten und enthält landesplanerische Festlegungen zu fol-
genden Themen: Hauptstadtregion, Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und großflächi-
ger Einzelhandel, Zentrale Orte, Grundversorgung und Grundfunktionale Schwerpunkte, 
Kulturlandschaften und ländliche Räume, Siedlungsentwicklung, Freiraumentwicklung, 
Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung, Klima, Hochwasser und Energie, Interkommunale 
und regionale Kooperation. 

Nach dem LEP HR liegt die Stadt Biesenthal gemäß Festlegungskarte im Strukturraum „Wei-
terer Metropolenraum“ (WMR) und ist keiner Zentrumsfunktion zugeordnet.  

>>> Freiraumentwicklung <<< 

Die Geltungsbereiche der 2. Änderung des Flächennutzungsplans befinden sich außerhalb 
des Freiraumverbunds (Z 6.2). Gemäß den Grundsätzen G 6.1 (1) und (2) soll der bestehende 
Freiraum in seiner Multifunktionalität erhalten und entwickelt werden. Bei Planungen und 
Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen 
des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizumessen. Die Errichtung der Agri-PVA und 
FF-PVA nimmt Freiräume in Anspruch. Aufgrund der westlich vorbeiführenden Kreisstraße 
ist im nördlichen Teilbereich bereits eine Zerschneidungswirkung vorhanden. Die Wirkun-
gen des konkreten Vorhabens sind auf Ebene der Bebauungspläne durch entsprechende 
Festsetzungen zu minimieren/ auszugleichen. 

Dem Grundsatz, dass der landwirtschaftlichen Bodennutzung bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen ist, wird durch die Er-
richtung einer Agri-PV-Anlage in hohem Maße entsprochen. Bei den Freiflächenphotovolta-
ikanlagen wird diesem Belang durch das festgesetzte Pflegekonzept in Form von extensiver 
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 Beweidung oder maschinelle extensive Mahd entsprochen. Die landwirtschaftliche Nutzung 
entfällt somit nicht gänzlich und aufgrund der befristeten Nutzung nicht dauerhaft. 

>>> Klima, Hochwasser und Energie <<< 

Entsprechend der Grundsätze G 8.1 (1) und (3) sollen zur Vermeidung und Verminderung 
des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase eine räumliche Vorsorge für eine klimaneut-
rale Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Energien, getroffen werden und 
die Energieübertragungs- und -verteilnetze sowie Energiespeicherkapazitäten, insbeson-
dere für Strom und Gas, raumverträglich ausgebaut werden. Die Baurechtschaffung für eine 
Freiflächen-PV-Anlage trägt in erheblichem Maße zur Umsetzung dieser Grundsätze bei. 

Bei Planungen und Maßnahmen sollen gemäß Grundsatz 8.3 die zu erwartenden Klimaver-
änderungen und deren Auswirkungen und Wechselwirkungen berücksichtigt werden. 
Hierzu soll durch Maßnahmen zu Wasserrückhalt und -versickerung sowie zur Verbesse-
rung des Landschaftswasserhaushaltes Vorsorge getroffen werden. Durch die Darstellung 
von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft entlang des Danewitzer Grenzgrabens wird dem Grundsatz auf FNP-Ebene entspro-
chen. Die konkreten Anforderungen werden im Wesentlichen auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung (Bebauungspläne) berücksichtigt. Die Flächennutzungsplanung kann hierzu 
keine verbindlichen Festsetzungen treffen. 

4.1.2 Landesentwicklungsprogramm (LEPro) 

Die Planung erfüllt bzw. berücksichtigt insbesondere die Vorgaben der § 1 (2), § 2 (3) und § 6 
(1) zu Raumstruktur, Wirtschaftliche Entwicklung und Freiraumentwicklung: 

>>> Raumstruktur <<< 

Laut § 1 (2) sollen vorhandene Stärken genutzt und ausgebaut werden. Der Bau einer FF-PV-
Anlage folgt insofern diesem Grundsatz, da die Stadt Biesenthal den Bedarf und das ent-
sprechende Potential für eine solche aufweist. Eine sichere, bezahlbare und klimafreundli-
che Energieversorgung trägt zur Schaffung und zum Erhalt gleichwertiger Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in allen Teilräumen bei. 

>>> Wirtschaftliche Entwicklung <<< 

Gemäß § 2 Abs. 3 wird dem Ausbau neuer Wirtschaftsfelder in Ergänzung zu den traditionel-
len Erwerbsgrundlagen im ländlichen Raum eindeutig zugesprochen. Dazu zählt die euro-
paweite und nationale Neuausrichtung auf die Erzeugung regenerativer Energien. Die Ent-
wicklung einer Agri-PV-Anlage sichert zugleich die traditionelle Erwerbsgrundlage in Form 
der landwirtschaftlichen Nutzung. Die Errichtung der FF-PV-Anlagen sorgt für stabile Pacht-
einnahmen und beziehen gleichzeitig lokalen Landwirt:innen durch das Pflegekonzept mit 
ein. Darüber hinaus dient die Landwirtschaft der Versorgung von Bevölkerung und Wirt-
schaft nicht nur mit Lebensmitteln und nachwachsenden Rohstoffen, sondern auch der 
Versorgung mit erneuerbaren Energien. 
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 >>> Freiraumentwicklung <<< 

Nach § 6 (1) sollen die Funktions- und Regenerationsfähigkeit der Naturgüter (Boden, Was-
ser, Luft, Flora und Fauna) gesichert und entwickelt werden und den Anforderungen des Kli-
maschutzes Rechnung getragen werden. Durch die Erzeugung erneuerbarer Energien wird 
zur Reduktion von Treibhausgasen beigetragen und die Ziele des Klimaschutzes sowie der 
nachhaltigen Entwicklung in der Region gefördert. Das Plangebiet befindet sich außerhalb 
des Freiraumverbunds. Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen auf Ebene der Bebau-
ungspläne tragen in den Randbereichen zur Biodiversitätssteigerung bei und wirken sich po-
sitiv auf weitere Naturgüter wie beispielsweise Boden und Grundwasser aus. 

4.1.3 Integrierter Regionalplan Uckermark-Barnim (RP) 

Die Regionalpläne sind aus dem gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm (LEPro) und 
dem gemeinsamen Landesentwicklungsplan (LEP HR) zu entwickeln und vertiefen die 
Grundsätze und Ziele der Raumordnung. Sie konkretisieren diese für die jeweiligen Regio-
nen zur Sicherung und Entwicklung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. 
Die Regionalpläne bestehen aus textlichen und zeichnerischen Darstellungen. 

Das Planungsgebiet befindet sich in der Region Uckermark-Barnim, für welche am 23. Ok-
tober 2024 der intergierte Regionalplan Uckermark-Barnim in Kraft getreten ist. Darüber hin-
aus besteht der sachliche Teilregionalplan „Raumstruktur und Grundfunktionale Schwer-
punkte“ (2020), der auch als Grundlage für den integrierten Regionalplan diente.  

 
Abbildung 5: Auszug integrierter Regionalplan Uckermark-Barnim mit 
Standorten der Teilbereich (pinke Umrandung) 

 

Die Stadt Biesenthal ist als grundfunktionaler Schwerpunkt gemäß Z 3.3 LEP HR dargestellt 
(Z 2.1 RP) und befindet sich im weiteren Metropolraum bzw. in der Untereinheit „Weiterer 
Verflechtungsraum der Metropolen“. Die Ausweisung als grundfunktionaler Schwerpunkt 
bedeutet, dass diese Gebiete besondere funktionale Aufgaben und Rollen in der regionalen 
Entwicklung übernehmen. Diese Schwerpunkte können beispielsweise zentrale Orte für 
Wohnnutzung, wirtschaftliche Aktivitäten, Dienstleistungen oder infrastrukturelle 
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 Anbindungen darstellen. Ihre Festlegung zielt darauf ab, eine geordnete und nachhaltige 
Entwicklung der Region zu fördern, indem die Ressourcen gezielt eingesetzt und die Struk-
turen in diesen Schlüsselbereichen gestärkt werden. Außerdem soll die Ausweisung helfen, 
die interkommunale Zusammenarbeit zu fördern und die regionale Attraktivität zu steigern. 

>>> Innerhalb des Geltungsbereichs sowie im direkten Umfeld sind keinerlei regional-

planerische Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. <<< 

 

*Kriterien Freiflächen Photovoltaik aus der Handreichung der regionalen Planungsgemein-
schaft Uckermark-Barnim* 

Die Ausweisung der Sondergebiete für Agri- bzw. Freiflächen-Photovoltaik erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Kriterien für Freiflächen-Photovoltaikanlagen der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Uckermark-Barnim (Handreichung, 3. Auflage 2024). 

Im Ergebnis werden im Plangebiet 3 Positivkriterien, 2 Abwägungskriterien mit positiver Wir-
kung, 2 Abwägungskriterien mit negativer Wirkung sowie 1 Negativkriterium erfüllt. Die fach-
liche Prüfung, Bewertung und Gewichtung dieser Kriterien im konkreten Planungsfall ist im 
Umweltbericht umfassend dargestellt. 

Die dortigen Ausführungen beziehen sich insbesondere auf die Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Flächen sowie auf standortbezogene Abweichungen von empfohlenen Sied-
lungsabständen. Zur Vermeidung von inhaltlichen Wiederholungen wird insoweit vollum-
fänglich auf den Umweltbericht (Teil B), Kapitel 5.1.1, verwiesen. Die Ergebnisse der dort 
vorgenommenen Bewertungen werden in der bauleitplanerischen Abwägung gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB berücksichtigt. 

4.1.4 Fazit Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Die dargelegten Planungsabsichten lassen zum derzeitigen Planungsstand keinen Wider-
spruch zu den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung erkennen. Hinsichtlich der Hand-
reichung zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen der Regionalen Planungsgemeinschaft Ucker-
mark-Barnim zeigen sich die vorgesehenen Standorte überwiegend als geeignet. 

4.2 Sonstige planungsrelevante Konzepte  

4.2.1 Brandenburger Energiestrategie 2040 

Im August 2022 wurde die Energiestrategie 2040 von der Landesregierung verabschiedet 
und löst damit die Energiestrategie 2030 aus dem Jahr 2012 ab. Die Umsetzung Energiestra-
tegie 2040 wird durch einen Maßnahmenkatalog unterstützt, der im November 2023 im Ka-
binett beschlossen wurde. Innerhalb des energiepolitischen Zielvierecks – bestehend aus 
der Klimaneutralität und Umweltverträglichkeit, der Akzeptanz und Beteiligung, der Wirt-
schaftlichkeit sowie der Versorgungssicherheit – wird mit sechs strategischen Zielkriterien 
der Umbau des Energiesystems verfolgt. 
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 Kernaufgabe ist der Ausbau erneuerbarer Energien: Bis 2030 sollen PV-Anlagen mit Erzeu-
gungsleistung von 18 GW und bis 2040 mit einer Leistung von 33 GW installiert werden. Ins-
gesamt soll der Stromverbrauch ab 2030 zu 100 Prozent und bis 2040 der Anteil des Wärme-
verbrauchs zu 82 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. 

4.3 Begründung zur Bodenschutzklausel und der Inanspruchnahme von Land-
wirtschaftsflächen 

Gemäß Darstellung im FNP sollen durch die Neudarstellung von Sondergebietsflächen für 
Agri-PV und Solarparks ca. 41,9 ha als ehemals „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellte 
Flächen überplant werden. Die gemäß § 1a Abs. 2 BauGB geforderte Prüfung der alternativen 
Nutzung von Innenbereichspotenzialen, wie innerörtliche Brachflächen, leerstehende Ge-
bäude, Baulücken und andere Potenziale für Nachverdichtung, schließt sich aufgrund der 
Eigenart des Vorhabens und hierdurch im Innenbereich erhöhte Nutzungskonflikte aus. 
Auch der für das Vorhaben erforderliche Flächenumfang kann im Innenbereich nicht bereit-
gestellt werden. Die zur Verfügung stehenden Innenbereichspotenzialflächen sollen zudem 
anderen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen wie z. B. dem Wohnungsbau und der 
Gewerbeentwicklung vorbehalten sein. Darüber hinaus wird die Akzeptanz der Bevölkerung 
durch verkleinerte Abstände zu Siedlungsflächen gemindert. Manche Handlungsempfeh-
lungen zur Ausweisung von Freiflächenanlagen beinhalten einen empfohlenen Mindestab-
stand, der zwischen Wohnnutzung und PV-Anlage eingehalten werden sollte.  

Eine Alternative wäre die Nutzung von Dachflächen. Das Umweltbundesamt (UBA, 2025) 
und das Bundesamt für Naturschutz (BfN, 2024) vertreten in ihren Positionspapieren über-
einstimmend die Auffassung, dass der Ausbau der Photovoltaik vorrangig auf bereits versie-
gelten Flächen und Dachflächen erfolgen sollte, um landwirtschaftlich genutzte Böden und 
das Landschaftsbild zu schonen. Diese Auffassung teilt auch die Gemeinde. Beide Instituti-
onen weisen jedoch darauf hin, dass die alleinige Nutzung von Dachflächen nicht ausreicht, 
um die ambitionierten Klimaschutzziele und den erforderlichen Zubau an erneuerbaren 
Energien zu erreichen. Das UBA betont, dass Eigentumsverhältnisse, statische Vorausset-
zungen, Denkmalschutz und Wirtschaftlichkeitskriterien den Ausbau auf Dachflächen er-
heblich einschränken. Das BfN ergänzt, dass selbst bei maximaler Nutzung geeigneter 
Dachflächen ein erheblicher zusätzlicher Flächenbedarf für Photovoltaik besteht. Daher 
wird die ergänzende Nutzung von Freiflächen als notwendig angesehen, wobei eine natur-
verträgliche Umsetzung und die Minimierung von Eingriffen in den Boden besondere Bedeu-
tung haben. Agri-PV-Anlagen werden in diesem Zusammenhang als geeignete Lösung her-
vorgehoben, da sie eine Doppelnutzung ermöglichen und gleichzeitig zur Klimaanpassung 
beitragen. 

Darüber hinaus ist die Errichtung größerer, zusammenhängender Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen volkswirtschaftlich und hinsichtlich der Flächeneffizienz sinnvoller als die Entwick-
lung zahlreicher kleiner Einzelanlagen, die jeweils eigene Infrastruktur erfordern würden. 

Zur Schonung landwirtschaftlicher Flächen wird durch die vorliegende Planung nicht aus-
schließlich auf klassische Freiflächen-PV gesetzt. Die geplante Agri-PV-Anlage ermöglicht 
eine gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung und stellt eine Klimaanpassungsmaßnahme 
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 dar. Sie erhöht die Resilienz der Landwirtschaft gegenüber den Auswirkungen des Klima-
wandels und trägt zur nachhaltigen Bodennutzung bei. Auf den Flächen der klassischen 
Freiflächenanlagen erfolgt eine ökologische Aufwertung, die den Boden verbessert und die 
Biodiversität fördert. Die Flächen werden zudem nicht dauerhaft, sondern über einen Zeit-
raum von maximal 40 Jahren zur PV-Nutzung verwendet. Danach stehen sie in regenerier-
tem Zustand der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung wieder zur Verfügung. Während 
der PV-Nutzung können die Flächen extensiv bewirtschaftet werden, z. B. durch Beweidung, 
sodass sie der landwirtschaftlichen Nutzung nicht vollständig entzogen werden. 

Die Böden weisen entsprechend des gemeindlichen Durchschnitts in den Änderungsberei-
chen 1 und 2 Ackerzahlen von 22 bis 38 auf und besitzen damit für Brandenburger Verhält-
nisse ein gutes bis mittleres Ertragsvermögen. Im südlichen Änderungsbereich befinden 
sich auch geringerwertige Böden ab einem Bodenwert von 18 (Ackerzahl 17). Dieses Gebiet 
ist zudem als nitratbelastet nach § 13a DüV ausgewiesen und im Landschaftsplan als Gren-
zertragsboden. Im Vergleich zu den Ackerböden innerhalb des Gemeindegebiets handelt es 
sich jedoch nicht um überdurchschnittlich gute Böden, weshalb die (temporäre) Umnut-
zung als vertretbar bewertet wird. Die auf Ebene der parallelen Bebauungspläne in der Um-
weltprüfung detailliert ermittelten bodenschutzfachlichen Minderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen sind zur weiteren Schonung des Bodens umzusetzen. 

5 .  Z i e l e  u n d  Z w e c k e  d e r  P l a n u n g  

In Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben des § 1 Abs. 4 BauGB zielt die Baurecht-
schaffung für die Agri- bzw. Freiflächen-Photovoltaikanlagen darauf ab, eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung zu fördern, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende 
Anforderungen sowie die Belange des Klimaschutzes in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt. Durch die Aufstellung der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans des OT Danewitz, als vorbereitende Planung für die vorhabenbezoge-
nen Bebauungspläne „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“, trägt 
die Stadt Biesenthal zudem entsprechend den rechtlichen Grundlagen zur Erfüllung der Kli-
maschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes bei. Im Folgenden werden die wesentli-
chen Zielrichtungen aufgeführt und erläutert: 

Förderung der erneuerbaren Energien 

Ein zentrales Ziel der Planung besteht darin, die Erzeugung erneuerbarer Energien, im vor-
liegenden Fall der Sonnenenergie, zu fördern. Die Ausweisung von Sondergebieten für eine 
Agri-PV-Anlage sowie Freiflächen-Photovoltaikanlagen trägt dazu bei, den Anteil regenera-
tiver Energien an der lokalen und regionalen Stromversorgung zu steigern. Aktuell verfolgt 
die Bundesregierung das Ziel, bis 2030 mindestens 80 % des Bruttostromverbrauchs aus 
erneuerbaren Energien zu erzeugen, um die Klimaschutzziele im Rahmen des Klimaschutz-
gesetzes zu erreichen. Das Land Brandenburg hat hiervon ausgehend beschlossen, dass bis 
2030 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 18 GW in Brandenburg installiert werden 
sollen und der Stromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt 
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 werden soll. Deutschland hat sich außerdem verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 % im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. 

Um diesen ambitionierten Zielen gerecht zu werden, ist es erforderlich, dass jede Gemeinde 
ihren Beitrag leistet und geeignete Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien aus-
weist. 

Entschärfung von Flächenkonkurrenzen 

Die Teilfläche mit der geplanten Agri-PV-Nutzung verfolgt einen multifunktionalen Ansatz, 
bei dem die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung und Energieerzeugung ermöglicht 
wird. Durch diese kombinierte Nutzung wird den Flächenkonkurrenzen gezielt entgegenge-
wirkt. Sie trägt zur Ressourcenschonung bei und erlaubt eine parallele Nutzung der Fläche 
für landwirtschaftliche Produktion und erneuerbare Energiegewinnung mit positiven Syner-
gien für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. 

Für die Sonderbauflächen, die aktuell intensiv landwirtschaftlich als Ackerland genutzt wer-
den, und für die die Entwicklung einer gewöhnlichen Freiflächenanlage vorgesehen ist, kann 
die bisherige landwirtschaftliche Nutzung nicht in selber Form fortgesetzt werden. Die Ent-
scheidung, nicht alle Flächen als Agri-PV auszuweisen, wird in Kapitel 7.1.1 näher erläutert. 
Im Rahmen der Bebauungspläne sind jedoch Maßnahmen vorgesehen, die eine teilweise 
landwirtschaftliche Nutzung weiterhin ermöglichen. Dazu zählen unter anderem ein exten-
sives Pflegekonzept sowie die Option zur Beweidung der Flächen. Dadurch werden die Flä-
chen nicht vollständig der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Die Planung zielt darauf 
ab, die Flächen optimal auszunutzen und so einen Mehrwert für die Gemeinde und die Land-
wirtschaft zu schaffen. 

Stärkung der regionalen Landwirtschaft 

Durch die vorgesehene Agri-PV-Nutzung auf einer Teilfläche wird eine kombinierte Nutzung 
für landwirtschaftliche Produktion und Energieerzeugung ermöglicht und somit durch inno-
vative Konzepte zur Unterstützung der regionalen Landwirtschaft beigetragen. Dies eröffnet 
landwirtschaftlichen Betrieben zusätzliche Einkommensquellen und kann zur wirtschaftli-
chen Stabilisierung beitragen. Darüber hinaus bietet die Überstellung mit PV-Modulen po-
tenzielle Vorteile im Hinblick auf den Klimawandel, etwa durch die Reduzierung von Boden-
austrocknung und Pflanzenschäden infolge intensiver Sonneneinstrahlung. Hierdurch kön-
nen Ernteausfälle reduziert werden und auch der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden 
reduziert werden. 

Die übrigen Sonderbauflächen sind nicht für eine gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung 
in der ursprünglichen Form vorgesehen. Die Gründe für die begrenzte Ausweisung von Agri-
PV-Flächen werden in Kapitel 7.1.1 näher erläutert. Im Rahmen der nachfolgenden Bebau-
ungspläne sind jedoch Maßnahmen vorgesehen, die es ermöglichen, die lokale Landwirt-
schaft mit einzubeziehen. 
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 Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen 

Ein weiterer wichtiger Zweck der Planung ist der Schutz der Umwelt und der natürlichen Res-
sourcen. Die Vermeidungsmaßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz auf Ebene der 
Bebauungspläne gewährleisten, dass die baulichen Anlagen umweltschonend und ohne 
negative Auswirkungen auf die natürliche Umgebung errichtet werden. Die Maßnahmen zur 
Sicherung der Biodiversität und der ökologischen Funktionen der Flächen sind integrale Be-
standteile der Planung. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung können die entsprechen-
den vorbereitenden Festlegungen getroffen werden. Das erfolgt im nördlichen Änderungs-
bereich mit der Übernahme der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Ent-
wicklung der Landschaft nördlich des Grenzgrabens. Die weiteren positiven Auswirkungen 
der Planung erfolgt auf Ebene der Bebauungspläne (z. B. Pflegekonzept der Flächen, Boden-
schutzkonzept).  

Schaffung von Arbeitsplätzen und Förderung der lokalen Wirtschaft 

Die Umsetzung der Freiflächen-Photovoltaikanlage wird voraussichtlich neue Arbeitsplätze 
in der Region schaffen – sowohl in der Bauphase als auch im laufenden Betrieb. Zudem wird 
die lokale Wirtschaft durch Investitionen in die Infrastruktur und durch die Nutzung von 
Dienstleistungen für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen gestärkt. 

Umsetzung der Regionalplanung 

Diese Planung berücksichtigt die übergeordnete Raumordnung und setzt die konzeptionel-
len Zielvorgaben und Grundsätze verbindlich um. 

Insgesamt leisten die Ziele und Zwecke der Planung einen wesentlichen Beitrag zur zukünf-
tigen Gestaltung der Gemeinde und ihrer Umgebung, indem sie den Weg für eine umwelt-
freundliche, wirtschaftlich rentable und sozial ausgewogene Nutzung der zur Verfügung ste-
henden Flächen ebnen. Diese Bauleitplanung ist ein Schritt in Richtung einer nachhaltigen 
und resilienten Energiezukunft, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht 
wird. 
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6 .  P l a n i n h a l t  u n d  B e g r ü n d u n g  d e r  Ä n d e r u n g e n  

6.1 Beschreibung und Begründung der Änderung 

Die Änderung des Flächennutzungsplans 
zielt darauf ab, eine nachhaltige Flächen-
nutzung zu fördern, die sowohl den land-
wirtschaftlichen Anforderungen als auch 
den Zielen der Energiewende gerecht wird. 
Durch die gezielte Ausweisung der Ände-
rungsbereiche als Sondergebietsfläche für 
Agri-PV und Solarparks trägt der Flächen-
nutzungsplan aktiv zur Förderung erneuer-
barer Energien und zur Sicherstellung einer 
zukunftsfähigen landwirtschaftlichen Nut-
zung bei. Im Zuge der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans werden die Änderungs-
bereiche analog den Bebauungsplänen als 
Sondergebietsfläche gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Agri-
PV“ bzw. „Solarpark“, und nach endgültiger 
Aufgabe der Photovoltaiknutzung als Folge-
nutzung „Fläche für die Landwirtschaft“ 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dargestellt. 
Diese Regelung gewährleistet, dass die Flä-
chen nicht dauerhaft aus der landwirt-
schaftlichen Produktion genommen wer-
den, sondern nach der Nutzung als Solar-
park wieder für die Landwirtschaft zur Ver-
fügung stehen. Zudem ist eine entspre-
chende Darstellung über die Folgenutzung 
auf Ebene des Flächennutzungsplans nach 

den Ausführungen des Rundschreibens des Bay. Staatsministeriums Wohnen, Bau und Ver-
kehr (StmB) mit Hinweisen zur bau- und landesplanerischen Behandlung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen (Stand 10.12.2021) bereits möglich, da ansonsten dem Entwicklungs-
gebot in Fällen einer Folgefestsetzung auf Bebauungsplanebene nicht entsprochen werden 
kann. 

Die Ausweisung als Sondergebietsflächen mit der Zweckbestimmung „Agri-PV“ bereitet die 
Nutzung der Flächen für die Errichtung und den Betrieb von photovoltaischen Anlagen mit 
integrierter landwirtschaftlicher Nutzung vor. Die „Agri-PV“-Nutzung ermöglicht es, land-
wirtschaftliche Aktivitäten und Energieerzeugung parallel durchzuführen, was innovative 
landwirtschaftliche Praktiken fördern kann. Diese Kombination zielt darauf ab, die Flächen 
auch hinsichtlich Ertrag und Nachhaltigkeit optimal zu nutzen und der Flächenkonkurrenz 

Abbildung 6: Auszug Planzeichnung zur 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans, Darstellung der Nutzungsänderungen (o. M.) 
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 zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und der Energieerzeugung zu begegnen. Die Ermög-
lichung der gleichzeitigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterscheidet die Aus-
weisung des nordwestlichen Teiländerungsbereichs von den anderen Teilbereichen, die als 
Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ ausgewiesen werden und so 
ausschließlich der Nutzung durch Freiflächenphotovoltaikanlagen ohne die gleichzeitige in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung dienen. Die Gründe für die begrenzte Ausweisung von 
Agri-PV-Flächen werden in Kapitel 7.1.1 näher erläutert. 

Die Flächen nördlich des Danewitzer Grenzgrabens werden entsprechend der bisherigen 
Zieldarstellungen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft dargestellt. In der Begründung des ursprünglichen Flächennutzungs-
plans aus dem Jahr 1998 wird auf Seite 43, Punkt 3.16.2 ausgeführt, dass es sich um die 
Entwicklung von gewässerbegleitenden Uferrandstreifen handelt. Der Planung wird insofern 
gefolgt, als dass auch die 2. Änderung hier weiterhin Entwicklungsmaßnahmen vorsieht, die 
in der verbindlichen Bauleitplanung umgesetzt werden sollen. Unter anderem erfolgt hier 
auch die Sicherstellung des gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlichen Ge-
wässerrandstreifen von mindestens 5 m.  

Die Flächennutzungsplanänderung ersetzt innerhalb ihres Geltungsbereichs alle vorherigen 
Darstellungen des bisher wirksamen Flächennutzungsplans. 

6.2 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung und Ausgleichsmaßnahmen 

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt im weiteren Verfahren im Zuge der vorhaben-
bezogenen Bebauungspläne auf Grundlage des Barnimer Modells zur Bewältigung der Ein-
griffsregelung sowie der Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK, ehemals MLUV) des Landes Branden-
burg (2009). Da für die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs die konkrete Flächenversiegelung 
berücksichtigt wird. Durch die Extensivierung der Flächen können die erforderlichen Flä-
chen innerhalb der Änderungsbereiche zur Verfügung gestellt werden, wodurch keine natur-
schutzrechtlich externen Ausgleichsflächen erforderlich sind. Besondere artenschutzrecht-
liche Belange nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden in einem separaten Arten-
schutzfachbeitrag (Grünstifter GmbH, 2026) auf Bebauungsplanebene behandelt. 

6.3 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

6.3.1 Denkmalschutz 

Gemäß Denkmalliste des Landes Brandenburg befindet sich im unmittelbaren Umfeld zwi-
schen dem nördlichen und mittleren Änderungsbereichs das Bodendenkmal "Siedlung Ur-
geschichte" mit der Aktennummer 40578. Im Siedlungsbereich Danewitz liegt darüber hin-
aus das Bodendenkmal „Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter“ (Aktennummer 
40577). 

Es wird auf die denkmalschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Brandenburgs insbeson-
dere der § 7 Abs. 3, § 9 und § 11 Abs. 3 des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der 
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 Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) 
verwiesen. Demnach dürfen Bodendenkmale bei Bau- und Erdarbeiten ohne vorherige 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis bzw. bauordnungsrechtliche Genehmigung und – im 
Fall einer erteilten Erlaubnis – ohne vorherige fachgerechte Bergung und Dokumentation 
nicht verändert bzw. zerstört werden.  

 
Abbildung 7: Auszug Geoportal Brandenburg „Bodendenkmaldaten“ (BLDAM; Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0); (Daten 
geändert: Umgriffe der Änderungsbereiche Nord und Mitte (pink) ergänzt). 

6.3.2 Altlasten 

Es sind keine Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen innerhalb des Plangebietes bekannt.  

6.3.3 Kampfmittel 

Es wird auf folgende Regelung hingewiesen: Bei konkreten Bauvorhaben (im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens) ist bei Notwendigkeit eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung 
beizubringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Be-
hörde auf der Grundlage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmit-
telverdachtsflächenkarte.  

Für die Verlegung von Medienträgern und die damit verbundenen erforderlichen Bodenein-
griffe in Bestandstrassen in Kampfmittelverdachtsgebieten ist eine Freistellung von Anträ-
gen auf Grundstücksüberprüfungen möglich. Weitere Informationen enthält das Merkblatt 
zur Freistellung von Kampfmittelanfragen für die Verlegung von Medienträgern, das unter 
folgendem Link abgerufen werden kann: https://polizei.brandenburg.de/kmbd/antrag 

https://polizei.brandenburg.de/kmbd/antrag
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 6.3.4 Gewässerrandstreifen 

Gegen das Vorhaben bestehen aus wasserbehördlicher Sicht grundsätzlich keine Einwände 
(Stellungnahme vom 28.02.2025). Im geplanten Gebiet befinden sich Gewässer II. Ordnung 
(Danewitzer Grenzgraben), die zu berücksichtigen sind. Der Gewässerrandstreifen beträgt 
5 Meter vom Graben zu beiden Seiten und ist aufgrund der ökologischen Funktion zu erhal-
ten (§ 38 Wasserhaushaltsgesetz). Die Gewässerunterhaltung darf durch die geplante Bau-
maßnahme nicht beeinflusst werden. 

Bauliche Anlagen am Gewässer (5-Meter-Bereich) bedürften nach § 87 BbgWG der wasser-
rechtlichen Erlaubnis, sofern diese nicht baugenehmigungspflichtig sind. 

6.4 Änderung der Flächenbilanz 

Mit der 2. Änderung des Flächennutzungsplans des Ortsteils Danewitz ändert sich die Flä-
chenbilanz innerhalb des ca. 42,4 ha großen Änderungsbereichs wie folgt: 

Flächennutzung Wirksamer FNP [ha] 2. Änderung [ha] 

Fläche für die Landwirtschaft 41,9 0,0 

Fläche für Agri-PV 0,0 6,4 

Fläche für Freiflächen-PV 

nördliche Fläche 
mittlere Fläche 
südliche Fläche 

0,0 35,5 

7,2 
18,9 

9.4 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und Ent-
wicklung der Landschaft 

0,4 0,4 

Wasserfläche 0,05 0,05 

Gesamt  42,4 42,4 

 

7 .  W e s e n t l i c h e  A u s w i r k u n g e n  d e r  
F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n ä n d e r u n g ,  A b w ä g u n g  

Die Darstellung von Sondergebietsflächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien (hier: 
Agri-Photovoltaik und Freiflächen-Photovoltaik) entfaltet zwar auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaushalt so-
wie die aktuellen Nutzungen, hinsichtlich der Grundkonzeption und zukünftigen Flächen-
nutzungen im Gemeindegebiet werden jedoch planungsrechtliche Grundlagen geschaffen, 
die Auswirkungen auf die aktuelle im wirksamen FNP dargestellten Nutzungen mit sich brin-
gen. Diese können sowohl positiver als auch nachteiliger Art sein. Im Aufstellungsverfahren 
sind die wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans im Zuge der Begründung darzulegen 
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 (vgl. § 2a BauGB) und es sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und un-
tereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 BauGB). 

Das Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor (20.07.2022) sowie das EEG 2023 heben in 
§ 2 die besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien als überragendes öffentliches In-
teresse hervor, das der öffentlichen Sicherheit dient. Zudem legt das Gesetz fest, dass die 
erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüter-
abwägungen eingebracht werden sollen, bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu 
treibhausgasneutral ist. Die Abwägungsentscheidungen erfolgen unter Berücksichtigung 
dieses Gesetzes. 

7.1 Dargestellte Nutzungen 

Die Änderungsbereiche werden aktuell im wirksamen Flächennutzungsplan als Flächen für 
die Landwirtschaft sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
der Landschaft dargestellt. Darüber hinaus werden die Flächen aktuell jagdlich genutzt. 

7.1.1 Landwirtschaft 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und 
die Bodenversiegelung auf ein Minimum begrenzt werden. Landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen sollen nur in einem notwendigen Umfang umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). 
Diese Grundsätze sollen in die abwägende Entscheidung einbezogen werden. Die gemäß 
§ 1a Abs. 2 BauGB geforderte Prüfung der alternativen Nutzung von Innenbereichspotenzia-
len, wie innerörtliche Brachflächen, leerstehende Gebäude, Baulücken und andere Poten-
ziale für Nachverdichtung, schließt sich aufgrund der Eigenart des Vorhabens und hierdurch 
im Innenbereich erhöhte Nutzungskonflikte aus (vgl. Kapitel 4.3 der Begründung).  

Durch die Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt zwar auf landwirt-
schaftlichen Flächen die Ausweisung eines Baugebiets, die landwirtschaftliche Nutzung 
wird jedoch im nördlichen Änderungsbereich durch den multifunktionalen Ansatz einer Agri-
PV Anlage fortgeführt. Durch die Errichtung einer Agri-PV-Anlage werden mehrere Vorteile 
für die Landwirtschaft gesehen: 

− landwirtschaftliche Bearbeitung der Flächen bleibt möglich, 
− neue Optionen zur Anpassung an den strukturellen Wandel, durch zusätzliches wirt-

schaftliches Standbein, 
− neue Optionen zur Anpassung an den Klimawandel durch Minderung der Austrock-

nung des Bodens und Pflanzenschäden durch zu intensive Sonnenbestrahlung, 
− Chance zur Initiierung eines Innovationswettbewerbs in der Landwirtschaft für das 

Land Brandenburg. 

Die Stadt entscheidet sich gegen die umfassende Ausweisung von Flächen für Agri-PV-An-
lagen und betrachtet die Ausweisung von Flächen sowohl für Agri-PV als auch für Freiflä-
chen-PV als einen pragmatischen Ansatz zur Umsetzung der Energiewende unter Berück-
sichtigung aller Belange. Obwohl Agri-PV-Anlagen mit ihren unterschiedlichen 
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 Ausführungen ein wichtiges Werkzeug der Energiewende darstellen, werden sie voraus-
sichtlich nicht den Schwerpunkt des Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland bilden. Je nach 
Bewirtschaftungsform und Gestaltung der Anlage sind Agri-PV-Anlagen nicht immer flä-
cheneffizient. Es gehen damit aktuell noch deutlich höhere Investitionskosten einher und es 
kann nur wesentlich weniger Leistung bei einer Anlage mit landwirtschaftlicher Bearbeitung 
zwischen den Reihen auf die Fläche installiert werden. Generell müssen hierfür Landwirt:in-
nen zur Verfügung stehen, die eine solche Bewirtschaftungsform unterstützen und sich für 
die Dauer der Laufzeit der Anlage zur Bewirtschaftung verpflichten. 

Auch haben Agri-PV-Anlagen durch die höhere Aufständerung der Module größere Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild und durch die Fortführung der intensiven Landwirtschaft 
kaum Potenzial für eine naturschutzfachliche Aufwertung der Fläche. Hierfür müssen nach 
aktuellen Rechtsvorgaben weitere Flächen als Ausgleich der Überbauung herangezogen 
werden. 

Neben der Agri-PV, bei der die landwirtschaftliche Produktion im Vordergrund steht, sieht 
die Gemeinde aber weitere Synergien zwischen Landwirtschaft und klimaneutraler Energie-
erzeugung. Beispielsweise erfordern Freiflächenphotovoltaikanlagen durch regelmäßige 
Mahd und Mahdabfuhr eine Pflege, die zugleich die Biodiversität auf diesen Flächen fördert. 
Diese Pflegearbeiten gelten derzeit jedoch nicht als landwirtschaftliche Tätigkeit, obwohl 
sie in der Regel von landwirtschaftlichen Akteur:innen durchgeführt werden und der Land-
wirtschaft dienen. Flächen in Solarparks werden in der Regel zweimal jährlich gemäht. Da in 
Solarparks weder Pestizide noch Dünger eingesetzt werden, ließe sich dort Bioheu gewin-
nen. Da hierbei das Mähgut abtransportiert wird, entstehen für die Artenvielfalt besonders 
wertvolle Wiesen. Auch kann die Flächenpflege durch extensive Beweidung erfolgen. Für die 
hier geplanten Anlagen finden bereits Abstimmungen mit lokalen Schäfern statt. 

Nach Ende der Nutzung als Agri-Photovoltaikanlage sowie Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
ist die Nachnutzung wieder Fläche für die Landwirtschaft. Aus Sicht der Stadt sind keine er-
heblichen Nachteile auf die Landwirtschaft zu erwarten. Im Gegenteil, es entstehen auch 
positive Synergien durch die kombinierte Nutzung von Photovoltaik und Landwirtschaftliche 
Nutzung, und bezogen auf die Agri-PV-Anlage eine innovative und resiliente Ausrichtung der 
Landwirtschaft hinsichtlich des Klimawandels.  

Sollten die Investitionen nicht umgesetzt werden können, sind erhebliche Nachteile für die 
landwirtschaftliche Betriebsführung und für die Erreichung der bundespolitischen Zielstel-
lungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu erwarten. 

7.1.2 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der 
Landschaft 

Die Flächen nördlich des Grenzgrabens sind als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung der Landschaft dargestellt. In der Begründung des ursprünglichen 
Flächennutzungsplans aus dem Jahr 1998 wird auf Seite 43, Punkt 3.16.2 ausgeführt, dass 
es sich um die Entwicklung von gewässerbegleitenden Uferrandstreifen handelt. Der Pla-
nung wird insofern gefolgt, als dass auch die 2. Änderung hier weiterhin Entwicklungsmaß-
nahmen vorsieht, die in der verbindlichen Bauleitplanung umgesetzt werden sollen.  
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 Im Landschaftsplan sind die Flächen nicht als Bestandsflächen ausgewiesen, sondern im 
Entwicklungskonzept des Landschaftsplans als Entwicklungsmaßnahmen aufgeführt. Die 
Maßnahmenfläche wird daher im Flächennutzungsplan übernommen und in den Bebau-
ungsplänen durch Abstandsflächen zum Grenzgraben als Entwicklungsmaßnahme festge-
setzt. 

7.1.3 Jagd 

Die Jagdgenossenschaft Priesterpfuhl wies im Zuge der frühzeitigen Beteiligung im Kontext 
der vorliegenden Planung darauf hin, dass die Änderung des Flächennutzungsplans zur Vor-
bereitung der Agri-PV-Anlage und der Freiflächen-Photovoltaikanlagen einen Bereich von 
etwa 44,0 ha des insgesamt 550 ha großen Jagdberzirks als „befriedeten Bereich“ klassifi-
zieren wird, in dem die Jagd ruht. Durch die geplante Flächennutzungsplanänderung werden 
ungefähr 7 % der bejagbaren Fläche in Danewitz betroffen sein. Die Stadt ist sich bewusst, 
dass Flächennutzungsänderungen in Verbindung mit unterschiedlichen Nutzungsansprü-
chen aufgrund der begrenzten Ressource Fläche konkurrierende Interessen hervorrufen 
können. Sie steht vor der Herausforderung, alle Belange in Einklang zu bringen bzw. unter-
einander abzuwägen. Gemäß § 2 EEG haben erneuerbare Energien und der Ausbau von Pho-
tovoltaikanlagen einen vorrangigen Stellenwert in der Schutzgüterabwägung. Die Förderung 
erneuerbarer Energien ist entscheidend für die Erreichung nationaler und internationaler Kli-
maziele, während Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
und zur Erhöhung der Energiesicherheit beitragen. Um die Auswirkungen dieser Flächenin-
anspruchnahme auf die Jagdausübung vertretbar zu gestalten, wird die Stadt im Zuge der 
Bauleitplanung verschiedene Vermeidungsmaßnahmen ergreifen. 

Da die Flächennutzungsplanänderung keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Jagdbe-
lange hat, die den von der Jagdgenossenschaft vorgebrachten Bedenken zufolge durch die 
Befriedung des Bereichs aufgrund erforderlicher Einfriedungen entstehen, wird auf die Ab-
wägung der im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungspläne "Agri-Photovoltaikanlage 
Danewitz“ und "Solarpark Danewitz“ verwiesen. Auf Ebene dieser Bebauungspläne werden 
verbindliche Maßnahmen festgesetzt, die negative Auswirkungen auf bestehende Nutzun-
gen mindern oder vermeiden. In Bezug auf die Flächenausweisung auf Ebene der Flächen-
nutzungsplanänderung wird ein Anteil von etwa 7 % unter Berücksichtigung der auf Ebene 
der Bebauungspläne verbindlich festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen von der Stadt als 
vertretbar eingestuft.  

7.2 Umweltbelange 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Er-
richtung von Anlagen zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und deren Nebenanlagen. Es 
besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter Umweltauswirkun-
gen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene 
und abschließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene 
der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 
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 Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der Aufstellung der 
vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans im Vernehmen mit dem Bebauungsplan 
mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Auswirkungen auf die zu untersuchenden Schutzgüter. 

Wesentliche Auswirkungen durch die vorliegende 2. Änderungen werden überschlägig im 
nachfolgenden Umweltbericht aufgeführt. Im Detail wird auf die Umweltberichte der im Pa-
rallelverfahren aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Agri-Photovoltaikan-
lage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“ verwiesen. 

7.2.1 Bewältigung der Eingriffsregelung und Maßnahmen zum Ausgleich er-
heblicher Beeinträchtigungen der Schutzgüter 

Die durch den Bau der PV-Anlagen verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft sowie der 
daraus abgeleitete Ausgleichsbedarf werden in den Umweltberichten zu den Bebauungs-
plänen ermittelt. 

7.2.17.2.2 Artenschutz 

Aufgrund des Vorkommens unterschiedlicher Lebensräume innerhalb des Plangebiets (ins-
besondere Offenland) sind auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Untersuchungen 
und fachgutachterliche Bewertungen erforderlich. Für die Vermeidung der Planung in arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BNatSchG werden 
Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sein, die im Bebauungsplan festge-
setzt werden. Nach aktuellem Planungsstand wurden im Zuge der parallel aufgestellten Be-
bauungspläne entsprechende Untersuchungen und Gutachten durchgeführt. Gemäß des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (AFB, Verfasser: Grünstifter SDJS GmbH; Stand Januar 
2026) sind insbesondere Brutgebiete der europarechtlich geschützten Feldlerche betroffen, 
für welche Maßnahmen verbindlich umzusetzen sind. Im Weiteren wird auf die Unterlagen 
zu den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und 
„Solarpark Danewitz“ verwiesen. 

7.3 Immissionsschutz 

Die Ausweisung von Sondergebietsflächen mit den Zweckbestimmungen „Agri-PV“ und 
„Solarpark“ löst auf Ebene der Flächennutzungsplanung keine unmittelbaren immissions-
schutzrechtlichen Belange aus. Insbesondere potenzielle Blendwirkungen durch Photovol-
taikanlagen hängen maßgeblich von der Höhe, Ausrichtung und Oberflächenbeschaffenheit 
der Module ab. Diese technischen Parameter sind nicht Gegenstand der vorbereitenden 
Bauleitplanung. 

Von Bedeutung ist jedoch die Lage der geplanten Anlagen im Verhältnis zu schutzbedürfti-
gen Nutzungen. Nach den Hinweisen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz (LAI) zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen sind bei ei-
nem Abstand von mehr als 100 m zu sensiblen Nutzungen keine erheblichen Belästigungen 
durch Blendwirkungen zu erwarten. Befinden sich schutzbedürftige Nutzungen in einer 
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 Entfernung von weniger als 100 m, sind geeignete Maßnahmen zur Minderung zu prüfen und 
auf Ebene der Bebauungsplanung festzulegen. 

Die vorgesehenen PV-Standorte liegen sämtlich deutlich mehr als 100 m von schutzbedürf-
tigen Nutzungen entfernt (> 300 m). Daher ist auch auf nachfolgender Planungsebene nicht 
von erheblichen Beeinträchtigungen durch Blendwirkungen auszugehen. Die Teilfläche 
Nord (Agri-PV) grenzt zwar direkt an die Kreisstraße K6005 an, Verkehrswege gelten gemäß 
LAI jedoch nicht als schutzbedürftige Immissionsorte, da sie keine Aufenthaltsräume im 
Sinne des Immissionsschutzrechts darstellen. Dennoch werden mögliche Auswirkungen 
auf Verkehrsteilnehmer ermittelt und bewertet. Eine abschließende immissionsschutzfach-
liche Bewertung erfolgt im Rahmen der Bebauungspläne, die im Parallelverfahren aufge-
stellt werden. 

Geräuschauswirkungen durch Photovoltaikanlagen sind in der Regel gering. Relevante Ge-
räuschquellen können Wechselrichter, Transformatoren, Speicheranlagen oder Wartungs-
fahrzeuge sein. Diese erzeugen jedoch nur temporär oder in sehr geringem Umfang Ge-
räuschemissionen. Aufgrund der Entfernung zu schutzbedürftigen Nutzungen und der typi-
scherweise niedrigen Geräuschpegel ist nicht von einer relevanten Lärmbelastung auszu-
gehen. Eine detaillierte Prüfung erfolgt ebenfalls auf Ebene der Bebauungsplanung. 
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8 .  Ä n d e r u n g  d e s  L a n d s c h a f t s p l a n s  

Gemäß § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes stellt der Landschaftsplan die für die örtliche 
Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für die Gebiete der Gemeinden dar. Die Ziele, Erfordernisse und Maßnah-
men sind bei der Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen und können 
sowohl als Darstellungen in den Flächennutzungsplan als auch als Festsetzungen in die Be-
bauungspläne übernommen werden. Landschaftspläne sind nach § 11 Abs. 2 BNatSchG 
aufzustellen, sobald und soweit dies im Hinblick auf Erfordernisse und Maßnahmen im 
Sinne des § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG erforderlich ist, insbesondere weil wesentliche 
Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder 
zu erwarten sind (Planungspflicht für Landschaftspläne). Wesentliche Veränderungen kön-
nen z. B. von großflächigen Inanspruchnahmen für die bauliche Nutzung, wie durch vorlie-
gende Planung von Freiflächenphotovoltaik, ausgehen. Mit der Aufstellung oder der Ände-
rung des Flächennutzungsplans sind die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
in der Regel erfüllt. Für den Ortsteil Danewitz bestehen die Vorgaben des Landschaftsplans 
des Amts Biesenthal-Barnim mit Stand 09/1997 (Maßstab 1:25.000). Landschaftspläne sind 
mindestens alle zehn Jahre daraufhin zu prüfen, ob und in welchem Umfang eine Fortschrei-
bung erforderlich ist. Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan für die 
Stadt Biesenthal inklusive dem Ortsteil Danewitz wird aufgrund des Planungsstands von 
1997 aktuell neu aufgestellt. Da dieser Prozess voraussichtlich erst Anfang 2029 abge-
schlossen sein wird, erfolgt im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung eine teilräumliche An-
passung des Landschaftsplans im Bereich der 2. Flächennutzungsplanänderung, da die 
Darstellungen des landschaftsplanerischen Entwicklungskonzepts dem geplanten Vorha-
ben teilweise widersprechen.  

Insgesamt dient die Teiländerung der Aktualisierung und Anpassung des Landschaftsplans 
an die geänderten Rahmenbedingungen und Planungsabsichten, ohne die übergeordneten 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu beeinträchtigen. Durch die parallele 
teilräumliche Anpassung können die aktuellen städtebaulichen und naturschutzfachlichen 
Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung sachgerecht berücksichtigt werden. 
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 8.1 Planzeichnung 2. Änderung des Landschaftsplans 

Darstellung 1997 (mit Änderungsbereichen) 2. Änderung  

 
Abbildung 8: Auszug Landschaftsplan Karte 9 (Entwicklungskonzept) mit 
teilräumlichen Geltungsbereichen (blau umrandet), Stand 09/1997, 
genordet; Maßstab 1 : 25.000 

 
Abbildung 9: 2. Änderung des Landschaftsplans, Kartengrundlage: Karte 9 
LP 09/1997; genordet; Maßstab 1:25.000 

Legende Änderung 

 
Umgriff der 2. Änderung 

 
Agri-PV-Anlage 

 
Freiflächen-Photovol-
taikanlage 
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Auszug Legende (1997) 

(nicht abschließend) 

 

Offenlandschaft Wald/ Forst Gewässer 

 
Ordnungsgemäße Landwirtschaft 

 
Erhalt von Laub- und Mischwaldgesell-
schaften  

Erhalt von Stillgewässern 

 
Entwicklung von Strukturelementen 

 
Erhalt von standortgerechten Kiefern-
forstkomplexen  

Renaturierung von Fließgewässern 

 
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen  

Entwicklung von Laubwaldgesellschaf-
ten 

Siedlung/ Gewerbe 

 
Entwicklung von Pufferzonen um wert-
volle und sensible Biotope  

Entwicklung von Mischwaldgesellschaf-
ten  

Erhalt historischer und typischer 
Siedlungsflächen 

 
Entwicklung von Wegeverbindungen 

 
Entwicklung von reichstrukturierten na-
turnahen Waldmänteln  

Sonstige Siedlungsflächen 

    
 

Wochenendsiedlungen 
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8.2 Beschreibung der ursprünglichen Darstellung des Landschaftsplans 

(Stand 1997) 

Die Flächen innerhalb der Änderungsbereiche sind im bisherigen Landschaftsplan als 
Ackerflächen dargestellt (Karte 1, Flächennutzung). Hinsichtlich der Restriktionen und 
Schutzgebiete (Karte 2) grenzt lediglich im südlichen Änderungsbereich ein nach § 18 
BbgNatSchAG (ehemals § 32 BbgNatSchG) geschütztes Biotop an. In den Änderungsberei-
chen selbst befinden sich keine Restriktionsflächen.  

Die Bodenart in und um die Änderungsbereiche wird als sandig, teils lehmunterlagert und 
mäßig nährstoffreich klassifiziert (Karte 3: Bodenressourcen und Bodengefährdung I). Die 
Regulationsfunktion dieser Böden wird als gering bis mittel eingestuft, mit mittlerer Grund-
wasserschutzfunktion und geringer Bedeutung für die Grundwasserneubildung unter land-
wirtschaftlicher Nutzung.  

Das Ertragspotenzial wird als mittel bewertet, die landwirtschaftliche Nutzung als potenziell 
erhaltenswert. Im nördlichen und mittleren Teilbereich besteht jedoch eine Gefährdung 
durch Winderosion (Karte 4). 

In der Themenkarte Wasser ist der Grenzgraben Danewitz dargestellt, der das nördliche 
Plangebiet südlich begrenzt. Südöstlich des mittleren Teilbereichs ist der Bereich um den 
Danewitzer Abflussgraben als Zone mit der relativ höchsten Grundwasserneubildungsrate 
im Untersuchungsraum kartiert. Gleichzeitig weist dieser Bereich eine geringe Grundwas-
serschutzfunktion auf. Darüber hinaus sind keine weiteren Informationen hinsichtlich Ober-
flächenwasser oder Grundwasser enthalten.  

In der Biotoptypenkartierung und -bewertung (Karte 6.1) sind außerhalb des Geltungsbe-
reichs zwei Biotope ausgewiesen: ein unbeschatteter Bereich südlich des Grenzgrabens (Bi-
otoptyp 01131, bedingt geschützt) und ein beschattetes Kleingewässer westlich von TG3 
(Biotoptyp 02122-0709-34/19, geschützt gem. § 18 BbgNatSchAG). Innerhalb des mittleren 
Teilbereichs befindet sich ein temporäres Kleingewässer, für das laut Landschaftsplan die 
Entwicklung von Pufferzonen vorgesehen ist. Dieses Entwicklungsziel wird im Rahmen der 
Teiländerung unverändert übernommen.  

Die Erlebnisfunktion wird in allen drei Teilbereichen als gering eingestuft. Weitere Elemente 
wie historische Siedlungselemente oder erholungswirksame Infrastruktur finden sich im 
Siedlungsbereich in ausreichender Entfernung zum Plangebiet.  

Ein Nutzungskonflikt besteht insbesondere im nördlichen und mittleren Teilbereich durch 
die intensive landwirtschaftliche Nutzung erosionsgefährdeter Böden. Hier wird der Boden-
schutz als landschaftsplanerisches Potenzial hervorgehoben. Im südlichen Teilbereich sind 
Erstaufforstungsflächen gemäß forstlicher Rahmenplanung sowie das bergbauliche Erlaub-
nisfeld „Rüdnitz Ost 1“ dargestellt. Die Potenziale in diesem Bereich umfassen Boden-
schutz sowie Erholungsfunktion und Landschaftsbild (vgl. Karte 8). 
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 Das Entwicklungskonzept des Landschaftsplans (Karte 9) sieht als Folge der vorhandenen 
bzw. fehlenden Strukturen und bestehenden Nutzungskonflikten für den Planbereich fol-
gende Maßnahmen der Landschaftspflege vor: 

− Ordnungsgemäße Landwirtschaft, 
− Entwicklung von Strukturelementen, 
− Renaturierung von Fließgewässern (nur TG1), 
− Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (nur TG1). 

8.3 Beschreibung der 2. Änderung des Landschaftsplans 

Im Rahmen der 2. Änderung des Landschaftsplans werden die betroffenen Flächen im Orts-
teil Danewitz neu als Standorte für Photovoltaikanlagen ausgewiesen. Dabei erfolgt eine Dif-
ferenzierung in zwei Nutzungsformen: 

− Im nordwestlichen Teilbereich ist die Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage (Agri-
PV) vorgesehen, bei der landwirtschaftliche Nutzung und Energieerzeugung kombi-
niert werden. 

− In den übrigen Teilbereichen ist die Nutzung als Freiflächen-Photovoltaikanlage (FF-
PV) geplant. 

Die Änderung des Landschaftsplans berücksichtigt diese neue Nutzung und integriert sie in 
die bestehenden landschaftsplanerischen Zielsetzungen. Dabei bleiben folgende ursprüng-
liche Entwicklungsziele aus dem Landschaftsplan unverändert bestehen: 

− Renaturierung von Fließgewässern im nördlichen Teilbereich, 
− Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im nördlichen Teilbereich, 
− Übernahme des temporären Kleingewässer im mittleren Teilbereich sowie die Ent-

wicklung von Pufferzonen. 

Die neue Nutzung als Agri-PV bzw. FF-PV trägt in mehreren Punkten zur Umsetzung der ur-
sprünglichen Zielsetzungen des Landschaftsplans bei: 

− Verzicht auf Düngemittel und Pestizide im Bereich der FF-PV-Anlagen führt zu einer 
ökologischen Entlastung und fördert den Boden- und Gewässerschutz. 

− Reduzierter Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Bereich der Agri-PV-
Anlagen wird durch die modulbedingte Überstellung und den technischen Pflanzen-
schutz ermöglicht. 

− Bodenerosion wird durch dauerhaften Bewuchs und extensive Pflege im Bereich der 
FF-PV sowie durch die modulbedingte Überdeckung, auch im Bereich der Agri-PV, 
deutlich reduziert. 

− Die neue Nutzung verbessert insgesamt die Boden- und Grundwasserschutzfunktion 
im Vergleich zur bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. 

Die landschaftsplanerische Anpassung stellt sicher, dass die neuen Nutzungsformen mit 
den übergeordneten Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar sind 
und bestehende Nutzungskonflikte entschärft werden. 
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 B)  U M W E L T B E R I C H T  
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und  § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB  

Hinweis: Der Umweltbericht wurde nach Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB umfangreich ergänzt. Die von 
den Fachbehörden abgegebenen relevanten umweltbezogenen Aussagen wurden in die 
Umweltprüfung einbezogen bzw. in den Umweltbericht übernommen. Auch der Umfang und 
der Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wurden gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB unter Be-
rücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen festgelegt. 

Der Umweltbericht ist zusammen mit dem Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs-
plans Bestandteil der Auslegungsunterlagen im folgenden Verfahrensschritt gemäß §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB. Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange (TÖB) können in diesem Rahmen Anregungen und Vorschläge einreichen. Diese Stel-
lungnahmen werden bei der Erstellung der finalen Fassung des Umweltberichts für den 
Feststellungsbeschluss der 2. Änderung des Flächennutzungsplans in die Abwägung einbe-
zogen und entsprechend berücksichtigt. 

1 .  V o r b e m e r k u n g  u n d  F e s t l e g u n g  d e s  U m f a n g s  u n d  
D e t a i l l i e r u n g s g r a d s  d e r  U m w e l t p r ü f u n g  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Ergebnisse sind in einem Umweltbericht darzustel-
len und zu bewerten. Der Umweltbericht ist nach § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB gesonderter Be-
standteil der Begründung zur FNP-Änderung. 

Das Baugesetzbuch (§ 2 Abs. 4 BauGB) erlaubt, die Umweltprüfung in einem gleichzeitig 
durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltaus-
wirkungen zu beschränken, sofern für das Plangebiet bereits eine Umweltprüfung im Rah-
men eines Flächennutzungs- oder Bebauungsplans erfolgt. Dies gilt insbesondere für Bau-
leitpläne, die im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB aufgestellt werden. Die 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung der vorhaben-
bezogenen Bebauungspläne „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solarpark Dane-
witz“. Die Gemeinde legt gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB für jeden Bauleitplan fest, in wel-
chem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforder-
lich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand 
und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des 
Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. 

Als vorbereitender Bauleitplan besitzt der Flächennutzungsplan keine unmittelbaren Aus-
wirkungen, da dieser kein Baurecht schafft. Den konkreten baulichen Rahmen des Vorha-
bens setzen die parallel aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungspläne fest, auf deren 
Ebene die Auswirkungen daher wesentlich detaillierter ermittelt werden können. Darüber 
hinaus können auf dieser Planungsebene Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs-
maßnahmen verbindlich festgesetzt werden oder im Zuge des städtebaulichen Vertrags 
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 geregelt werden. Daher soll die Umweltprüfung im Detail auf die Planungsebene der im Pa-
rallelverfahren aufgestellten Bebauungspläne verlagert werden. Um Doppelprüfungen im 
Sinne des Baugesetzbuchs (§ 2 Abs. 4 BauGB) zu vermeiden, wird die Umweltprüfung für die 
FNP-Änderung auf eine Voreinschätzung beschränkt. Hierdurch wird sichergestellt, dass 
der Änderung voraussichtlich keine erheblichen Belange auf den nachfolgenden Planungs-
ebenen entgegenstehen.  

Die Bestandsaufnahme beruht vorwiegend auf der Bewertung übergeordneter Fachpläne, 
insbesondere dem Landschaftsprogramm Brandenburg (Teilplan Landschaftsbild, 2022), 
dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises Barnim (2018), dem Landschaftsplan des 
Amts Biesenthal-Barnim (1997) sowie dem ursprünglichen Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Danewitz (1998). Dies gilt, sofern keine wesentlichen Änderungen des derzeitigen 
Umweltzustands eingetreten sind. Andernfalls wird auf die Ergebnisse der detaillierteren 
Umweltprüfung auf Bebauungsplanebene zurückgegriffen. 

Die gesetzlichen Anforderungen sind durch den darüberhinausgehenden Verweis auf die 
Umweltberichte zu den Bebauungsplänen gewahrt. Diese Gesetzesinterpretation wird 
durch die Gesetzeskommentare von Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Krautzber-
ger/Kment (156. EL September 2024, BauGB § 2 Rn. 529-546) sowie Battis/Krautzber-
ger/Löhr/Battis, 16. Aufl. 2025, BauGB § 2 Rn. 12 bekräftigt. Letzteres führt hierzu aus: „Die 
Abschichtungsregelung des § 2 Abs. 4 S. 5 soll überflüssige Doppelprüfungen vermeiden, 
indem der Umfang der erforderlichen Ermittlung wegen Umweltprüfungen in anderen Pla-
nungsstufen auf andere oder zusätzliche Auswirkungen beschränkt wird; […]. So kann eine 
Umweltprüfung auf der Ebene […] der Flächennutzungsplanung für einen Bebauungsplan 
[abschichtend wirken]. Umgekehrt können die Ergebnisse einer auf niedrigerer Ebene vor-
genommenen Umweltprüfung auf sich anschließenden höheren Ebenen berücksichtigt 
werden. Zum Beispiel kann bei der Änderung eines Flächennutzungsplans eine aktuelle Um-
weltprüfung aus einem Bebauungsplanverfahren für das entsprechende Gebiet genutzt 
werden. Abs. 4 S. 5 [BauGB] setzt stets einen hinreichenden Konkretisierungsgrad der jewei-
ligen abschichtenden Planungsstufe für die jeweiligen Umweltbelange voraus. [...] Der Er-
mittlungsaufwand kann schließlich gem. Abs. 4 S. 6 [BauGB] auch dadurch beschränkt wer-
den, dass die Bestandsaufnahmen anderer umweltrelevanter Fachplanungen (s. § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe g) Landschaftspläne […] herangezogen werden“ 

Aus gemeindlicher und planerischer Sicht ist demnach eine umfassende Umweltprüfung 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) am sachgerechtesten und ef-
fektivsten. Die Umweltprüfung zur FNP-Änderung konzentriert sich auf die grundsätzliche 
Vereinbarkeit der geplanten Änderungen mit den Zielvorstellungen der Gemeinde sowie den 
übergeordneten Umweltzielen auf Landkreis- und Landesebene. Eine umfassende Umwelt-
prüfung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne). 
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2 .  E i n l e i t u n g  

(gem. Anlage 1 BauGB Nr. 1) 

2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, 
einschließlich Planbeschreibung mit Angaben über Standort, Art und Um-
fang sowie Bedarf an Grund und Boden 
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 1 a) 

 
Abbildung 10: Lage der teilräuml. Geltungsbereiche der Flächennutzungsplanänderung, o. M.  (Kartengrundlage © GeoBasis-DE/LGB, dl-
de/by-2-0; Daten geändert) 

Teiländerung 2.1 (Nord): 14,0 ha 

Teiländerung 2.2 (Mitte): 19,0 ha 

Teiländerung 2.3 (Süd): 9,4 ha 

ca. 300 m 

ca. 230 m 



STADT BIESENTHAL UMWELTBERICHT 
2. Änderung des Flächennutzungsplans des OT Danewitz ENTWURF  •  Fassungsdatum 26.02.2026 

 

 

 40 | 101 

 2.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts der 2. Flächennutzungsplanänderung und 
ihre Ziele 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Biesenthal für den Ortsteil Danewitz 
dient der planungsrechtlichen Vorbereitung der Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage 
(Agri-PVA) sowie von drei Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PVA). Die Aufstellung erfolgt 
im Parallelverfahren zu den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen „Agri-Photovoltaikan-
lage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“ 

In Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben des § 1 Abs. 4 BauGB zielt die Baurecht-
schaffung für die Agri- bzw. FF-Photovoltaikanlagen darauf ab, eine nachhaltige städtebau-
liche Entwicklung zu fördern, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforde-
rungen sowie die Belange des Klimaschutzes in Verantwortung gegenüber künftigen Gene-
rationen miteinander in Einklang bringt. Hierdurch trägt die Stadt Biesenthal zudem den 
rechtlichen Grundlagen zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgeset-
zes bei. Die wesentlichen Zielrichtungen der Planung sind: 

− Förderung der erneuerbaren Energien, 
− Entschärfung von Flächenkonkurrenzen, 
− Stärkung der regionalen Landwirtschaft, 
− Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen. 

2.1.2 Angaben über Standort sowie Art und Umfang an Grund und Boden  

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst drei Teilbereiche mit insgesamt rund 
42,4 ha östlich des Ortsteils Danewitz in einer landwirtschaftlich geprägten Umgebung mit 
angrenzenden Waldflächen: 

− Teiländerungsbereich 2.1 (Nord): ca. 14,0 ha, davon 6,4 ha für eine Agri-Photovolta-
ikanlage und 7,2 ha für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, etwa 400 m nordöstlich 
des Ortsteils Danewitz, nördlich des Danewitzer Grenzgrabens und östlich der Kreis-
straße K6005. 

− Teiländerungsbereich 2.2 (Mitte): ca. 19,0 ha für eine Freiflächen-Photovoltaikan-
lage, rund 300 m östlich des Ortsteils Danewitz und westlich des Danewitzer Abfluss-
graben. 

− Teiländerungsbereich 2.3 (Süd): ca. 9,4 ha für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, 
etwa 230 m südöstlich der Priesterpfuhlsiedlung, nördlich der Danewitzer Fichten. 

Die Änderungsbereiche liegen im Naturraum „Barnim und Lebus“. Die Flächen werden ent-
sprechend der bisherigen Darstellungen des Flächennutzungsplans landwirtschaftlich ge-
nutzt (die nördlichen und mittleren Änderungsbereiche intensiv als Acker; der südliche Teil-
bereich liegt derzeit brach). Landschaftliche Strukturelemente sind vorrangig nur in der Pla-
nungsumgebung vorhanden, beispielsweise die Allee entlang der Kreisstraße, der Grenzgra-
ben mit Baumreihe sowie die angrenzenden Waldflächen. Die Böden sind überwiegend san-
dig, teils lehmunterlagert, mit geringem bis mittlerem Ertragspotenzial (Ackerzahlen 17–38) 
und stellen für Brandenburg durchschnittlich bis gute landwirtschaftliche Böden dar. Der 
südliche Teilbereich ist als nitratbelastetes Gebiet ausgewiesen. Schutzgebiete sind nicht 
betroffen.  
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 2.1.3 Bedarf an Grund und Boden 

Für die Umsetzung der Vorhaben werden insgesamt 41,9 ha landwirtschaftlich genutzte Flä-
che temporär in Anspruch genommen. Der Bedarf ergibt sich unmittelbar aus den genann-
ten Planungszielen und ist für die bauplanungsrechtliche Vorbereitung der Errichtung der 
Agri-PVA sowie FF-PVA erforderlich. 

Die gemäß § 1a Abs. 2 BauGB durchgeführte Prüfung innerörtlicher Potenzialflächen (Brach-
flächen, Baulücken, leerstehende Gebäude) hat ergeben, dass diese für das Vorhaben nicht 
geeignet sind. Die kombinierte Nutzung von landwirtschaftlicher Bewirtschaftung und sola-
rer Energieerzeugung ist im Innenbereich nicht darstellbar. Zwar sollten grundsätzlich ver-
siegelte Flächen oder Dachflächen bevorzugt für PV genutzt werden, jedoch stehen diese 
insbesondere im ländlichen Raum nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Hinzu 
kommen bürokratische Hürden wie komplexe Eigentumsverhältnisse und eingeschränkte 
Finanzierungsmöglichkeiten. Ein beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien kann daher 
nicht allein über Dachflächen oder Brachflächen im Siedlungsbereich erfolgen. Größere, zu-
sammenhängende Freiflächenanlagen sind zudem volkswirtschaftlich und hinsichtlich der 
Flächeneffizienz sinnvoller als zahlreiche kleine Einzelstandorte mit jeweils eigener Infra-
struktur. 

Für die Realisierung des Vorhabens bleibt daher ausschließlich die Beplanung von Außen-
bereichsflächen. Flächen im Innenbereich sollen darüber hinaus vorrangig für Wohnungs-
bau und Gewerbeentwicklung genutzt werden. 

Die Inanspruchnahme ist zeitlich befristet (max. 40 Jahre). Nach Rückbau der Anlagen er-
folgt die Wiederherstellung als landwirtschaftliche Fläche. Die Planung berücksichtigt die 
Bodenschutzklausel (§ 1a BauGB) und sieht insbesondere auf der nachfolgenden Planungs-
ebene der Bebauungspläne Maßnahmen zur Minimierung von Versiegelung sowie zur öko-
logischen Aufwertung vor. 

2.2 Umweltschutzziele in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen  
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 1 b) 

Nachfolgend erfolgt gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 1 b) die Darstellung der in einschlägigen 
Fachgesetzen (Kapitel 2.2.1) und Fachplänen (Kapitel 2.2.2) festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die 
Umweltbelange bei der Aufstellung des vorliegenden Bauleitplans berücksichtigt wurden. 

2.2.1 Umweltschutzziele einschlägiger Fachgesetze 

Tabelle 1: Übersicht Umweltschutzziele einschlägiger Fachgesetze 

Fachgesetz mit Zielen des Umweltschutzes Berücksichtigung in der vorliegenden Planung 

Baugesetzbuch (BauGB)  

§ 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 7 BauGB verpflichten zur Be-
rücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich Naturschutz, Landschaftspflege, Boden-
schutz, Klimaschutz und Klimaanpassung.  

 Die Belange des Umweltschutzes wurden 
durch die Durchführung einer Umweltprüfung ge-
mäß § 2 Abs. 4 BauGB berücksichtigt. Die Ergeb-
nisse sind in die Abwägung eingeflossen und führ-
ten auf Ebene der Bebauungspläne zur 
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 Fachgesetz mit Zielen des Umweltschutzes Berücksichtigung in der vorliegenden Planung 
§ 1a BauGB enthält ergänzende Vorschriften zum Um-
weltschutz, insbesondere bzgl. der Inanspruchnahme 
von Grund und Boden sowie zu Vermeidung und Aus-
gleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts. 
§ 202 BauGB besagt, dass Mutterboden, der bei der Er-
richtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei 
wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberflä-
che ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhal-
ten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen 
ist.  

Festsetzung von Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen zum Boden- und Grundwasser-
schutz sowie zur Grünordnung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie Bran-
denburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz (BbgNatSchAG) 

 

Ziel: Erhaltung der biologischen Vielfalt, Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts, Schutz des Landschafts-
bildes (§§ 1, 13–18, 30 BNatSchG) sowie Konkretisie-
rung der bundesrechtlichen Vorgaben für das Land 
Brandenburg, insbesondere Schutz und Pflege von Na-
tur und Landschaft, Sicherung ökologischer Funktio-
nen sowie Erhalt geschützter Biotope und Landschafts-
bestandteile (§§ 17–18 BbgNatSchAG). 

 Für das Vorhaben ist insbesondere die Ein-
griffsregelung nach den Vorgaben der §§ 13 ff. 
BNatSchG, der Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG 
sowie die Berücksichtigung der artenschutzrecht-
lichen Belange gem. § 44 BNatSchG relevant. Die 
Abarbeitung der Eingriffsregelung, die Betrach-
tung artenschutzrechtlicher Belange erfolgt auf 
Ebene der Bebauungspläne. Der Biotopschutz 
wird vertieft durch eine entsprechende Biotopkar-
tierung ebenfalls auf nachfolgender Planungs-
ebene berücksichtigt. 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023)  

Ziel: Das EEG verfolgt das Ziel, die Energieversorgung 
nachhaltig zu gestalten und den Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromverbrauch deutlich zu erhö-
hen. Bis 2030 soll dieser Anteil mindestens 80 % betra-
gen, bis 2035 soll die Stromerzeugung nahezu treib-
hausgasneutral erfolgen. Damit leistet das Gesetz ei-
nen zentralen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz 
sowie zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern. 
Die Novelle des EEG aus dem Jahr 2022 und das 
EEG 2023 definieren in § 2 die Nutzung erneuerbarer 
Energien als überragendes öffentliches Interesse, das 
der öffentlichen Sicherheit dient. Bis zur Erreichung der 
Treibhausgasneutralität sind erneuerbare Energien als 
vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägung einzu-
stellen. Diese rechtliche Vorgabe ist für die Bauleitpla-
nung von besonderer Bedeutung, da sie die Abwä-
gungsentscheidung zugunsten des Ausbaus erneuer-
barer Energien beeinflusst. 

Darüber hinaus regelt das EEG die Förderfähigkeit von 
Flächen für Photovoltaikanlagen (§ 48 Abs. 1 EEG). Ne-
ben Konversionsflächen und Seitenrandstreifen ent-
lang von Verkehrswegen wurden die Förderkulissen zu-
letzt um innovative Konzepte wie Agri-PV, Floating-PV 
und Moor-PV erweitert. Damit wird die kombinierte 

 Die Ausweisung von Sondergebieten mit der 
Zweckbestimmung Agri-PV und Solarparks trägt 
den Zielen des EEG Rechnung. Das Vorhaben 
wird gemäß § 2 EEG als überragendes öffentli-
ches Interesse eingestuft und dient der öffentli-
chen Sicherheit. Die Planung unterstützt die nati-
onalen und landesweiten Klimaschutzziele und 
leistet einen Beitrag zur beschleunigten Energie-
wende. 
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 Fachgesetz mit Zielen des Umweltschutzes Berücksichtigung in der vorliegenden Planung 
Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für Energieerzeu-
gung und Landwirtschaft ausdrücklich unterstützt. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)  

Ziel: Schutz oder Wiederherstellung der Bodenfunktio-
nen, Vermeidung von schädlichen Bodenveränderun-
gen; bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-
trächtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie sei-
ner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden. 

 Konkrete Maßnahmen werden auf Ebene der 
im Parallelverfahren aufgestellten vorhabenbezo-
genen Bebauungspläne festgesetzt. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  

Ziel: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgütern vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung (§ 1 BImSchG). Für das Vorhaben rele-
vant sind insbesondere die Vorgaben zur Vermeidung 
von Lärm- und Lichtimmissionen sowie zur Einhaltung 
der technischen Standards bei Nebenanlagen.  
Weitere zu berücksichtigende immissionsschutz-
fachliche Verordnungen zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes sind hierbei:  

- die Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung 
- 12. BImSchV), 

- die Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung - 16. BImSchV), 

- die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-
Lärm), 

- Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt 
und Klimaschutz zur Messung und Beurteilung von 
Lichtimmissionen (Licht-Leitlinie). 

 Die rechtlichen Vorgaben flossen in die Um-
weltprüfung ein.  Konkrete Maßnahmen werden 
auf Ebene der im Parallelverfahren aufgestellten 
vorhabenbezogenen Bebauungspläne festge-
setzt. 

Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denk-
male im Land Brandenburg (BbgDSchG) 

 

Ziel: Schutz und Pflege von Bau- und Bodendenkmalen 
sowie deren Erhalt (§§ 7, 9, 11 BbgDSchG). 

 Im Plangebiet befinden sich keine Bau- oder 
Bodendenkmale. Der Hinweis auf das südlich des 
nördlichen Teiländerungsbereichs 2.1 befindliche 
Bodendenkmal „Siedlung Urgeschichte“ wurde 
aufgenommen, um sicherzustellen, dass bei Bau-
arbeiten keine Beeinträchtigungen erfolgen. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

Ziel: Schutz der Gewässer, Sicherung der Grundwas-
serneubildung (§§ 6, 38 WHG), Erhalt der ökologischen 
Funktionen von Oberflächengewässern und Grund-
wasser. 

 

 Auf FNP-Ebene erfolgte die Darstellung von 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege 
und Entwicklung von Natur und Landschaft. Kon-
krete Maßnahmen werden auf Ebene der im Pa-
rallelverfahren aufgestellten vorhabenbezogenen 
Bebauungspläne festgesetzt. (Festsetzungen zur 
flächenhaften Versickerung, vertragliche Rege-
lungen zum Verbot chemischer Reinigungsmittel 
sowie Ausschluss des Einsatzes von Düngemittel 
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 Fachgesetz mit Zielen des Umweltschutzes Berücksichtigung in der vorliegenden Planung 
und Pestiziden im Bereich der FF-PVA, Freihal-
tung des 5 m breiten Gewässerrandstreifens ent-
lang des Grenzgrabens Danewitz für die Gewäs-
serunterhaltung und zur Sicherung der ökologi-
schen Funktion) 

 

2.2.2 Umweltschutzziele einschlägiger Fachpläne 

Landesentwicklungsplanung Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR, 
2019), Regionalplan Uckermark-Barnim (2024) 

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) sowie der Re-
gionalplan Uckermark-Barnim verfolgen das Ziel, die räumliche Entwicklung nachhaltig zu 
gestalten. Sie fordern die Sicherung von Freiräumen, die Förderung erneuerbarer Energien 
und die Berücksichtigung des Klimaschutzes. Für das Vorhaben bedeutet dies, dass die 
Ausweisung von Sondergebieten mit den Zweckbestimmungen „Agri-PV“ und „Solarpark“ 
den Grundsätzen zur klimaneutralen Energieversorgung entspricht und die Ziele zur Redu-
zierung von Treibhausgasemissionen unterstützt.  

Innerhalb des Geltungsbereichs sowie im direkten Umfeld sind keinerlei regionalplaneri-
sche Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. Darüber hinaus konkretisiert der Regi-
onalplan die Kriterien für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und berück-
sichtigt dabei Positiv-, Negativ- und Abwägungskriterien. Für den Standort des Vorhabens 
werden mehrere Positivkriterien erfüllt, wie die Lage in einem benachteiligten Gebiet und 
die Integration eines Konzepts zur naturschutzverträglichen Gestaltung der Anlage. Ein Ab-
wägungskriterium betrifft die Inanspruchnahme von Ackerland mit einer Wertzahl von > 23. 
Die Abwägung zwischen den Belangen der Landwirtschaft und dem Ausbau erneuerbarer 
Energien erfolgt in Kapitel 7.1.1 der Begründung. Ein Negativkriterium wird durch die mögli-
che Beeinträchtigung von Brutgebieten von geschützten Arten (Feldlerche) berührt. Eine er-
hebliche Beeinträchtigung wird jedoch durch artenschutzrechtliche Maßnahmen vermie-
den. Die Planung berücksichtigt damit die Vorgaben des Regionalplans. 

Landschaftsprogramm Brandenburg (2001) 

Das Landschaftsprogramm Brandenburg enthält Leitlinien, Entwicklungsziele, schutzgut-
bezogene Zielkonzepte sowie die Ziele für die naturräumlichen Regionen des Landes. Es 
wurde im Jahr 2001 aufgestellt und bildet die oberste Ebene der Landschaftsplanung. Mit 
dem sachlichen Teilplan „Landschaftsbild“ erfolgte 2022 die erste Fortschreibung. Seit Ja-
nuar 2025 wird der neue Teilplan „Biologische Vielfalt“ erarbeitet, der die bisherigen Ansätze 
zu Arten und Lebensgemeinschaften ablöst. Parallel erfolgen die Aktualisierung und Fertig-
stellung des landesweiten Biotopverbunds. Die Fertigstellung des Teilplans „Biologische 
Vielfalt“ ist für 2028 vorgesehen, die des Biotopverbunds für 2027. Damit reagiert das Land-
schaftsprogramm auf aktuelle Herausforderungen wie Klimaschutz, Biodiversitätsverlust 
und die nachhaltige Nutzung von Naturgütern. 
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 Das Plangebiet liegt im Naturraum „Barnim und Lebus“ und ist nicht Teil einer Kernfläche 
des Naturschutzes. Weder die Ursprungsfassung noch die Fortschreibungen enthalten be-
sondere Entwicklungsziele oder Handlungsschwerpunkte, die dem Vorhaben entgegenste-
hen. Für die Planbereiche wird vielmehr der Erhalt und die Entwicklung einer natur- und res-
sourcenschonenden, überwiegend ackerbaulichen Bodennutzung als generelles Ziel aus-
gewiesen (vgl. Kapitel 8 „Änderung des Landschaftsplans“; Teil A)). Weitere schutzgutbezo-
gene Aussagen betreffen die Sicherung der Boden- und Wasserfunktionen, die Förderung 
des Biotopverbunds sowie den Klimaschutz. 

Die geplanten Agri- bzw. Freiflächen-Photovoltaikanlagen stehen grundsätzlich im Einklang 
mit diesen Zielen, insbesondere durch die Entwicklung einer natur- und ressourcenscho-
nenden Bodennutzung, wie sie durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen in vorliegender Kon-
zeptionierung stattfindet. Zwar entfällt hier die ackerbauliche Nutzung für etwa 40 Jahre, 
doch führt die Unterbrechung der intensiven Bewirtschaftung zu einer Regeneration der Bö-
den, fördert die Humusbildung und verbessert die spätere Ertragsfähigkeit. Der teilweise 
entwertete Offenlandlebensraum, insbesondere für die Feldlerche, wird durch integrierte 
Maßnahmen vermieden. Insgesamt bewirkt die Extensivierung und das Ausbleiben von Stof-
feinträgen wie Düngemitteln oder Pestiziden eine ökologische Aufwertung, von der andere 
Arten – sowohl Pflanzen als auch Tiere – profitieren. Im Bereich der Agri-PVA bleibt die land-
wirtschaftliche Nutzung unter den Modulen erhalten, während Randbereiche und Aus-
gleichsflächen ökologisch aufgewertet werden. Hier geht durch die Überbauung ein Teil des 
Offenlandlebensraums verloren, der insbesondere für Feldlerchen von Bedeutung ist. Die-
ser Funktionsverlust kann durch CEF-Maßnahmen auf externen Flächen ausgeglichen wer-
den, sodass die ökologischen Funktionen langfristig erhalten bleiben. 

Damit trägt das Vorhaben trotz unvermeidbarer Eingriffe zur Förderung der Biodiversität, zur 
Sicherung der Bodenfunktionen und zum Klimaschutz bei. 

Die schutzgutbezogenen Aussagen werden in nachfolgender Tabelle 2 aufgeführt und in Be-
zug auf vorliegende Planung bewertet. 

Tabelle 2: schutzgutbezogenen Aussagen des Landschaftsprogramms Brandenburg (2001) 

Auszug Themenkarte mit Zielformulierung Berücksichtigung in vorliegender Planung 

Entwicklungsziele   

 
Abbildung 11: Auszug LaPro (2001) – Karte 2 „Entwicklunsgziele“ 
m. Standort des Plangebiets (rotes Quadrat); o. M. 

✓ Die Änderungsflächen liegen außerhalb von Kern-
flächen des Naturschutzes. 
 Die Planung entspricht durch die Zulässigkeit von 
Agri- und FF-PVA diesen Entwicklungszielen (vgl. 
vorangehende Ausführungen im Text). In den Wald-
bestand wird nicht eingegriffen. 
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Auszug Themenkarte mit Zielformulierung Berücksichtigung in vorliegender Planung 

Entwicklung einer natur- und ressourcen-
schonenden, vorwiegend ackerbaulichen 
Bodennutzung. 

Erhalt und Entwicklung standortgerech-
ter, möglichst naturnaher Wälder  

Arten- und Lebensräume   

 
Abbildung 12: Auszug LaPro (2001) – Karte 3.1 Arten und 
Lebensgemeinschaften m.  Standort des Plangebiets (rotes 
Quadrat); o. M. 

Erhalt bzw. Wiedereinbringung charakte-
ristischer Landschaftselemente in über-
wiegend landwirtschaftlich genutzten Be-
reichen sowie die Reduzierung von Stoffe-
inträgen (Düngemittel, Biozide). 
 Schutz naturnaher Laub- und Mischwald-
komplexe 

 armer Buchenwald und Buchen-Trauben-
eichenwald 
 

✓ Die Änderungsflächen liegen außerhalb von Ge-
bieten mit besonderen Anforderungen zum Schutz 
von Lebensräumen. 
 Durch die Extensivierung der Flächen im Bereich 
der FF-PVA und dem ausbleibenden Einsatz von 
Düngemittel/ Bioziden, sowie der Anlage einer 3-rei-
higen Hecke im mittleren Änderungsbereich ent-
spricht die Planung den Entwicklungszielen. In den 
Waldbestand wird nicht eingegriffen, hierzu werden 
auf Ebene der Bebauungspläne durch Festsetzung 
von Baugrenzen Abstände mit Einfriedung und Be-
bauung eingehalten. 

Boden   

 
Abbildung 13: Auszug LaPro (2001) – Karte 3.2 Boden (2001) mit 
Standorten der Plangebiete (rotes Quadrat); o. M.  

Nachhaltige Sicherung der Potentiale 
überwiegend land- und forstwirtschaftlich 
genutzter Böden. Das beinhaltet Boden-
schonende Bewirtschaftung überwiegend 
sorptionsschwacher, durchlässiger Bö-
den. 

✓ Innerhalb Änderungsbereiche befinden sich 
keine seltenen oder charakteristische Bodenbildun-
gen Brandenburgs.  

 Die Darstellung von Agri- und FF-PV-Nutzung 
trägt zur Sicherung der Potenziale landwirtschaft-
lich genutzter Böden bei. Durch die zeitweise Her-
ausnahme aus der intensiven Bewirtschaftung im 
Bereich der FF-PVA findet eine Bodenregeneration 
statt. Die Überschirmung durch Module sowie der 
Dauerbewuchs mindert die Gefahr von Bodenero-
sion und reduziert die Austrocknung durch direkte 
Sonneneinstrahlung. Zudem ermöglicht die Anla-
gengestaltung eine flächenhafte Versickerung des 
Niederschlagswassers, wodurch die Bodenfunktio-
nen erhalten bleiben. 
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Auszug Themenkarte mit Zielformulierung Berücksichtigung in vorliegender Planung 

Wasser  

 
Abbildung 14: Auszug LaPro (2001) – Karte 3.3 Wasser (2001) mit 
Standorten der Plangebiete (rotes Quadrat); o. M.  

Priorität Grundwasserschutz in Gebieten 
überdurchschnittlicher Neubildungshöhe 
(> 150 mm / a), Erhalt der landwirtschaftli-
chen Nutzung; Vermeidung von Flächenin-
anspruchnahmen, die zu einer Verminde-
rung der Grundwasserneubildung führen. 
Allgemeine Anforderungen an die Siche-
rung der Grundwasserbeschaffenheit in 
Gebieten vorwiegend bindiger Deck-
schichten. 
Trinkwasservorbehaltsgebiet  
[Hinweis: Die mit Stand 2001 dargestellten 
Trinkwasservorbehaltsgebiete sind zwi-
schenzeitlich nicht mehr aktuell. Wasser-
schutzgebiete befinden sich weder inner-
halb noch im unmittelbaren Umfeld.] 

✓ Der Danewitzer Grenzgraben sowie der Abfluss-
graben sind nicht Teil des Fließgewässerschutzsys-
tems. 
 Durch die Errichtung der Agri- und FF-PV-Anlagen 
werden zwar Teilflächen überbaut, jedoch führt 
dies bei entsprechender Anlagengestaltung nicht zu 
einer relevanten Einschränkung der Grundwasser-
neubildung. Vermeidungsmaßnahmen werden auf 
Ebene der Bebauungspläne festgesetzt. (Flächen-
hafte Versickerung der Niederschlagswassers, Re-
duzierung des Versiegelungs- und Überdeckungs-
grad auf ein Minimum, Vorgaben zu Errichtung von 
Verkehrsflächen in wasserdurchlässiger Bauweise, 
Festsetzung von Mindestabständen zwischen Mo-
dulreihen und Boden sowie zwischen den Modulen 
selbst). Die Überstellung der Fläche mindert zu-
sätzlich die Verdunstung von Bodenfeuchte durch 
direkte Sonneneinstrahlung. 

Klima und Luft  

 
Abbildung 15: Auszug LaPro (2001) – Karte 3.4 Klima und Luft 
(2001) mit Standorten der Plangebiete (rotes Quadrat); o. M. 

Sicherung von Freiflächen, die für die 
Durchlüftung eines Ortes (Wirkungsraum) 
von besonderer Bedeutung sind 

 Die nördlichen Änderungsbereiche sind Teil eines 
Schwerpunktgebiets zur Sicherung der Luftqualität 
aufgrund der Durchlüftungsverhältnisse. Nutzungs-
änderungen von Freiflächen sind demnach unter 
klimatischen Gesichtspunkten besonders zu prü-
fen. 

✓ Talabwindsysteme oder Flussniederungen als 
natürliche Vegetationsschneisen sind nicht betrof-
fen. 
 Die PV-Anlagen können lokal begrenzt zu einer 
leichten Erwärmung führen, erhebliche Auswirkun-
gen sind jedoch nicht zu erwarten. Die Aufstände-
rung der Module ermöglicht weiterhin Luftaus-
tausch, und die vorgesehenen Extensivwiesen för-
dern Frischluftbildung. Da die Anlage emissionsfrei 
arbeitet, bleibt die Luftqualität erhalten. Dauerbe-
wuchs führt zu Minderung von Bodenerosion durch 
Wind und reduziert Staubbildung. Zugleich trägt das 
Vorhaben durch erneuerbare Energie zur Reduzie-
rung von CO₂-Emissionen und zur Abkehr von fossi-
len Energieträgern bei. 
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Auszug Themenkarte mit Zielformulierung Berücksichtigung in vorliegender Planung 

Biotopverbund  

 
Abbildung 16: Auszug LaPro (2015) – Karte 3.7 Landesweiter 
Biotopverbund mit Standorten der Plangebiete (rotes Quadrat); o. 
M. 

Verbundsystem Klein- und Stillgewässer.  

 Die Verbundfläche bezieht sich voraussichtlich 
auf den Danewitzer Grenzgraben südlich des nördli-
chen Teiländerungsbereichs. Weitere schutzgutbe-
zogene Ziele sind nicht ausgewiesen. Der Grenzgra-
ben bleibt als Verbundsystem erhalten. Zusätzlich 
sichern Abstandsflächen, die als Extensivwiesen 
bestehen bleiben oder entwickelt werden, sowie 
die Umwandlung von Ackerland in Extensivgrünland 
im Bereich der FF-PVA die ökologische Durchgän-
gigkeit. 

 

Landschaft  

 
Abbildung 17: Auszug LaPro (2022) – Sachlicher Teilplan 
Landschaftsbild mit Standorten der Plangebiete (rotes Quadrat); 
o. M.  

▪ Allgemeine Ziele  
ohne konkrete Raumfestlegung: 

Eingliederung von Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen in die Landschaft (Z.6)  

Erhalt landschaftsbildprägender Alleen 
(Z.13) 

▪ Raumkonkrete Ziele  
für den Landschaftsbildraum Barnim: 

Ziele für Agrarlandschaft: Strukturreiche 
Agrarlandschaft entwickeln (ZA.3) 
Ziele für Waldlandschaft: Waldränder ge-
stalten (ZW.2), großflächig zusammen-
hängende Waldgebiete in ihrem Zusam-
menhang sichern (ZW.3). 

▪ Spezielle Ziele 

Unzerschnittene, verkehrsarme Räume 
erhalten (ZS.11) 

 Photovoltaik-Freiflächenanlagen können das 
Landschaftsbild beeinträchtigen. Diese Wirkung 
wird durch die Vermeidung landschaftlich sensibler 
Bereiche und gezielte Eingrünung reduziert. Für die 
Umsetzung ist es entscheidend, die Empfindlich-
keit des Landschaftsbilds bei der Planung zu be-
rücksichtigen. Dies erfolgt im Zuge der vorliegenden 
Umweltprüfung detailliert beim Schutzgut Land-
schaftsbild. 
Geplante Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
auf Ebene der Bebauungspläne umfassen: 
- Heckenpflanzungen im mittleren Teilbereich 
- Erhalt und Entwicklung von Extensivwiesen 
- Gliederung der Modulflächen und geringe Flä-

chengröße 
- Standortwahl in eingegrünter, sichtgeschützter 

Lage ohne relevante Erholungseinrichtungen 
- Erhalt angrenzender Gehölzbestände und Einhal-

tung von Abständen 
- Sicherung der Durchlässigkeit für Kleintiere und 

größeres Wild 
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Auszug Themenkarte mit Zielformulierung Berücksichtigung in vorliegender Planung 

Erholung  

 
Abbildung 18: Auszug LaPro (2001) – Karte 3.6 Erholung mit 
Standorten der Plangebiete (rotes Quadrat); o. M. 

Entwicklung von Kulturlandschaften mit 
aktuell eingeschränkter Erlebniswirksam-
keit 

✓ Innerhalb der Plangebiete und im direkten Um-
feld liegt keine besondere Erlebniswirksamkeit der 
Landschaft vor. Darüber hinaus sind keine Siche-
rungsschwerpunkte des Natur- und Landschafts-
schutzes oder besondere Anforderungen an die Er-
holungsnutzung im betrachteten Bereich aufge-
führt. Der Planbereich liegt außerhalb von Land-
schaftsräumen für die Erholung in den Großschutz-
gebieten, die vorrangig und modellhaft entwickelt 
werden sollen. 

 Die Plangebiete selbst weisen keine besondere 
Erlebniswirksamkeit auf. Die bestehenden Gehölz-
bestände sowie die vorhandenen Wege bleiben er-
halten. Zusätzlich wird die Strukturvielfalt durch die 
Entwicklung von Extensivwiesen in den Randberei-
chen erhöht, was die landschaftliche Qualität und 
das Erholungspotenzial im Umfeld verbessert. 

Landschaftsrahmenplan Landkreis Barnim (2018) 

Der Landschaftsrahmenplan konkretisiert die landesweiten Ziele des Landschaftspro-
gramms für den Landkreis Barnim und bildet die mittlere Ebene der Landschaftsplanung. Er 
stellt als wichtiges Instrument der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim die 
wesentliche Grundlage für die Umsetzung der Ziele von Naturschutz und Landschafts-
pflege, sowie für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit von aktuellen Nutzungen, ge-
planten Nutzungsveränderungen sowie baulichen Vorhaben. Bei der aktuellen Fassung (De-
zember 2018) handelt es sich um die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans aus dem 
Jahr 1997. Wesentliche Inhalte der Fortschreibung entsprechen den Vorgaben des Land-
schaftsprogramms des Landes Brandenburg (LaPro) (MLUR 2000) und berücksichtigen das 
Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG). Der 
Landschaftsrahmenplan enthält schutzgutbezogene Zielkonzepte und Maßnahmen zur Si-
cherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie zur Entwicklung des Biotopverbunds.  

Tabelle 3: Übersicht der Zielformulierungen des Landschaftsrahmenplans LK Barnim (2018) sowie deren 
Berücksichtigung 

Zielformulierungen Berücksichtigung in vorliegender Planung 

Für den Naturraum „Barnim und Lebus“ wer-
den insbesondere folgende allgemeine Ziele 
hervorgehoben: 

Die Planung berücksichtigt die allgemeinen Ziele des 
durch folgende Maßnahmen auf nachfolgender Pla-
nungsebene (Bebauungspläne): 

▪ Sicherung der Bodenfunktionen durch bo-
denschonende Bewirtschaftung und Vermei-
dung von Verdichtung, 
▪ Schutz der Wasserressourcen und Verbesse-
rung des Landschaftswasserhaushalts, 

▪ Umsetzung von Bodenschutzmaßnahmen (z. B. Grün-
dung ohne Betonfundamente, wasserdurchlässige 
Wege). 
▪ Sicherung des Gewässerrandstreifens am Danewitzer 
Grenzgraben, 

▪ Einhaltung von Abständen zu angrenzenden Bestands-
gehölzen (insbesondere zu den vorhandenen Alleen); 
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Zielformulierungen Berücksichtigung in vorliegender Planung 

▪ Förderung des Biotopverbunds durch Ent-
wicklung von Strukturelementen und Extensiv-
grünland, 

▪ Berücksichtigung des Klimaschutzes und An-
passung an Klimaveränderungen. 

Extensivierung der aktuell intensiv genutzten Ackerflä-
chen, Erhalt von bestehendem artenreichem Grünland; 
Entwicklung von Strukturelementen durch die Anpflan-
zung von Hecken zur Förderung der Biodiversität und zur 
Verbesserung des Biotopverbunds, 
▪ Ausbau erneuerbarer Energien als Beitrag zum Klima-
schutz und zur Klimaanpassung. 

Entwicklungsziele & Maßnahmen  

 
Abbildung 19: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan 
Landkreis Barnim; Karte 16 „Entwicklunsgziele und 
Maßnahmen“ mit Standorten der Plangebiete (rotes 
Quadrat); o. M. 

ökologisch nachhaltige Bewirtschaf-
tung (v.a. Bodenschutz und Hu-
musaufbau) 

Grünland […] bewahren und pflegen 

Alleen pflegen und erhalten 

Fließgewässer renaturieren bzw. der 
natürlichen Entwicklung überlassen, 
Rückbau von Drainagen 

Gewässerrandstreifen mit natürli-
cher Vegetation bewahren, pflegen 
und entwickeln (100 m) 

✓ Die nördlichen Teiländerungsbereiche liegen in einer 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Agrarlandschaft 
ohne besondere Schutzgebietskulisse. Das im südlichen 
Teiländerungsbereich als zu „bewahren und zu pflegen“ 
dargestellte Grünland wird durch die PV-Nutzung und 
die ökologisch hochwertige Konzeptionierung der Anlage 
für die nächsten 40 Jahre gesichert. 
 Die Entwicklung eines 100 m breiten Gewässerrand-
streifens entlang des Grenzgrabens und des Abflussgra-
bens wird durch die Extensivierung der bisher intensiv 
genutzten Ackerflächen im Bereich der FF-PVA unter-
stützt. Die gesetzlich geforderte Mindestbreite von 5 m 
gemäß § 38 WHG wird im nördlichen Änderungsbereich 
auf Ebene der Bebauungspläne durch einen 7 m breiten 
Abstand der Einfriedung eingehalten; im mittleren Ände-
rungsbereich besteht ein Abstand von über 40 m zur 
Baugrenze. Damit entspricht die Planung den Zielen des 
Landschaftsrahmenplans und fördert die nachhaltige 
Entwicklung des Naturraums. 
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Zielformulierungen Berücksichtigung in vorliegender Planung 

Landschaftsbezogene Erholung - Entwick-
lungsziele 

 

 
Abbildung 20: Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan 
Landkreis Barnim; Karte 17 „Land-schaftsbezogene 
Erholung – Entwicklungsziele“ mit Standorten der 
Plangebiete (rotes Quadrat); o. M. 

Pflanzung von Hecken und Flurgehöl-
zen zur Landschaftsgliederung 

✓ Innerhalb und im direkten Umfeld der Plangebiete be-
finden sich keine erholungsbezogene Zielmaßnahmen 
zu Aussichtspunkten oder Radwegenetzen.  
 Das Ziel „Pflanzung von Hecken und Flurgehölzen“ ist 
für den nördlichen Teilbereich nicht relevant, da dort be-
reits ausreichend Strukturelemente vorhanden sind. 
Dies wird durch die nördlich, östlich und südlich angren-
zenden Gehölzbestände sowie die westlich angrenzende 
Allee gewährleistet. Die Bewertung basiert auf einer 
kleinräumigen Betrachtung, die im Maßstab des Land-
schaftsplans nicht erkennbar ist. 
Der mittlere Teiländerungsbereich weist eine offene 
großräumige Ackerflur auf, die im Bereich der Dorf-
straße, am Ortsrand selbst sowie südöstlich des Plange-
biets durch Gehölze eingefasst wird. Innerhalb des Plan-
gebiets fehlen Strukturelemente, abgesehen von einem 
Bestandsbaum, der erhalten bleibt. Zur Aufwertung er-
folgt hier im Zuge der Vorhabengestaltung die Pflanzung 
einer Sichtschutzhecke im Süden und Westen. Die Fest-
setzung erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans. 

Den Zielen wird somit entsprochen. 

 

Landschaftsplan Amt Biesenthal-Barnim (1997/ Entwurf 2. Änderung 2026) 

Gemäß § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes stellt der Landschaftsplan die für die örtliche 
Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für die Gebiete der Gemeinden dar. Die Ziele, Erfordernisse und Maßnah-
men sind in der Abwägung zu berücksichtigen und können als Darstellungen in den Flächen-
nutzungsplan oder/ und als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Der Landschaftsplan des Amtes Biesenthal-Barnim stammt aus dem Jahr 1997 und wird 
derzeit im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans gesamtheitlich fortgeschrie-
ben. Dieser Prozess wird voraussichtlich bis Anfang 2029 andauern. Um die aktuellen Pla-
nungsziele bereits jetzt zu berücksichtigen, wurde der Landschaftsplan im Rahmen der 
2. Änderung des Flächennutzungsplans behelfsweise berichtigt. Die Änderung nimmt die 
übergeordneten aktuellen Zielsetzungen des Landschaftsplans für den Planbereich auf und 
integriert die neuen Nutzungsformen. 

Im Rahmen der 2. Änderung des Landschaftsplans werden die betroffenen Flächen im Orts-
teil Danewitz entsprechend der Zielsetzungen der Gemeinde neu als Standorte für Photo-
voltaikanlagen ausgewiesen und in die bestehenden landschaftsplanerischen Zielsetzun-
gen integriert. 
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 Folgende ursprüngliche Entwicklungsziele aus dem Landschaftsplan bleiben unverändert 
bestehen: 

− Renaturierung von Fließgewässern im Bereich des Danewitzer Grenzgrabens, 
− Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bereich des Danewitzer Grenz-

grabens. 

Die neue Nutzung als Agri- bzw. Freiflächenphotovoltaikanlage trägt in mehreren Punkten 
zur Umsetzung der ursprünglichen Zielsetzungen bei: 

− Reduzierung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Bereich der Agri-PV-Anlagen 
wird durch die modulbedingte Überstellung und den technischen Pflanzenschutz er-
möglicht. Das Ausbleiben von Nährstoffeinträgen durch Extensivierung wird in den 
FF-PVA ermöglicht. 

− Verbesserung der Boden- und Grundwasserschutzfunktion im Vergleich zur bisheri-
gen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. 

− Reduktion der Bodenerosion durch die modulbedingte Überdeckung im Bereich der 
Agri-PVA sowie Entwicklung bzw. Erhalt von Extensivwiesen in den Randbereichen 
und durch dauerhaften Bewuchs und extensive Pflege im Bereich der FF-PVA. 

− Strukturanreicherung durch die Anlage von Sichtschutzhecken im mittleren Bereich 
sowie artenreichen Randstreifen. 

Die landschaftsplanerische Anpassung stellt sicher, dass die neuen Nutzungsformen mit 
den übergeordneten Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar sind 
und bestehende Nutzungskonflikte entschärft werden. 

 
Abbildung 21: 2. Änderung des Landschaftsplans (Entwurf), 
Kartengrundlage: Karte 9 LP 09/1997; genordet; Maßstab 1:25.000 

Legende 

 
Umgriff der 2. Änderung 

 
Agri-PV-Anlage 

 
Freiflächen-Photovolta-
ikanlage 
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 Flächennutzungsplan (1998/ 2005) 

Für den Ortsteil Danewitz liegt ein wirksamer Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1998 vor. 
Dieser wurde bislang einmal – im Jahr 2005 – geändert. Die 1. Änderung betrifft jedoch einen 
Bereich außerhalb der aktuellen Änderungsflächen und ist für die vorliegende 2. Änderung 
nicht relevant. Aufgrund des veralteten Planungsstands wird der Flächennutzungsplan für 
die Stadt Biesenthal, einschließlich des Ortsteils Danewitz, derzeit neu aufgestellt. Da die-
ser Prozess voraussichtlich erst Anfang 2029 abgeschlossen sein wird, erfolgt zur Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die im Parallelverfahren aufgestellten Bebau-
ungspläne „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“ eine teilräumli-
che Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans. Die neue Darstellung als Sonderge-
biet „Agri-Photovoltaik“ bzw. „Solarpark“ berücksichtigt die Ziele des Klimaschutzes und 
der nachhaltigen Flächennutzung. Darüber hinaus werden die Flächen nördlich des Dane-
witzer Grenzgrabens entsprechend der bisherigen Zieldarstellungen als Flächen für Natur-
schutzmaßnahmen dargestellt. Das Bestandsbiotop im mittleren Teiländerungsbereich 
wird ebenfalls übernommen. 

2.2.3 Sonstige Fachgesetze und Fachplanungen 

Tabelle 4: Übersicht sonstige Fachgesetze und Fachplanungen mit Umweltschutzzielen 

Sonstige Planungsgrundlage 
mit Zielen des Umweltschutzes 

Berücksichtigung in der vorliegenden Planung 

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) und Klimaplan 
Brandenburg 

 

Das Bundes-Klimaschutzgesetz sowie der Klimaplan 
Brandenburg verfolgen das Ziel, die Treibhausgasemis-
sionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 
zu reduzieren und bis 2045 Klimaneutralität zu errei-
chen. 

 Die Ausweisung eines Sondergebiets für Agri-
Photovoltaik sowie Freiflächen-Photovoltaikan-
lagen unterstützt die Erreichung der Ziele durch 
den Ausbau erneuerbarer Energien. 

Brandenburger Energiestrategie 2040  

Ziel: Die Energiestrategie 2040 des Landes Branden-
burg sieht den Ausbau der Photovoltaik auf 18 GW bis 
2030 und auf 33 GW bis 2040 vor. 

 Das Vorhaben unterstützt die Umsetzung die-
ser Strategie durch die Bereitstellung geeigneter 
Flächen für die Energieerzeugung. Die geplante 
Leistung der Agri- und FF-PV-Anlagen beträgt ge-
samt ca. 49 MWp. 

 

2.2.4 Schutzgebiete/ geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft  

Natura 2000 

FFH- oder SPA-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. Das nächstgelegene FFH-Ge-
biet „Biesenthaler Becken“ befindet sich in ca. 2,9 km Entfernung und hat keine funktionale 
Verbindung zur Vorhabenfläche. Beeinträchtigungen europäischer Schutzgebiete können 
ausgeschlossen werden. 
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 Biotope, geschützte Landschaftsbestandteile 

Innerhalb der Plangebiete befinden sich keine nach § 30 BNatSchG oder § 18 BbgNatSchAG 
geschützten Biotope. Westlich und nördlich des nördlichen Teiländerungsbereichs grenzen 
nach § 17 BbgNatSchAG geschützte Alleen an, die erhalten bleiben und auf Bebauungspla-
nebene durch die Einhaltung von Abständen mit der Bebauung in der Planung berücksichtigt 
sind. 

Weitere Schutzgebiete 

Der Naturpark Barnim liegt in ca. 1 km Entfernung. Auf diesen sind keine Auswirkungen zu 
erwarten.  

Zusammenfassung Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete nicht betroffen 

Naturschutzgebiete nicht betroffen 

Nationalparke nicht betroffen 

Naturparke nicht betroffen 

Naturdenkmäler nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete nicht betroffen 

gesetzlich geschützte Biotope/ Bestandteile von Natur und 
Landschaft 

nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete nicht betroffen 

Boden-/ Baudenkmäler nicht betroffen 

 

3 .  B e s t a n d s a u f n a h m e ,  B e s c h r e i b u n g  u n d  B e w e r t u n g  d e r  
e r h e b l i c h e n  U m w e l t a u s w i r k u n g e n  

(gem. Anlage 1 BauGB, Nrn. 2a) und b)) 

Nachfolgendes Kapitel bearbeitet die gemäß Anlage 1 Nr. 2a) und b) BauGB erforderlichen 
Angaben gemeinsam. Für jedes Schutzgut erfolgt zunächst die Bestandsaufnahme der ein-
schlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands („Basisszenario“) und eine Prognose 
über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung („Nullvari-
ante“) (→ Anl. 1 Nr. 2a BauGB). Die Nullvariante erfolgt auf Grundlage der bisherigen Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans. Im Weiteren wird die Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Durchführung der Planung („Planzustand“) dargestellt. Letzteres soll gemäß 
rechtlicher Vorgabe unter Berücksichtigung der bau- und betriebsbedingten Auswirkungen 
auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i BauGB erfolgen. Auf Ebene 
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 der Flächennutzungsplanänderung erfolgt lediglich eine Voreinschätzung, da der konkrete 
Umfang der Bebauung und daraus resultierende Auswirkungen auf Bebauungsplanebene 
festgelegt wird. Die Detailprüfung erfolgt in den Umweltprüfungen zu den im Parallelverfah-
ren aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplänen „Agri-Photovoltaikanlage Dane-
witz“ und „Solarpark Danewitz“. Nicht alle Umweltbelange sind von vorliegendem Vorhaben 
betroffen; die folgende Tabelle zeigt die relevanten Belange und deren Prüfungsbedarf.  

Tabelle 5: Übersicht über die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i BauGB und der Relevanz/ 
Berücksichtigung im vorliegenden Umweltbericht 

Umweltbelang nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB Berücksichtigung/ Prüfung 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flä-
che, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, W

EC
H

SELW
IRKU

N
G

EN
 (gem

. Buchstabe i) 

Voreinschätzung 

Detailprüfung auf Bebauungsplanebene 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck 
der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

nein 
Die Änderungsflächen sind nicht Bestandteil eines 
Natura 2000-Gebiets und weisen keine funktionalen 
Verbindungen zu solchen Schutzgebieten auf. Das 
nächstgelegene FFH-Gebiet „Biesenthaler Becken“ 
liegt in einer Entfernung von etwa 2,9 km. Aufgrund 
der Distanz und der fehlenden ökologischen Wech-
selwirkungen stehen die Flächen nicht im Wirkungs-
gefüge des Schutzgebiets. Weitere FFH- oder SPA-
Gebiete befinden sich nicht im direkten Umfeld. Be-
einträchtigungen können vollständig ausgeschlossen 
werden. 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt, 

Voreinschätzung 
Detailprüfung auf Bebauungsplanebene  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kul-
turgüter und sonstige Sachgüter, 

Voreinschätzung 

Detailprüfung auf Bebauungsplanebene  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der 
sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern, 

Voreinschätzung 
Detailprüfung auf Bebauungsplanebene  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien, insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit der Wärmever-
sorgung von Gebäuden, sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie, 

nein 

Das Vorhaben dient der Erzeugung erneuerbarer 
Energien zur Einspeisung in das öffentliche Netz und 
wird selbst keine Energie verbrauchen. 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen und 
sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, des 
Abfall- und des Immissionsschutzrechts, sowie 
die Darstellungen in Wärmeplänen und die Ent-
scheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum 
Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als 
Wasserstoffnetzausbaugebiet gemäß § 26 des 
Wärmeplanungsgesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394), 

teilweise 

Es erfolgt die Betrachtung der Darstellung von Land-
schaftsplänen, insbesondere bei der Berücksichti-
gung und Bewertung zum Schutzgut Landschaft. Die 
weiteren Fachpläne werden bei der Betrachtung der 
jeweiligen Schutzgüter berücksichtigt. Wärmepläne, 
Wärmenetze, Wasserstoffnetzausbaugebiete sind 
aufgrund der Vorhabenart nicht relevant und im Plan-
gebiet nicht vorhanden. 
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 h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 
zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen 
Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden, 

nein 
Die Änderungsflächen liegen außerhalb von Luftrein-
haltegebiete. 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Belangen des Umweltschutzes nach den Buch-
staben a bis d 

Voreinschätzung 

Detailprüfung auf Bebauungsplanebene 

Die Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung soll 
gemäß Anlage 1 Nr. 2 b) unter anderem infolge der in Tabelle 6 genannten Aspekte erfolgen. 
Um eine praktikable Vorgehensweise und Gliederung des Umweltberichts bei gleichzeitiger 
Sicherstellung aller rechtlich relevanter Punkte zu gewährleisten, wird die Berücksichtigung 
teils in die Beschreibung der jeweiligen Schutzgüterbewertung integriert und teilweise als 
eigenes Teilkapitel behandelt. Eine Mehrfachnennung lässt sich hierdurch nicht vermeiden. 
Die Art und Weise der Darstellung ist in der nachfolgenden Tabelle dargelegt. 

Tabelle 6: Übersicht über die nach Anlage 1 Nr. 2b) zu berücksichtigende  Aspekte bei Erstellung der 
Entwicklungsprognose des Umweltzustands  

Aspekt nach Anlage 1 Nr. 2b) Berücksichtigung/ Prüfung 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplan-
ten Vorhaben sowie beim Rückbau der Anlage, 

Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen wer-
den bei jedem Umweltbelang betrachtet. Das „Vor-
handensein“ des geplanten Vorhabens entspricht 
den anlagebedingten Auswirkungen, die ebenfalls be-
trachtet werden. 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbe-
sondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, unter Berücksichtigung 
der nachhaltigen Verfügbarkeit dieser Ressourcen 
(soweit möglich), 

Wird insbesondere bei den Schutzgütern Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
berücksichtigt, sofern relevant bzw. soweit möglich 
und abschließend im Kapitel 3.11 übergreifend be-
trachtet. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schad-
stoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und 
Strahlung sowie der Verursachung von Belästi-
gungen, 

Wird bei jedem Umweltbelang berücksichtigt, sofern 
relevant bzw. soweit möglich und abschließend im 
Kapitel 3.12 übergreifend betrachtet. 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 
ihrer Beseitigung und Verwertung, 

Wird als eigenes Kapitel 3.13 übergreifend betrach-
tet. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel 
durch Unfälle oder Katastrophen), 

Wird insbesondere beim Schutzgut Mensch/ 
menschliche Gesundheit und kulturelles Erbe be-
rücksichtigt, und in Bezug auf beispielsweise Unfälle 
oder Katstrophen abschließend im Kapitel 3.14 
schutzgutübergreifend betrachtet. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von 
Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-
rücksichtigung etwaiger bestehender Umwelt-
probleme in Bezug auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf 
die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

Wird abschließend im Kapitel 3.15 schutzgutüber-
greifend betrachtet. 

gg) der Auswirkungen des geplanten Vorhabens 
auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der 

Wird insbesondere beim Schutzgut Klima und Luft 
sowie Mensch/ menschliche Gesundheit 
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 Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit des 
geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des 
Klimawandels, 

berücksichtigt und abschließend im Kapitel 3.16 
schutzgutübergreifend betrachtet. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. Wird bei jedem Umweltbelang berücksichtigt, sofern 
relevant bzw. soweit möglich und abschließend im 
Kapitel 3.17 zusammenfassend betrachtet. 

Die angewandte Methodik ist im Kapitel 7.1 des Umweltberichts beschrieben. Zum Ver-
ständnis des nachfolgenden Kapitels werden vorgezogen folgende Hinweise zur Bewertung 
gegeben:  

Da bislang keine einheitlichen naturschutzfachlichen Bewertungsmethoden verbindlich 
vorgeschrieben sind, erfolgt die Bewertung des Ausgangszustands sowie der Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Umwelt im Wesentlichen verbal-argumentativ. Diese Vorgehens-
weise hat sich in mehreren Bundesländern, so auch in Brandenburg, etabliert. Vorliegend 
werden aufgrund des einfachen Vorhabens drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und 
hohe Bedeutung (Bestand) bzw. Erheblichkeit (Auswirkungen). Um auch bei dieser deskrip-
tiven Bewertung ein Maß an Nachvollziehbarkeit und Plausibilität zu gewährleisten, erfolgt 
die Berücksichtigung der Standards gemäß den Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung 
(HVE) des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK, ehemals 
MLUV) des Landes Brandenburg (2009). Unterschieden wird bei der Bewertung demnach 
auch zwischen: 

− Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung: Zustände der Schutzgüter, 
die aktuell für den Naturschutz von untergeordneter Bedeutung sind (z. B. weit ver-
breitete Biotope mit anthropogen deutlich geprägten Standortbedingungen, häufig 
vorkommende Arten, nährstoffreiche oder stark gestörte Standortbedingungen). 

− Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung: Zustände von Natur und 
Landschaft, die in besonderem Maße den Zielen des Naturschutzes entsprechen (z. 
B. gefährdete Biotope, wie z.B. intakte Niedermoore oder Binnendünen, seltene Bo-
dentypen etc.). 

Des Weiteren werden bei der Beschreibung entsprechend der Vorgaben des Baugesetzbu-
ches (Anlage 1, Nr. 2b Halbsatz 3) die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, ku-
mulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen 
und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen des geplanten Vorha-
bens berücksichtigt, jedoch nur bei Relevanz verschriftlicht.   

Es wird darauf hingewiesen, dass die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung und Nichtdurchführung des Plans im Rahmen eines zumutbaren Aufwands 
auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen sowie wissenschaftlicher Erkennt-
nisse abgeschätzt wird. Die Bestandserfassung und Bewertung auf Ebene des Flächennut-
zungsplans erfolgt zu dem im Wesentlichen auf Grundlage übergeordneter Fachpläne, so-
fern sich keine wesentlichen Änderungen des Ist-Zustands ergeben haben.  



STADT BIESENTHAL UMWELTBERICHT 
2. Änderung des Flächennutzungsplans des OT Danewitz ENTWURF  •  Fassungsdatum 26.02.2026 

 

 

 58 | 101 

 3.1 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf Freiflächen stellt eine Veränderung der Gestalt 
und Nutzung von Grundflächen dar, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts sowie das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kann. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass nicht alle potenziellen Auswirkungen tatsächlich eintreten und deren Aus-
maß je nach Standort und den einzelnen Schutzgütern gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB variiert. 
Die Ausweisung von Sonderbauflächen auf Ebene des Flächennutzungsplans bereitet diese 
Eingriffe vor. 

Die geplanten Agri- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen können negative Effekte auf den 
Umweltzustand haben, eröffnen jedoch zugleich Chancen – insbesondere durch die Exten-
sivierung der aktuell intensiv genutzten Ackerflächen im Bereich der nördlichen Freiflächen-
photovoltaikanlagen sowie durch den Erhalt und die Sicherung des artenreichen Grünlands 
am südlichen Standort. Wirkungen können während der Bauphase, des Betriebs und des 
späteren Rückbaus auftreten. Ihre Intensität wird maßgeblich durch die Lage des Vorhabens 
und technische Parameter wie überstellte Fläche, Modulhöhe, Modultiefe und Reihenab-
stände bestimmt. Diese konkreten Wirkfaktoren werden in den Umweltprüfungen zu den im 
Parallelverfahren aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplänen „Agri-Photovoltaik-
anlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“ betrachtet und berücksichtigt. 

Im Folgenden werden die Wirkfaktoren des Vorhabens beschrieben, die den Umweltzu-
stand beeinflussen können. Sie unterscheiden sich in Art, Intensität und Dauer und werden 
in drei Kategorien gegliedert: baubedingte, anlagenbedingte und betriebsbedingte Wirkfak-
toren. Diese bilden die Grundlage für die nachfolgende Analyse und Bewertung. Die Darstel-
lung der Wirkfaktoren erfolgt unter Berücksichtigung der Ausführungen des Bundesamtes 
für Naturschutz (BfN; Skript 705, 2024).  

3.1.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren treten während der Errichtung und des Rückbaus der Anlagen auf 
und wirken nur temporär. Sie entstehen insbesondere durch die Baufeldfreimachung, die 
Baustelleneinrichtung, den Baustellenverkehr, den Einsatz schwerer Maschinen sowie vor-
bereitende Erdarbeiten für die Installation der Module, die Errichtung technischer Nebenan-
lagen und die Verlegung von Erdkabeln. Die Anbindung der Solarparks erfolgt über ein neu 
zu errichtendes Umspannwerk in rund 5 km Entfernung. Der Netzanschluss wird im Umwelt-
bericht nicht berücksichtigt, da die Trasse separat geplant und genehmigt wird; die damit 
verbundenen Eingriffe sind Gegenstand eines eigenen Genehmigungsverfahrens. 

Die wesentlichen Wirkfaktoren sind: 

− Bodenverdichtung durch den Einsatz schwerer Maschinen und Fahrzeuge. 
− Bodenumlagerung und -durchmischung beim Aushub für Kabeltrassen und Funda-

mente. 
− Stoffliche Emissionen wie Staub, Abgase und Einbringung von Fremdsubstrat für ggf. 

erforderliche Baustraßen. 
− Schall- und Lichtemissionen durch Maschinenbetrieb und Baustellenbeleuchtung. 
− Erschütterungen infolge von Rammarbeiten und Fahrzeugbewegungen. 
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 Tabelle 7: Übersicht der bau-/rückbaubedingten Wirkfaktoren von PV-FFA nach BfN  (2024), ergänzt durch 
Berücksichtigung bei der Schutzgüterbewertung 

 Baustellenver-
kehr/  
Maschineneinsatz 

Baustellen-
einrichtung 

Modulinstalla-
tion/ Errichtung 
Nebengebäude 

Erdverka-
belung 

Berück-
sichtigung 

Bodenverdichtung x x x x ja 
Bodenumlagerung/-
durchmischung 

 x x x ja 

Stoffliche  
Emissionen 

x - x x ja 

Schall-/ 
Lichtemissionen 

x - - - ja 

Erschütterungen x - - - ja 

 

3.1.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren beziehen sich auf die dauerhaften Auswirkungen, die durch 
die Präsenz der Anlage entstehen. Sie sind im Wesentlichen auf die Eingriffsfläche (einge-
zäunte Fläche) begrenzt, die auf Bebauungsplanebene festgesetzt wird, und resultieren aus 
den Modulen, deren Aufständerung, den Nebenanlagen sowie der Einzäunung. 

Die wesentlichen Wirkfaktoren sind: 

− Flächeninanspruchnahme durch Überschirmung: Die Modulflächen führen zu einer 
Überdeckung des Bodens und verändern die Licht- und Niederschlagsverteilung. 

− Flächenversiegelung: Versiegelung entsteht punktuell durch Aufständerungen der 
Module, technische Gebäude und Verkehrsflächen. Der Versiegelungsgrad liegt bei 
PV-Freiflächenanlagen in der Regel bei maximal 5 % und ist daher gering. 

− Stoffliche Einträge: Schutzanstriche oder Imprägnierungen der Unterkonstruktionen 
können über die Anlagendauer in Lösung gehen. Die Gestelle werden in der Regel 
verzinkt, da die Verzinkung eine bewährte und nachhaltige Methode darstellt, um die 
Dauerhaftigkeit der Tragstruktur und damit die Standsicherheit zu gewährleisten. Für 
den Korrosionsschutz und die Umweltwirkungen liegen langjährige Praxiserfahrun-
gen sowie fundierte wissenschaftliche und normative Grundlagen vor. Ob Zink in re-
levanten Mengen in Lösung geht, hängt maßgeblich von den Bodenverhältnissen (pH-
Wert, Feuchtigkeit) ab. 

− Barrierewirkung/ Zerschneidung: Einfriedungen können Bewegungsmuster von Tie-
ren beeinflussen und die Durchgängigkeit der Landschaft einschränken. 

− Visuelle Wirkung: Module und technische Nebenanlagen verändern das Land-
schaftsbild und können für störempfindliche Offenlandarten einen Silhouetteneffekt 
und damit eine Störwirkung verursachen. Studien zeigen jedoch, dass die Kulissen-
wirkung von Solarmodulen nicht erheblich ist und bereits nach wenigen Metern deut-
lich abnimmt (BGH Plan 2024; Peschel & Peschel 2025). Reflexionen und Blendwir-
kungen hängen von Material, Ausrichtung und Betrachtungswinkel ab, werden je-
doch in Studien für Tierarten als gering bewertet (Strohmaier & Kuhn, 2023; Herden 
et al., 2009). Für den Menschen können Reflexionen hingegen prüfungsrelevant sein, 
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 insbesondere im Hinblick auf mögliche Blendwirkungen für Verkehrsteilnehmende 
oder Wohnorte. 

Tabelle 8: Übersicht der anlagebedingten Wirkfaktoren von PV-FFA nach BfN  (2024); ergänzt durch 
Berücksichtigung bei der Schutzgüterbewertung sowie durch „stoffliche Einträge“ 

 Module  Aufständerung  Nebenanlagen  Einzäunung  Berücksichtigung 
Überschirmung x x - - ja 
Versiegelung  (x) x - ja 
stoffliche Einträge x x - - ja 
Barrierewirkung x - - x ja 
visuelle Effekte x x x x ja 

 

3.1.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren entstehen während des laufenden Betriebs der Anlage, ins-
besondere im Zusammenhang mit Wartung, Instandhaltung und Flächenpflege. Sie sind im 
Vergleich zu den bau- und anlagenbedingten Wirkungen in der Regel gering. Die wesentli-
chen Wirkfaktoren sind: 

− Emissionen:  
▪ Schall- und Lichtemissionen: können entstehen bei der landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung im Bereich der Agri-PV-Anlage (entspricht der aktuellen Nut-
zung), Pflege der Flächen, Wartungsarbeiten oder durch temporäre Sicher-
heitsbeleuchtung; eine dauerhafte Beleuchtung ist nicht vorgesehen. Diese 
Emissionen stellen keine Verschlechterung gegenüber der bisherigen land-
wirtschaftlichen Nutzung dar. Zusätzlich können betriebsbedingte Geräusche 
durch Wechselrichter, Trafostationen oder Speicheranlagen auftreten. Diese 
sind jedoch aufgrund technischer Abschirmung von geringer Intensität. Auch 
windbedingte Anströmgeräusche an Modulen oder Konstruktionsteilen sind 
möglich, werden aber durch die natürliche Geräuschkulisse bei starkem Wind 
überlagert und gelten als nachrangig. Sie werden im Weiteren nicht berück-
sichtigt. 

▪ Elektromagnetische Felder: bilden sich um Kabelsysteme, gelten jedoch als 
unbedenklich (Herden et al., 2009); Strahlungen wie bei Mobilfunkgeräten/ 
- anlagen und Mikrowellengeräten treten beim Betrieb von PV-Anlagen nicht 
auf (LfU, 2014). 

▪ Erwärmung von Modulen und Kabeln: führt zu lokalen Temperaturerhöhun-
gen, ohne relevante Umweltauswirkungen. (Herden et al., 2009) 
Auch der Anziehungseffekt für Insekten, wird in der Literatur bislang als nicht 
erheblich bewertet. In der aktuellen umfangreichen Studie des BNE (Peschel 
& Peschel 2025) wurde zudem der sogenannte „Lake-effect“ widerlegt und 
nachgewiesen, dass Insekten Modulflächen von Wasserflächen unterschei-
den können. Auch die Temperaturthematik wird hier näher untersucht. PV-
Module werden nicht ungewöhnlich warm (überwiegend unter 38°C, lediglich 
70 h im Jahr höher als 42°C und davon insgesamt nur 5 h höher als 50°C); 
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 hingegen erreichen dunkle Steine, Asphalt und andere künstliche Oberflä-
chen bei direkter Sonneneinstrahlung ähnliche oder sogar höhere Tempera-
turen. Die meisten Insekten können ihre Körpertemperatur nur minimal be-
einflussen, verfügen jedoch über Sensoren, um Wärmestrahlung wahrzuneh-
men. Sie nutzen warme Oberflächen zum Aufwärmen, können jedoch zu 
heiße Flächen erkennen und meiden. (Peschel & Peschel 2025)  
Mit Ausnahme des Schutzguts Klima & Luft, ist der Wirkfaktor „Erwärmung“ 
für die weiteren Schutzgüter nicht relevant. 

− Stoffliche Einträge: können bei der Reinigung der Module auftreten, sofern chemi-
sche Mittel verwendet werden. In Ausnahmefällen sind Einträge durch Öltransforma-
toren oder beschädigte Module möglich. Bei ordnungsgemäßer Installation und War-
tung sind solche Stoffeinträge jedoch nicht zu erwarten. Durch die Fortführung der 
landwirtschaftlichen Nutzung im Bereich des Agri-PV-Vorhabens in intensiver Form, 
können stoffliche Einträge durch Düngemittel oder Pestizide fortbestehen. 
Durch die Extensivierung der aktuell intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 
im Bereich der Freiflächenphotovoltaikanlagen bleiben hier Stoffeinträge aus. 

Tabelle 9: Übersicht der betriebsbedingten Wirkfaktoren von PV-FFA nach BfN  (2024); ergänzt durch techn. 
Nebenanlagen sowie Berücksichtigung bei der Schutzgüterbewertung 

 Module/ techn.  
Nebenanlagen 

Kabel  Wartung/  
Instandhaltung  

Pflege/  
Bewirtschaftung 

Berücksich-
tigung 

stoffl. Emissionen (x)  x  ja 
Schall-/  
Lichtemissionen 

x  x x ja 

Erwärmung x x   nein 
elektromagneti-
sche Felder 

 x   nein 

3.2 Schutzgut Fläche (Flächeninanspruchnahme) 

Das Schutzgut „Fläche“ betrachtet die Art, den Umfang sowie die Qualität der Flächeninan-
spruchnahme durch die Planung, einschließlich der zeitlichen Dimension (Dauerhaf-
tigkeit/Reversibilität) und der Flächeneffizienz. 

Tabelle 10: Betrachtung Schutzgut Fläche 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Die Flächen sind aktuell überwie-
gend als „Fläche für die Landwirt-
schaft“ dargestellt und werden 
entsprechend genutzt: im nördli-
chen und mittleren Teilände-
rungsbereich intensiv als Acker; 
im südlichen Teilbereich liegt die 
Fläche derzeit brach. 

Die Flächen wären entspre-
chend der aktuellen Darstellung 
im Flächennutzungsplan wei-
terhin ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten. Bauliche Nutzungen wä-
ren nur im Rahmen privilegierter 

Baubedingt können vorüberge-
hend Baunebenflächen in An-
spruch genommen werden. Hier-
durch erfolgt keine dauerhafte In-
anspruchnahme. 
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 Im Gemeindegebiet sind bislang 
keine Sondergebiete für Agri-PV 
oder Freiflächen-PV ausgewie-
sen.  
Flächenbilanz im Änderungsbe-
reich (42,4 ha):  

Fläche für die LW: 41,9 ha 
Maßnahmenflächen für Natur-
schutz: 0,4 ha 

Wasserfläche: 0,05 ha 

Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. 

Die Flächenbilanz im FNP inner-
halb der Gemeinde würde sich 
nicht verändern. 

Maßnahmen zur ökologischen 
Aufwertung, zur Steigerung der 
Resilienz der Landwirtschaft so-
wie Beiträge zu Klimaschutz 
würden auf diesen Flächen 
nicht erfolgen. 

Anlage- und betriebsbedingt die-
nen die Flächen für die Dauer der 
PV-Nutzung nicht mehr aus-
schließlich der landwirtschaftli-
chen Nutzung. Im Bereich der Agri-
PV-Ausweisung erfolgt eine multi-
funktionale Nutzung durch land-
wirtschaftliche Nutzung bei gleich-
zeitiger Erzeugung erneuerbarer 
Energien. Im Bereich der FF-PV-
Ausweisung erfolgt die Erzeugung 
erneuerbarer Energien bei gleich-
zeitiger ökologischer Aufwertung 
der Flächen. 
Flächen können (teil-)versiegelt 
werden. 

Einfriedungen können Zerschnei-
dungswirkungen der Freiflächen 
hervorrufen. 
Zusätzliche Flächeninanspruch-
nahme kann durch artenschutz-
rechtliche Maßnahmen erfolgen. 
Die Flächenbilanz ändert sich wie 
folgt: 

Fläche für die LW: - 41,9 ha 

Fläche für Agri-PV: + 6,4 ha 
Fläche für FF-PV: + 35,6 ha 

Maßnahmenflächen für Natur-
schutz: unverändert 

Wasserfläche: unverändert 
Nach Ende der PV-Nutzung ist die 
Folgenutzung im Bereich der Son-
dergebietsflächen wieder „Fläche 
für die Landwirtschaft“ 

Vorbelastungen 

- Westlich des nördlichen Teilän-
derungsbereichs verläuft die 
Kreisstraße K6005 

- Generell ist durch die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung 
mit einer Vorbelastung der Bö-
den durch Düngemittel/ Pestizi-
den auszugehen; südliche Teil-
bereich ist als nitratbelastetes 
Gebiet nach § 13a DüV ausge-
wiesen. 

- Gefährdungspotenzial Bodene-
rosion durch Wind. 

Bewertung 

Betroffenheit von ausschließlich 
Wert- und Funktionselementen 
allgemeiner Bedeutung 
→ Bedeutung des Schutzguts 
Fläche wird als gering bis mittel 
bewertet.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Auf FNP-Ebene ist berücksichtigt, dass mehrere Teilflächen (< 20 ha) ausgewiesen werden und Zerschnei-
dungswirkungen minimiert sind. 
Verbindliche Maßnahmen werden auf Ebene der Bebauungspläne oder im späteren Baugenehmigungs-
verfahren detailliert ermittelt und festgelegt, hierzu gehören insbesondere: 

- Begrenzung der Flächeninanspruchnahme (Baunebenflächen, Grundflächen, bebaubare Fläche) 
- Durchlässige Einfriedungen für Wildtiere zur Vermeidung von Zerschneidungswirkungen 
- Festsetzung der Folgenutzung und Rückbauverpflichtungen 
- Kompensationsmaßnahmen für Bodenversiegelung 
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 Gesamtbewertung 

Die geplante Ausweisung von Sondergebieten für Agri-PV und Solarparks führt zu einer tem-
porären und reversiblen Änderung der Flächennutzung auf insgesamt ca. 41,9 ha. Die Pla-
nung ermöglicht eine flächeneffiziente und multifunktionale Nutzung: 

− Agri-PV kombiniert Energieerzeugung mit landwirtschaftlicher Nutzung und trägt zur 
Klimaanpassung bei. 

− Freiflächen-PV verbindet Energieerzeugung mit ökologischer Aufwertung. 

Darüber hinaus zählt die Photovoltaik zu den flächeneffizientesten und umweltverträglichs-
ten Energieformen: Laut UBA (2025) liegt der spezifische Flächenbedarf moderner PV-Anla-
gen bei < 1 ha/MW (2006: ca. 4 ha/MW). Im Vergleich zu Energiepflanzen erzeugt PV auf glei-
cher Fläche das 28- bis 50-fache an Strom. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind die planbeding-
ten Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche als gering und nicht erheblich zu bewerten. 

3.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Das Schutzgut umfasst die Lebensräume und Artenvielfalt innerhalb des Plangebiets sowie 
deren ökologische Funktionen. Die Bestandsermittlung auf Ebene der Flächennutzungs-
planänderung erfolgt auf Grundlage der Darstellungen des ursprünglichen Flächennut-
zungsplans sowie des Landschaftsplans. Da diese Planwerke bereits veraltet sind, wird der 
aktuelle Ist-Zustand zusätzlich überprüft. Eine detaillierte Erfassung und Bewertung erfol-
gen auf Ebene der Bebauungspläne durch eine faunistische Erfassung sowie Biotopkartie-
rung. 

Tabelle 11: Betrachtung Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Die Änderungsbereiche liegen in ei-
ner landwirtschaftlich geprägten Of-
fenlandschaft mit angrenzenden 
Waldflächen sowie linienhaften 
Feldgehölzen. Die Änderungsflächen 
werden entsprechend der LP/FNP-
Darstellungen landwirtschaftlich ge-
nutzt: im nördlichen und mittleren 
Teiländerungsbereich intensiv als 
Acker; im südlichen Teilbereich liegt 
die Fläche derzeit brach. 
Keine Restriktionsflächen oder 
Schutzgebiete innerhalb der Ände-
rungsbereiche vorhanden. Nördlich 
des Danewitzer Grenzgrabens ist 
eine Fläche für Schutz von Natur und 
Landschaft dargestellt. 

Die Flächen wären entspre-
chend der aktuellen Darstellung 
im Flächennutzungsplan wei-
terhin ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten. Bauliche Nutzungen wä-
ren nur im Rahmen privilegierter 
Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. 

Die Belastung durch Düngemit-
tel und Pflanzenschutzmittel 
würde fortbestehen. 
Die Lebensräume verbleiben in 
ihrer aktuellen Struktur, ohne 
zusätzliche ökologische Auf-
wertung. 

Baubedingt 
Temporäre Beeinträchtigungen 
durch Baustellenbetrieb, wie 
Vegetationsverluste auf Baune-
benflächen und Störungen 
durch Lärm und (Fahr-)Bewe-
gung, sind zu erwarten. Diese 
Effekte sind zeitlich begrenzt 
und werden auf BP-Ebene 
durch Vermeidungsmaßnah-
men (z. B. Bauzeitenregelun-
gen, ökologische Baubeglei-
tung) minimiert.  
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Biotoptypen, Pflanzen 
Innerhalb strukturarm: Überwiegend 
Ackerflächen (Nord und Mitte); ar-
tenreiche Grünlandbrache (Süd).  

Angrenzend: Waldflächen und Al-
leen. Grenzgraben und Danewitzer 
Abflussgraben. 

Der nördliche Änderungsbereich 
liegt gem. LaPro (2001) randlich in ei-
nem Verbundsystem Klein- und Still-
gewässer. 

Tiere 
Aufgrund der Strukturarmut sowie 
überwiegend intensiven Ackernut-
zung ist von einer sowohl faunistisch 
wie auch floristisch geringen biologi-
schen Vielfalt auszugehen.  
Als Offenland können die Flächen je-
doch insbesondere Vogelarten der 
Feldflur (Feldlerche, Grauammer, 
Rebhuhn) geeignete Brut- und Nah-
rungshabitate bieten sowie als Jagd-
habitat für Greifvögel und Fleder-
mausarten dienen. 
Die Freiflächen dienen darüber hin-
aus Säugetieren wie Reh- o. 
Schwarzwild als Durchzugs-, Rast- 
oder Nahrungshabitat, während die 
angrenzenden Gehölzbestände zu-
sätzlich Deckung und Schutz bieten. 
Die Änderungsbereiche sind jedoch 
nicht Teil eines übergeordneten, 
großräumigen Wanderkorridors. 

Für Reptilien und Amphibien stellen 
die Ackerflächen keinen geeigneten 
Lebensraum dar. Relevant sind hier 
ggf. die Übergangsbereiche zu den 
Randgehölzen. 

Der südliche Änderungsbereich 
könnte im Zuge der regulären 
landwirtschaftlichen Nutzung 
wieder in Ackerland umgewan-
delt werden, eine langfristige Si-
cherung des vorhandenen hö-
herwertigen Biotoptyps würde 
nicht erfolgen. 
 
 

Anlagebedingt 
- Verlust von Offenlandlebens-

räumen für Brutvögel (insbe-
sondere Feldlerche) durch 
Überbauung.  

- Potenzielles Meideverhalten 
durch visuelle Effekte und Re-
flexionen wird nach aktuellen 
Studien als gering bewertet 
(Herden et al., 2009; Stroh-
maier & Kuhn, 2023; BGH Plan 
2024; Peschel & Peschel, 
2025). 

- Einfriedungen können Zer-
schneidungswirkungen verur-
sachen. 

- Überstellung durch Module 
kann Vegetation beeinträchti-
gen. 

- Gehölzbestände und Kleinge-
wässer sind zu erhalten, der 
Grenzgraben bleibt somit als 
Verbundsystem bestehen. 

 
Betriebsbedingt 

- Schall- und Lichtemissionen 
können bei der Pflege der Flä-
chen, Wartungsarbeiten oder 
durch temporäre Sicherheits-
beleuchtung entstehen. 

- Modulerwärmung hat keine 
relevanten Auswirkungen 
(Herden et al., 2009).  

- Ökologische Aufwertung und 
Strukturanreicherung der Flä-
chen im Bereich der FF-PVA 
sowie in Randbereichen der 
Agri-PV durch Extensivierung 
und durch Anlage von Gehölz-
strukturen im mittleren Teil-
bereich (Sichtschutz). Vorbelastungen 

- Westlich des nördlichen Teilände-
rungsbereichs verläuft die Kreis-
straße K6005 

- intensive landwirtschaftliche Nut-
zung mit Einwirkung durch Dünge-
mittel/ Pestiziden, regelmäßige Bo-
denbearbeitung, fehlende Struk-
turvielfalt. 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Bewertung 

Betroffenheit von überwiegend Wert- 
und Funktionselementen allgemei-
ner Bedeutung 

Wert- und Funktionselementen be-
sonderer Bedeutung stellt das vor-
handene Feuchtbiotop dar, die südli-
che Grünlandbrache sowie das Of-
fenland für geschützte Vogelarten. 
→ Bedeutung des Schutzguts Tiere, 
Pflanzen, Biologische Vielfalt wird 
als gering bis mittel bewertet. 

Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Auf FNP-Ebene ist berücksichtigt, dass mehrere Teilflächen (< 20 ha) ausgewiesen werden und Zerschnei-
dungswirkungen minimiert sind. Die Übernahme der Maßnahmenfläche nördlich des Danewitzer Grenz-
grabens sowie des Kleingewässers im mittleren Teilbereich dient dem Erhalt von Pufferzonen und von Le-
bensräumen. 
Verbindliche Maßnahmen werden auf Ebene der Bebauungspläne oder im späteren Baugenehmigungs-
verfahren detailliert ermittelt und festgelegt, hierzu gehören insbesondere: 

- Vermeidung von artenschutzrechtlichen Konflikten (insbesondere Bauzeitenregelung, Schaffung von 
Freiflächen innerhalb der Anlagen, alternativ externe CEF-Flächen) 

- Begrenzung der Flächeninanspruchnahme/ Zerschneidungswirkung (Baunebenflächen, Grundflächen, 
bebaubare Fläche, Durchlässige Einfriedungen für Wildtiere) 

- Erhalt ökologisch sensibler Bereiche, Schutz angrenzender Gehölze nach DIN 18920 

Gesamtbewertung 

Die FNP-Änderung selbst verursacht keine unmittelbaren Eingriffe, schafft jedoch die 
Grundlage für Vorhaben, die Lebensräume verändern. In den nachfolgenden Planungsebe-
nen sind insbesondere die artenschutzrechtlichen Belange in Bezug auf die Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich geschützter Arten zu berücksich-
tigten (Tötungsverbot, Störungsverbot, Zerstörungsverbot). Die Auswirkungen sind durch 
Maßnahmen auf den nachfolgenden Planungsebenen bewältigbar und es werden durch die 
Extensivierung der Flächen im Bereich der FF-PVA sowie die Strukturanreicherung überwie-
gend positive Effekte für Flora, Fauna und die Biodiversität erzielt. Die Auswirkungen sind 
unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange als gering und nicht erheblich 
zu bewerten. 

3.4 Schutzgut Boden 

Gemäß LABO (2009) sowie der Handlungsanleitung des LUA (2003) sind unter Berücksichti-
gung des § 2 BBodSchG nachfolgende Bodenfunktionen zur Bewertung der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes zugrunde zu legen. Je nach Vorhaben sind jedoch nicht alle Funk-
tionen relevant und können aufgrund der Datenlage nicht vollständig nach 
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 Standardmethoden geprüft werden. Für die vorliegende Planung sind bei Betrachtung der 
Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere folgende Boden(teil)funktionen relevant: 

− Lebensraumfunktionen: Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere 
und Pflanzen (Biotopentwicklungspotenzial), natürliche Bodenfruchtbarkeit. 

− Regelungsfunktionen: Bestandteil des Naturhaushalts (Wasserkreislauf) sowie 
Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen (Fil-
ter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften). 

− Archivfunktion: Natur- und Kulturgeschichte. Die kulturelle Archivfunktion wird im 
Schutzgut „Kultur“ (Bodendenkmale) berücksichtigt und hier nicht weiter behandelt. 

− Referenzböden nach LUA (2003, Tab. 9) sind nicht vorhanden. 

Die bodenkundlichen Eigenschaften unterliegen langfristigen Prozessen und verändern sich 
nur über längere Zeiträume, sofern keine erheblichen Eingriffe oder Nutzungsänderungen 
erfolgen. Deshalb können die Angaben aus dem veralteten Landschaftsplan (LP) und Flä-
chennutzungsplan (FNP) als Grundlage für die Bewertung dienen. Eine detaillierte Prüfung 
erfolgt auf Ebene der Bebauungspläne. 

Tabelle 12: Betrachtung Schutzgut Boden 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Geomorphologisch gehört das Plan-
gebiet nach Scholz (1962) zum Jung-
moränengebiet des norddeutschen 
Tieflands und zur Ostbrandenburgi-
schen Platte. 

Bodenart  
Die Böden in und um die Änderungs-
bereiche werden im LP als sandig, 
teils lehmunterlagert und mäßig nähr-
stoffreich klassifiziert.  

Die Regulationsfunktion dieser Böden 
wird im LP als gering bis mittel einge-
stuft, mit mittlerer Grundwasser-
schutzfunktion und geringer Bedeu-
tung für die Grundwasserneubildung 
unter landwirtschaftlicher Nutzung.  
Lebensraumfunktion/ Ertragspoten-
zial  

Nach dem LP weisen die Änderungs-
bereiche 1 und 2 ein mittleres Ertrags-
potenzial auf (Ackerzahlen gem. Bo-
denschätzungsdaten von 22 bis 38); 
der südliche Änderungsbereich ist als 
Grenzertragsboden mit geringem Er-
tragspotenzial ausgewiesen (Acker-
zahlen gem. Bodenschätzungsdaten 
von 17). Im Vergleich zu den Ackerbö-
den innerhalb des Gemeindegebiets 

Die Flächen wären entspre-
chend der aktuellen Darstellung 
im Flächennutzungsplan wei-
terhin ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten. Bauliche Nutzungen wä-
ren nur im Rahmen privilegierter 
Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. 
Die derzeitige intensive acker-
bauliche Nutzung in den Ände-
rungsbereichen 1 und 2 würde 
fortbestehen.  Eine dauerhafte 
Extensivierung der Flächen im 
Bereich der FF-PVA und damit 
ein Bewuchs, der die Gefähr-
dung durch Winderosion min-
dern könnte, würde nicht erfol-
gen. Ebenso ist nicht davon 
auszugehen, dass sich der Ein-
satz von Düngemitteln und che-
mischem Pflanzenschutz redu-
ziert. 
Der südliche Änderungsbereich 
3 könnte im Zuge der regulären 
landwirtschaftlichen Nutzung 
wieder in Ackerland umgewan-
delt werden. Eine langfristige 

Baubedingt 
Temporäre Bodenbeeinträch-
tigungen wie Verdichtungen 
oder Abtragungen sind im 
Zuge der Umsetzung der Vor-
haben zu erwarten. Maßnah-
men zur Minimierung (z. B. 
Oberbodenschutz, Vermei-
dung von Verdichtungen) wer-
den auf BP-Ebene verbindlich 
festgelegt. 

 

Anlagebedingt 
Die Ausweisung von Sonder-
gebieten für Agri-PV und So-
larparks führt perspektivisch 
zu einer teilweisen Überbau-
ung der Flächen. Die Über-
schirmung kann Belichtung 
und Befeuchtung des Bodens 
beeinträchtigen, sich aber 
auch positiv auf den Boden-
wasserhaushalt auswirken 
und im Bereich der Agri-PV als 
technischer Pflanzenschutz 
dienen, wodurch Dünge- und 
Pestizideinsatz reduziert wer-
den kann. 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

handelt es sich um keine überdurch-
schnittlich guten Böden. 
Lebensraumfunktion/ Biotopent-
wicklungspotenzial 

Gemäß Bodenschätzungsdaten wei-
sen die Änderungsbereiche 1 und 2 ein 
geringes Potenzial auf; der südliche 
Änderungsbereich im Durchschnitt ein 
mittleres Potenzial. 

Sicherung der vorhandenen 
Grünlandbrache würde nicht er-
folgen, sodass die aktuell posi-
tiven Effekte für Bodenstruktur, 
Erosionsschutz und ausblei-
bende Nährstoffeinträge verlo-
ren gingen. 

Zusätzlich ist zu berücksichti-
gen, dass mit fortschreitendem 
Klimawandel die Böden in Bran-
denburg weiter austrocknen. In 
Kombination mit den windge-
fährdeten Standorten würde die 
intensive Ackernutzung die Bo-
denerosion verstärken und die 
Bodenfruchtbarkeit langfristig 
mindern. 

Die anlagebedingten Auswir-
kungen sind konkret jedoch 
stark von der jeweiligen Anla-
gengestaltung abhängig. Eine 
detaillierte Beurteilung erfolgt 
daher auf BPlan-Ebene. I. d. R. 
ist die Bodenversiegelung ge-
ring, da Photovoltaikanlagen 
überwiegend in aufgeständer-
ter Bauweise ohne Betonfun-
damente errichtet werden.  

Die Eingriffe sind darüber hin-
aus reversibel, da nach Ende 
der Nutzung ein Rückbau und 
Wiederaufnahme der land-
wirtschaftlichen Nutzung vor-
gesehen ist. 
 

Betriebsbedingt 
Während der Betriebsphase 
entfällt die intensive 
Ackernutzung im Bereich der 
FF-PV-Anlagen. Dies reduziert 
den Einsatz von Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln 
und mindert damit stoffliche 
Belastungen. 
Pflegekonzepte (extensive 
Mahd oder Beweidung) tragen 
zur Stabilisierung der Boden-
struktur und zur Verringerung 
der Erosionsgefährdung bei. 
Die Bodenfunktionen werden 
gegenüber dem Ist-Zustand 
verbessert. 

Vorbelastungen 

- Westlich des nördlichen Teilände-
rungsbereichs verläuft die Kreis-
straße K6005. 

- Generell ist durch die intensive land-
wirtschaftliche Nutzung mit einer 
Vorbelastung der Böden durch Dün-
gemittel/ Pestiziden auszugehen; der 
südliche Teilbereich ist als nitratbe-
lastetes Gebiet nach § 13a DüV aus-
gewiesen. 

- Im nördlichen und mittleren Ände-
rungsbereich besteht gemäß LP/ FNP 
eine Gefährdung durch Windero-
sion. 

Bewertung 

Betroffenheit von ausschließlich Wert- 
und Funktionselementen allgemeiner 
Bedeutung 

→ Bedeutung des Schutzguts Boden 
wird als gering bis mittel bewertet. 

Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Auf FNP-Ebene erfolgt die Übernahme der Maßnahmenfläche nördlich des Danewitzer Grenzgrabens so-
wie des Kleingewässers im mittleren Teilbereich und dient dem Erhalt von unbebauten Bereichen. 

Verbindliche Maßnahmen werden auf Ebene der Bebauungspläne oder im späteren Baugenehmigungs-
verfahren detailliert ermittelt und festgelegt, hierzu gehören insbesondere: 
- Vermeidung und Minimierung von Bodenumlagerung, -durchmischung und -verdichtung während der 

Bauphase (z. B. durch Bodenschutzmatten, Oberbodensicherung). 
- Vermeidung und Minimierung von Versiegelung und unnötiger Flächeninanspruchnahme, z.  B. durch auf-

geständerte Modulbauweise ohne Betonfundamente und wasserdurchlässige Wege. 
- Vermeidung und Minimierung von Stoffeinträgen (z. B. durch Verzicht auf chemische Reinigungsmittel, 

sichere Handhabung von Betriebsstoffen). 
- Kompensationsmaßnahmen für unvermeidbare Bodenversiegelung, z. B. durch Extensivierung und öko-

logische Aufwertung innerhalb der Vorhabenflächen. 
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 Gesamtbewertung 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf 
Bebauungsplanebene sowie der positiven Effekte während der Betriebsphase sind erheb-
liche Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen auszuschließen. Die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden werden als gering und nicht erheblich bewertet. 

3.5 Schutzgut Wasser 

Die Betrachtung des Schutzguts Wasser umfasst die Aspekte Schutzgebiete, Oberflächen-
gewässer sowie Grundwasser (Qualität und Neubildung). Aufgrund der engen Wechselwir-
kungen mit dem Schutzgut Boden sind die Wirkungen (sowohl positiver als auch nachteiliger 
Art) und erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen in vielen Punkten vergleichbar. 

Die Bestandsermittlung erfolgt ebenfalls auf Grundlage des Landschaftsplans und des Flä-
chennutzungsplans. Ergänzend wird der aktuelle Ist-Zustand berücksichtigt; eine detail-
lierte Erfassung erfolgt auf Ebene der Bebauungspläne.  

Tabelle 13: Betrachtung Schutzgut Wasser 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei Durch-
führung der Planung 

Schutzgebiete 
Die Änderungsbereiche liegen 
außerhalb von Wasserschutzge-
bieten.  

Oberflächenwasser 
Im nördlichen Änderungsbereich 
grenzt der Danewitzer Grenzgra-
ben (Gewässer II. Ordnung) an, 
im mittleren Änderungsbereich 
der Danewitzer Abflussgraben, 
die eine wichtige Funktion für den 
Landschaftswasserhaushalt er-
füllen. Im mittleren Teilbereich 
befindet sich ein temporäres 
Kleingewässer am östlichen 
Rand.  

Grundwasserneubildung 
ist im Untersuchungsraum gering 
bis mittel, die Grundwasser-
schutzfunktion ist ebenfalls ge-
ring bis mittel. Südöstlich des 
mittleren Änderungsbereichs ist 
der Bereich im LP um den Dane-
witzer Abflussgraben als Zone mit 
der relativ höchsten Grundwas-
serneubildungsrate im Untersu-
chungsraum kartiert. Gleichzeitig 

Die Flächen wären entspre-
chend der aktuellen Darstellung 
im Flächennutzungsplan wei-
terhin ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten. Bauliche Nutzungen wä-
ren nur im Rahmen privilegierter 
Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. 
Bauliche Nutzungen der Fläche 
wären ggf. durch privilegierte 
Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. 
Die derzeitige intensive 
Ackernutzung in den Ände-
rungsbereichen 1 und 2 würde 
fortbestehen. Eine dauerhafte 
Extensivierung der Flächen und 
damit eine Verbesserung des 
Landschaftswasserhaushalts 
würde nicht erfolgen. Ebenso ist 
nicht davon auszugehen, dass 
sich der Einsatz von Düngemit-
teln und Pestiziden reduziert. 
Dies hätte zur Folge, dass Nähr-
stoffeinträge in Boden und 
Grundwasser fortbestehen und 

Baubedingt 
Baubedingt können während der 
Bauphase vorübergehende Beein-
trächtigungen des Wasserhaus-
halts auftreten. Dazu zählen ein er-
höhter Oberflächenabfluss infolge 
von Bodenverdichtungen durch 
Baustellenverkehr sowie ein poten-
zielles Risiko stofflicher Einträge 
(z. B. Öl oder Kraftstoff) bei un-
sachgemäßer Handhabung von Be-
triebsstoffen. 

 
Anlagebedingt 

Anlagebedingt sind die Auswirkun-
gen stark von der jeweiligen Anla-
gengestaltung abhängig. Eine de-
taillierte Beurteilung erfolgt daher 
auf BPlan-Ebene.  

Generell kann die Überschirmung 
durch Module die Niederschlags-
verteilung beeinträchtigen, sich 
aber durch die Verschattung und 
Verringerung von Verdunstung 
auch positiv auf den Bodenwasser-
haushalt auswirken. Im Bereich der 
Agri-PV kann die Überschirmung 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei Durch-
führung der Planung 

weist dieser Bereich eine geringe 
Grundwasserschutzfunktion auf. 

die Belastung des Wasserhaus-
halts unverändert bleibt. 
Der südliche Änderungsbereich 
3 könnte im Zuge der regulären 
landwirtschaftlichen Nutzung 
wieder in Ackerland umgewan-
delt werden. Eine langfristige Si-
cherung der vorhandenen Grün-
landbrache würde nicht erfol-
gen, sodass die aktuell positi-
ven Effekte für Wasserrückhalt 
und die Reduzierung von Stoffe-
inträgen verloren gingen. 
Zusätzlich ist zu berücksichti-
gen, dass mit fortschreitendem 
Klimawandel die Böden in Bran-
denburg weiter austrocknen. In 
Kombination mit den windge-
fährdeten Standorten würde die 
intensive Ackernutzung die Ver-
dunstung erhöhen und die 
Grundwasserneubildung weiter 
verringern. 

als technischer Pflanzenschutz 
dienen, wodurch Dünge- und Pesti-
zideinsatz reduziert werden kön-
nen.  

Gewässerrandstreifen sowie vor-
handene Stillgewässer bleiben er-
halten, sodass keine Beeinträchti-
gung der Oberflächengewässer zu 
erwarten ist.  
 

Betriebsbedingt 

Betriebsbedingt ergeben sich über-
wiegend positive Effekte: Durch 
den Wegfall der intensiven 
Ackernutzung im Bereich der FF-
PVA werden Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteleinträge erheblich re-
duziert, was die Belastung des 
Grundwassers mindert. Dauerhaf-
ter Bewuchs fördert den Wasser-
rückhalt und stabilisieren den 
Landschaftswasserhaushalt.  

Studien zeigen zudem, dass Agri-
PV die Wasserspeicherfähigkeit 
des Bodens erhöhen und den Be-
wässerungsbedarf um bis zu 20 % 
reduzieren kann. 

Vorbelastungen 

- Westlich des nördlichen Teilän-
derungsbereichs verläuft die 
Kreisstraße K6005. 

- Generell ist durch die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung 
mit einer Vorbelastung der Bö-
den durch Düngemittel/ Pestizi-
den auszugehen; der südliche 
Teilbereich ist als nitratbelas-
tetes Gebiet nach § 13a DüV 
ausgewiesen. 

- Im nördlichen und mittleren Än-
derungsbereich besteht gemäß 
LP/ FNP eine Gefährdung 
durch Winderosion. 

Bewertung 

Betroffenheit von ausschließlich 
Wert- und Funktionselementen 
allgemeiner Bedeutung 
→ Bedeutung des Schutzguts 
Wasser wird als gering bis mittel 
bewertet. 

Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Auf FNP-Ebene erfolgt die Übernahme der Maßnahmenfläche nördlich des Danewitzer Grenzgrabens so-
wie des Kleingewässers im mittleren Teilbereich und dient dem Erhalt und Schutz der Wasserfunktionen in 
den Änderungsbereichen. 
Verbindliche Maßnahmen werden auf Ebene der Bebauungspläne oder im späteren Baugenehmigungs-
verfahren detailliert ermittelt und festgelegt, hierzu gehören insbesondere: 

- Vermeidung und Minimierung von Bodenverdichtung während der Bauphase. 
- Vermeidung und Minimierung von Versiegelung und unnötiger Flächeninanspruchnahme, z.  B. durch auf-

geständerte Modulbauweise ohne Betonfundamente und wasserdurchlässige Wege. 
- Vermeidung und Minimierung von Stoffeinträgen (z. B. durch Verzicht auf chemische Reinigungsmittel, 

sichere Handhabung von Betriebsstoffen). 
- Schutz des Gewässerrandstreifens (mind. 5 m gemäß § 38 WHG) 
- Kompensationsmaßnahmen für unvermeidbare Bodenversiegelung, z. B. durch Extensivierung und öko-

logische Aufwertung innerhalb der Vorhabenflächen. 

Gesamtbewertung 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf 
Bebauungsplanebene sowie der positiven Effekte während der Anlagen- und Betriebs-
phase sind erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. Die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser werden insgesamt als gering und nicht erheblich bewertet. 
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 3.6 Schutzgut Klima und Luft 

Die Betrachtung umfasst die klimatischen Standortbedingungen, die Luftqualität und den 
Luftaustausch sowie die Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern (insbesondere Bo-
den, Vegetation, Landschaft und Siedlungsbereiche). Der Landschaftsplan Biesenthal-Bar-
nim und der Flächennutzungsplan Danewitz enthalten hierzu keine expliziten Aussagen. 
Grundlage der Bewertung sind daher die Darstellungen des Landesentwicklungsprogramms 
(LaPro 2001) und des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Barnim (2018), ergänzt 
durch den aktuellen Ist-Zustand. 

Tabelle 14: Betrachtung Schutzgut Klima und Luft 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei Nicht-
durchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Klimatische Lage 

Das Plangebiet liegt im ostbran-
denburgischen Übergangsbe-
reich zwischen maritimem und 
kontinentalem Klima. Die hohe 
Sonnenscheindauer (ca. 1.750–
1.800 Stunden/Jahr) und die glo-
bale Strahlung (ca. 1.040–
1.060 kWh/m²) belegen eine sehr 
gute Eignung für Photovoltaik. 
Oberflächenbeschaffenheit/ 
Relief 

Die Änderungsbereiche liegen in 
einer weitestgehend ebenen, of-
fenen Agrarlandschaft mit verein-
zelten Gehölzstrukturen/ Wald-
flächen.  
Luftqualität/ Luftaustauch 

Als nicht bebaute Flächen wirken 
die Änderungsbereiche als Kalt-
luftentstehungsgebiete, besitzen 
jedoch aufgrund der Geländebe-
schaffenheit sowie der bestehen-
den Gehölzstrukturen keine rele-
vante Funktion für die Durchlüf-
tung der umliegenden Siedlungs-
bereiche. Sie sind nicht Teil eines 
Freiraumverbunds.  
Im LaPro sind die nördlichen und 
mittleren Änderungsbereiche als 
Teil eines Schwerpunktgebiets 
zur Sicherung der Luftqualität 
dargestellt. Diese Einstufung 
kann kleinräumig nicht bestätigt 
werden. Im Landschaftsrahmen-
plan des Landkreises Barnim 
(2018) sind ebenfalls keine be-
sonderen klimatischen 

Die Flächen wären entsprechend 
der aktuellen Darstellung im Flä-
chennutzungsplan weiterhin aus-
schließlich der landwirtschaftli-
chen Nutzung vorbehalten. Bauli-
che Nutzungen wären nur im 
Rahmen privilegierter Vorhaben 
nach § 35 BauGB zulässig. 

Die derzeitige intensive Ackernut-
zung in den Änderungsbereichen 
1 und 2 und die landwirtschaftli-
chen Emissionen durch Staub 
und Düngung würden fortbeste-
hen. Der Änderungsbereich 3 
könnte künftig wieder regulär 
landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Die Kaltluftbildung bleibt un-
verändert. 

Beiträge zum Klimaschutz durch 
die Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien würden auf diesen Flächen 
ausbleiben. 

Wesentliche Folgen des Klima-
wandels für ländliche Regionen in 
Brandenburg sind:  
Zunehmende Trockenheit und 
Dürreperioden, Höhere Tempera-
turen und längere Hitzeperioden, 
Zunahme von Extremwetterereig-
nissen und Naturgefahren, Stei-
gende Waldbrandgefahr. 

Baubedingt können temporäre 
Emissionen (Staub, Abgase) 
durch Baustellenverkehr auftre-
ten, sind jedoch zeitlich begrenzt 
und können durch entspre-
chende Maßnahmen auf nachfol-
genden Planungsebenen mini-
miert werden. 

Anlagebedingt/ betriebsbedingt 
können die PV-Anlagen lokal zu 
einer leichten Erwärmung führen, 
erhebliche Auswirkungen sind je-
doch nicht zu erwarten. Die Auf-
ständerung der Module ermög-
licht weiterhin einen ausreichen-
den Luftaustausch, und die vor-
gesehene Extensivierung der Flä-
chen im Bereich der Freiflächen-
PV-Anlagen fördert die Frischluft-
bildung. Im Bereich der Agri-PV 
bleibt die landwirtschaftliche 
Nutzung bestehen, sodass dort 
weiterhin Emissionen aus Boden-
bearbeitung und Düngung auftre-
ten. Dieser Bereich bildet jedoch 
den kleineren Flächenanteil. 

Betriebsbedingt ergeben sich 
überwiegend positive Effekte. Die 
Luftqualität wird durch die tech-
nischen Anlagen nicht beein-
trächtigt, da diese im Betrieb 
emissionsfrei arbeiten. Mit der 
Extensivierung der Flächen im 
Bereich der FF-PV entfallen 
Staub- und Abgasemissionen aus 
intensiver landwirtschaftlicher 
Nutzung, was sich positiv auf die 
Luftqualität auswirkt. Zudem 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei Nicht-
durchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Funktionen für die Planungsflä-
chen ausgewiesen. 
Die Luftqualität ist überwiegend 
gut mit geringer Vorbelastung (s. 
nächster Absatz). 

trägt der Dauerbewuchs zur Min-
derung von Bodenerosion durch 
Wind bei. Wartungs- und Pflege-
arbeiten erfolgen nur selten und 
sind in ihrem Umfang nicht um-
weltrelevant. 
Darüber hinaus leistet das Vorha-
ben durch die Erzeugung erneuer-
barer Energie einen wesentlichen 
Beitrag zur Reduzierung von CO₂-
Emissionen und zur Abkehr von 
fossilen Energieträgern. 

Vorbelastungen (geringfügig) 
- landwirtschaftliche Emissionen 

(Staub, Geruch)  
- Verkehr der westlich verlaufen-

den Kreisstraße K6005 

Bewertung  
Betroffenheit von ausschließlich 
Wert- und Funktionselementen 
allgemeiner Bedeutung 
→ Bedeutung des Schutzguts 
Luft und Klima wird als gering bis 
mittel bewertet. 

Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Auf Ebene der FNP-Änderung wird die Maßnahmenfläche nördlich des Danewitzer Grenzgrabens über-
nommen, um unbebaute Bereiche zu sichern. 

Verbindliche Maßnahmen werden auf Ebene der Bebauungspläne oder im späteren Baugenehmigungs-
verfahren detailliert ermittelt und festgelegt, hierzu gehören insbesondere: 
- Vermeidung und Minimierung von Versiegelung und unnötiger Flächeninanspruchnahme, z.  B. durch auf-

geständerte Modulbauweise ohne Betonfundamente und wasserdurchlässige Wege.  
- Freihaltung von Freibereichen und Sicherung des Luftaustauschs, z. B. durch Mindestabstände zwischen 

Modulen, ausreichende lichte Höhe und Erhalt ökologisch sensibler Bereiche (Schutz des angrenzenden 
Gehölzbestands). 

- Erhalt und Entwicklung klimawirksamer Strukturen, wie Bestandsbäume und Grünlandbrache sowie Ex-
tensivierung intensiv genutzter Ackerflächen.  

Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Gesamtbewertung 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf 
nachfolgenden Planungsebenen sowie der positiven Effekte während der Anlagen- und Be-
triebsphase sind erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. Die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima und Luft werden insgesamt als gering und nicht erheblich bewertet. 

3.7 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit  

Die Betrachtung des Schutzguts „Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit“ erfolgt 
gemäß den Grundsätzen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und den Empfehlungen 
der AG Menschliche Gesundheit der UVP-Gesellschaft e.V. (2020). Sie umfasst physische, 
psychische und soziale Aspekte. Neben direkten Wirkungen wie Lärm, Licht und Luftqualität 
sind auch indirekte Einflüsse auf das Wohlbefinden und die Erholungsfunktion zu 
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 berücksichtigen. Die Erholungswirksamkeit steht in engem Zusammenhang mit dem Land-
schaftsbild, das im nachfolgenden Kapitel gesondert betrachtet wird. Die nachfolgende 
Analyse konzentriert sich daher auf die Ermittlung von Immissionsorten und deren mögliche 
Beeinflussung durch Emissionen wie Lärm, Licht und Staub. Ergänzend werden die beste-
henden Nutzungen sowie die Erholungs- und Freizeitinfrastruktur betrachtet. 

Tabelle 15: Betrachtung Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei Durchführung 
der Planung 

Siedlungsbereiche/  
Immissionsorte  

Die nächstgelegenen Sied-
lungsbereiche befinden 
sich im Ortsteil Danewitz 
(> 400 m zum nördlichen 
Teilbereich und > 300 m 
Entfernung zum mittleren 
Änderungsbereich 2) sowie 
in der Priesterpfuhlsied-
lung (> 230 m zum mittle-
ren Änderungsbereich 3). 
Sichtbeziehungen beste-
hen nur eingeschränkt, da 
Gehölzbestände, Waldflä-
chen und Geländetopogra-
fie die Plangebiete weitge-
hend abschirmen. Die 
mittlere Fläche ist auf-
grund fehlender Struktu-
relemente der ausgeräum-
ten Ackerflur von Westen 
und Süden einsehbar.  
Nutzungen 

Die Flächen werden der-
zeit landwirtschaftlich ge-
nutzt und dienen der Nah-
rungsmittelproduktion. Die 
Flächen sind ebenfalls Teil 
von Jagdrevieren.  
Bedeutende Erholungs- 
und Freizeitinfrastruktur ist 
innerhalb sowie im direk-
ten Umfeld nicht vorhan-
den; umliegende Wege 
sind von geringer Bedeu-
tung für die Naherholung.  
Vorbelastungen durch 
Lärm oder Luftschadstoffe 
sind gering und resultieren 
aus der 

Die Flächen wären entspre-
chend der aktuellen Darstellung 
im Flächennutzungsplan wei-
terhin ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten. Bauliche Nutzungen wä-
ren nur im Rahmen privilegierter 
Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. 

Bei Fortführung der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung 
bleiben die bestehenden Vorbe-
lastungen durch Staub, Abgase 
und Lärm aus Bodenbearbei-
tung bestehen. Freiflächen blie-
ben erhalten (Jagdnutzung). 

Beiträge zum Klimaschutz und 
zur Verbesserung der Luftquali-
tät würden ausbleiben. Hier-
durch können sich langfristig 
Auswirkungen des Klimawan-
dels indirekt auf die menschli-
che Gesundheit ergeben. Diese 
werden im Schutzgut Klima und 
Luft sowie im nachfolgenden 
Kapitel 3.14 des Umweltbe-
richts näher betrachtet. 

Baubedingt können temporäre Beein-
trächtigungen durch Baustellenbetrieb 
(Lärm, Staub, Erschütterung) auftreten. 
Diese sind zeitlich begrenzt und können 
durch Maßnahmen auf nachfolgenden 
Planungsebenen minimiert werden. Sie 
sind nicht als erheblich einzustufen. 
Anlagebedingt sind optische Verände-
rungen durch die PV-Anlagen möglich, 
insbesondere im mittleren Änderungsbe-
reich (TG2), da hier in Richtung Siedlungs-
bereich und südlich verlaufender Wege-
beziehungen aufgrund fehlender Gehölz-
bestände Sichtbeziehungen bestehen 
können. Die Lage hinter einer Gelände-
kuppe reduziert jedoch die Wahrschein-
lichkeit einer erheblichen Beeinträchti-
gung. Wahrnehmung und Empfinden als 
„störend“ sind zudem subjektiv unter-
schiedlich. Auf Bebauungsplanebene 
können hier Pflanzungen für den Sicht-
schutz festgesetzt werden. 
Blendwirkungen können durch Reflexio-
nen des Sonnenlichts an den Modulflä-
chen auftreten. Technische Details zur 
Blendung werden auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen geprüft. Auf FNP-Ebene ist 
unter Berücksichtigung der Hinweise der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Im-
missionsschutz (LAI, 2015) und der gro-
ßen Abstände (> 100 m) zu den nächsten 
Immissionsorten keine erhebliche Beein-
trächtigung zu erwarten. 
Betriebsbedingt können Auswirkungen 
durch Beleuchtung und Geräusche tech-
nischer Anlagen wie Trafostationen, 
Wechselrichter oder Speicheranlagen 
entstehen. Laut Praxis-Leitfaden des Bay-
erischen LfU (2014) wird der TA-Lärm-
Richtwert für reine Wohngebiete bereits 
ab einem Abstand der Wechselrichter 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei Durchführung 
der Planung 

landwirtschaftlichen Nut-
zung sowie der Kreisstraße 
K6005. 

und Transformatoren von rund 20 m zur 
Grundstücksgrenze sicher unterschritten. 
Diese technischen Parameter sind auf 
den nachfolgenden Planungsebenen zu 
prüfen. 
Lichtimmissionen sind nur bei Wartungs-
arbeiten oder Sicherheitsbeleuchtung zu 
erwarten und können durch technische 
Maßnahmen begrenzt werden. Dauer-
hafte Beleuchtung sollte ausgeschlossen 
werden. 

Darüber hinaus ergeben sich überwie-
gend positive Effekte: Die Extensivierung 
im Bereich der FF-PV-Anlagen reduziert 
landwirtschaftliche Emissionen und trägt 
zur Verbesserung der Luftqualität bei. Im 
Bereich der Agri-PV bleibt die landwirt-
schaftliche Nutzung bestehen, sodass 
dort weiterhin Emissionen auftreten, je-
doch auf kleinerer Fläche. Gleichzeitig 
bleibt die Fläche für die landwirtschaftli-
che Produktion nutzbar, und die Agri-PV-
Anlage kann die Landwirtschaft klimaresi-
lienter gestalten. 
Wesentlich ist, dass die Erzeugung erneu-
erbarer Energie einen elementaren Bei-
trag zum Klimaschutz darstellt und sich 
damit indirekt positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt. 

Vorbelastungen (gering-
fügig) 
- landwirtschaftliche 

Emissionen (Staub, Ge-
ruch)  

- Verkehr der westlich ver-
laufenden Kreisstraße 
K6005 

Bewertung  
Betroffenheit von aus-
schließlich Wert- und 
Funktionselementen allge-
meiner Bedeutung 
→ Bedeutung des Schutz-
guts Mensch und mensch-
liche Gesundheit wird als 
gering bewertet. 

Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Auf Ebene der FNP-Änderung wird die Maßnahmenfläche nördlich des Danewitzer Grenzgrabens über-
nommen, um unbebaute Bereiche zu sichern. 
Verbindliche Maßnahmen werden auf Ebene der Bebauungspläne oder im späteren Baugenehmigungs-
verfahren detailliert ermittelt und festgelegt, hierzu gehören insbesondere: 

- Vermeidung von Blendwirkungen und Licht- sowie Lärmbelästigungen. 
- Vermeidung und Minimierung von Schadstoffeinträgen (vgl. Schutzgut Boden). 
- Minimierung von Zerschneidungswirkungen für Wildtiere. 
- Erhalt ökologisch sensibler Bereiche, wie Bestandsbäume, Gehölzstrukturen und Grünlandbrache sowie 

Extensivierung intensiv genutzter Ackerflächen. 

Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Gesamtbewertung 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen auf nachfolgenden 
Planungsebenen sowie der positiven Effekte während der Anlagen- und Betriebsphase sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch und menschliche Gesundheit werden insgesamt als gering und nicht erheblich 
bewertet. 



STADT BIESENTHAL UMWELTBERICHT 
2. Änderung des Flächennutzungsplans des OT Danewitz ENTWURF  •  Fassungsdatum 26.02.2026 

 

 

 74 | 101 

 3.8 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 

Die Bewertung des Landschaftsbildes sowie der Auswirkungen des Vorhabens erfolgt unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energie-
wende (KNE, 2020) zur Analyse und Bewertung von Solarparks. Grundlage der Bestandsbe-
wertung bilden zudem die übergeordneten Fachplanungen Landschaftsprogramm Bran-
denburg (LaPro Teilplan Landschaftsbild, 2022), Landschaftsrahmenplan Landkreis Barnim 
(LRP, 2018) und Landschaftsplan Amt Biesenthal-Barnim (LP, 1997). Diese Fachpläne un-
terscheiden sich in Maßstab und Bewertungssystematik und unterscheiden sich daher teil-
weise. Die Gesamtbewertung des Bestands erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorpla-
nungen sowie der konkreten Situation vor Ort, die für die Einschätzung ausschlaggebend ist. 

Tabelle 16: Betrachtung Schutzgut Orts- und Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Naturraum und Raumeinheiten, Land-
schaftsbild 

Die Änderungsbereiche liegen im Natur-
raum „Barnim und Lebus“. Im LaPro sind 
die Flächen dem Landschaftsbildraum 13 
„Barnim“ zugeordnet. 

Die Änderungsbereiche 1 und 2 sind in-
tensiv ackerbaulich genutzt, strukturelle 
Elemente sind nur vereinzelt vorhanden 
(z. B. Grenzgraben mit Baumreihe, ein-
zelne Gehölze).  
Gemäß LP gehören die Änderungsberei-
che 1 und 2 zur Landschaftseinheit LE22 
„Danewitz“, die überwiegend intensiv 
landwirtschaftlich genutzt wird. Die Land-
schaft besitzt eine mäßige Reliefenergie, 
die Sichtweite ist daher gering. Struktu-
relemente sind alte Feldwege mit Gehölz-
gruppen, insgesamt ist die Landschaft je-
doch wenig strukturiert und ihre Natür-
lichkeit wird als gering eingestuft. 
Der südliche Änderungsbereich hebt sich 
durch die abseitige Lage und der aktuel-
len Grünlandbrache von den nördlichen 
Planbereichen in der Qualität des Land-
schaftsbilds ab. Er liegt in der Land-
schaftseinheit LE24 „Danewitzer Fich-
ten“, die laut LP durch monotone Kiefern-
reinbestände geprägt ist. Die Waldränder 
im Bereich des Plangebiets sind inzwi-
schen strukturreicher und mit Laubbäu-
men (insbesondere Eichen) sowie heimi-
schen Sträuchern durchsetzt. Die Fläche 
selbst ist gehölzfrei, abgesehen von einer 
alten Eiche am nordöstlichen Rand. Die 
weiteren Ackerflächen innerhalb der 

Die Flächen wären entspre-
chend der aktuellen Darstellung 
im Flächennutzungsplan wei-
terhin ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten. Bauliche Nutzungen wä-
ren nur im Rahmen privilegierter 
Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. Eine Überprägung der 
Landschaft würde darüber hin-
aus durch bauliche Anlagen 
nicht erfolgen. 

Die intensive landwirtschaftli-
che Nutzung im nördlichen und 
mittleren Änderungsbereich 
würde in bisheriger Form fortge-
führt, der südliche Änderungs-
bereich könnte im Zuge der re-
gulären landwirtschaftlichen 
Nutzung wieder in Ackerland 
umgewandelt werden. Land-
schaftsbildbezogene Aufwer-
tungen oder strukturverbes-
sernde Maßnahmen wie die 
Pflanzung der Sichtschutz-
hecken im mittleren Änderungs-
bereichen blieben vermutlich 
aus. 

Die Randlagen der Änderungs-
bereiche im Bereich der Wald-
ränder und Gehölzbestände 
werden im Laufe der Zeit struk-
turreicher, sofern hier kein Ein-
griff entsteht. Der Klimawandel 
wird sich langfristig auch hier 
auf die Vegetation auswirken, 

Baubedingt entstehen 
temporäre Beeinträchti-
gungen durch Baustellen-
einrichtungen und Maschi-
nenverkehr. Diese sind lo-
kal begrenzt und nach 
Rückbau reversibel. Eine 
nachhaltige Beeinträchti-
gung des Landschaftsbil-
des ist nicht zu erwarten. 
Anlagenbedingt führt die 
Errichtung der PV-Anlage 
für die Dauer der Betriebs-
zeit (ca. 30–40 Jahre) zu ei-
ner technischen Überprä-
gung des Landschaftsbil-
des. Die Intensität der Be-
einträchtigung hängt von 
der Bedeutung und Emp-
findlichkeit des Land-
schaftsbildes ab. Die Emp-
findlichkeit ergibt sich aus 
der Wiederherstellbarkeit, 
den Vorbelastungen und 
der Sichtbarkeit des Vor-
habens (vgl. KNE 2020). 
Wesentliche anlagebe-
dingte Wirkfaktoren sind: 

- flächige Rauminan-
spruchnahme durch Mo-
dule, 

- Einzäunung und techni-
sche Nebenanlagen, 

- mögliche Reflexionen, 
- Lage zur Horizontlinie. 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Landschaftseinheit werden intensiv be-
wirtschaftet und weisen ebenfalls wenig 
Strukturelemente auf. Entlang der Wald-
ränder sind mehrere kleine Pfuhle zu fin-
den, wie beispielsweise nordwestlich des 
Plangebiets (der Priesterpfuhl). 
Ortsbild (Ortsränder) 

Der Ortsrand von Danewitz ist ländlich 
geprägt, es besteht eine aufgelockerte 
Ortsrandeingrünung. Im Bereich der ge-
planten Anlagen dominieren Ackerflä-
chen. Großflächige Bauwerke sind nicht 
vorhanden. 
Erholung 

Die landschaftsbezogene Erholungsfunk-
tion wird in allen Fachplänen als „gering“ 
eingestuft; touristische Infrastruktur fehlt. 
Die Nähe der Priesterpfuhlsiedlung (Wo-
chenendhaussiedlung) zum südlichen 
Änderungsbereich erhöht die land-
schaftsbezogene Erholungsfunktion ge-
ringfügig, auch wenn Wanderwege nicht 
durch das Plangebiet verlaufen, sondern 
nördlich in den Waldflächen. 

was wiederum Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild mit 
sich bringt. 

 

Durch die vorhandenen 
Gehölzbestände wird die 
Sichtbarkeit der Anlagen 
deutlich reduziert. Die 
Lage vor Gehölzsäumen 
mindert die visuelle Wir-
kung zusätzlich. Waldflä-
chen tragen zur land-
schaftlichen Einbindung 
bei, da PV-Anlagen in 
Waldnähe erfahrungsge-
mäß als weniger störend 
wahrgenommen werden 
(„Abtauchen“ der Module; 
LfU 2014). In der Fernwir-
kung dominiert die Hori-
zontlinie des Waldes, so-
dass aufgrund der beste-
henden Eingrünung, der 
Geländetopografie und der 
nicht exponierten Lage 
keine Fernwirkung zu er-
warten ist. 
Die Auswirkungen be-
schränken sich im We-
sentlichen auf den Nahbe-
reich. Im mittleren Teilbe-
reich können aufgrund feh-
lender Strukturelemente 
zwischen Anlagenstandort 
und der Ortschaft Dane-
witz von einzelnen Stand-
orten Sichtbeziehungen 
entstehen. Die Wahr-
scheinlichkeit ist jedoch 
aufgrund der Lage hinter 
einer Geländekuppe ge-
ring. Hier sind auf Bebau-
ungsplanebene Vermei-
dungs- und ggf. Aus-
gleichsmaßnahmen zu 
treffen. 
Betriebsbedingt sind 
keine erheblichen Auswir-
kungen zu erwarten, sofern 
eine dauerhafte Beleuch-
tung auf nachfolgenden 
Planungsebenen ausge-
schlossen wird. 

Vorbelastungen (geringfügig) 
- landwirtschaftliche Nutzung (Struk-

turarmut in den nördlichen Änderungs-
bereichen) 

- Verkehr der westlich verlaufenden 
Kreisstraße K6005 (minimiert durch Al-
lee) 

- Windkraftanlagen von allen Teilände-
rungen in der Ferne sichtbar. 

- Infrastruktureinrichtungen der Versor-
gung (Gas) im Nordwesten des nördli-
chen Änderungsbereichs. 

Bewertung  

Einstufung nach LaPro: Bedeutungsklas-
sen von insgesamt sechs Kategorien: 
Änderungsbereiche 1 (Nord) und 2 (Mitte) 
als mittel–hoch (4);  
Änderungsbereich 3 (Süd): gering–mittel 
(3). 
Für Photovoltaikanlagen wird das Kon-
fliktrisiko anhand der Empfindlichkeit des 
Landschaftsbilds bewertet: 
- Nord/ Mitte: mittel (4) – hoch (5) 
- Süd: gering (2) – gering/mittel (3) 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Aufgrund des groben Maßstabs 
(1:300.000) ist diese Einstufung als Orien-
tierung zu verstehen.  

Der LRP bewertet die Änderungsbereiche 
1 und 2 als „mäßig“ und den südlichen 
Bereich sowie dessen Umgebung als 
„hochwertig“ bis „sehr hochwertig“. 

Demnach besteht eine Betroffenheit von 
Wert- und Funktionselementen allgemei-
ner Bedeutung in den Änderungsberei-
chen 1 und 2; und eine Betroffenheit von 
Wert- und Funktionselementen besonde-
rer Bedeutung im Änderungsbereich 3. Je-
doch ist dieser Zustand kein gesicherter 
Zustand sondern stellt nur einen vorüber-
gehenden Zustand dar. 
→ Bedeutung des Schutzguts Landschaft, 
landschaftsbezogene Erholung wird da-
her insgesamt als gering bis mittel bewer-
tet. 

Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Auf Ebene der FNP-Änderung wird die Maßnahmenfläche nördlich des Danewitzer Grenzgrabens über-
nommen, um unbebaute Bereiche zu sichern. Darüber hinaus lassen sich die Auswirkungen auf FNP-
Ebene durch folgende Maßnahmen minimieren: 
- geeignete Standortwahl (in Gebieten mit visueller Vorbelastung), 
- Positionierung im Gelände (nicht auf Kuppen oder exponierten Hanglagen), 
- sichtverschattende Anpflanzungen, 

Verbindliche Maßnahmen werden auf Ebene der Bebauungspläne oder im späteren Baugenehmigungs-
verfahren detailliert ermittelt und festgelegt, hierzu gehören insbesondere: 
- Begrenzung der Modulhöhe, um die Horizontlinie nicht zu durchbrechen. 
- Ausschluss von Werbeanlagen. 
- Vermeidung von Blendwirkungen und Beeinträchtigungen durch Licht. 
- Erhalt ökologisch sensibler Bereiche, wie Bestandsbäume, Gehölzstrukturen und Grünlandbrache sowie 

Extensivierung intensiv genutzter Ackerflächen. 
- Kompensationsmaßnahmen im mittleren Änderungsbereich (Anlage von Sichtschutzhecken) 

Gesamtbewertung 

Das Landschaftsbild wird durch die Anlage technisch überprägt, jedoch aufgrund der Ein-
grünung, der Lage vor Gehölzbeständen und der fehlenden Fernwirkung nur mäßig beein-
trächtigt. Nach Rückbau ist die Wiederherstellung des Ausgangszustands möglich. Die Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild sowie landschaftsbezogene Erho-
lung werden insgesamt als gering bis mittel bewertet. 
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 3.9 Schutzgut Kultur- und andere Sachgüter 

Das Schutzgut „Kultur- und andere Sachgüter“ umfasst unbewegliche und bewegliche Kul-
turgüter wie Bau- und Bodendenkmäler sowie technische und sonstige Sachgüter, die für 
die Infrastruktur oder die kulturelle Identität von Bedeutung sind. Dazu zählen insbesondere 
Bau- und Bodendenkmale sowie Versorgungsleitungen und technische Anlagen. 

Tabelle 17: Betrachtung Schutzgut Kultur- und andere Sachgüter 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Bau- und Bodendenkmäler 
Innerhalb der Änderungsbereiche 
befinden sich keine Bau- oder Bo-
dendenkmäler. Gemäß Denkmalliste 
des Landes Brandenburg liegt im un-
mittelbaren Umfeld (ca. 40 m süd-
lich des nördlichen Änderungsbe-
reichs) das Bodendenkmal „Siedlung 
Urgeschichte“ (Aktennummer 
40578). Für den Umgang mit Kultur-
denkmalen gelten die denkmal-
schutzrechtlichen Vorgaben des 
Landes Brandenburg (§§ 9 und 11 
BbgDSchG). 

 
Bestandsleitungen 

Im nördlichen und mittleren Ände-
rungsbereich verlaufen technische 
Infrastrukturen wie Erdgastransport- 
und Gasverteilungsleitungen sowie 
Fernmeldekabel und Glasfasertras-
sen der EWE NETZ GmbH.  

Die Flächen wären entspre-
chend der aktuellen Darstellung 
im Flächennutzungsplan wei-
terhin ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten. Bauliche Nutzungen wä-
ren nur im Rahmen privilegierter 
Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. Darüber hinaus bestün-
den keine tiefergehenden Bo-
deneingriffe. 
Bei Nichtdurchführung der Pla-
nung bleibt der Bestand somit 
unverändert. Das Bodendenk-
mal im Umfeld sowie die beste-
henden Leitungen und Anlagen 
bleiben unberührt. 

 

Baubedingt besteht die Gefahr, 
dass bislang unbekannte archä-
ologische Funde im Plangebiet 
auftreten und beschädigt wer-
den. §11 Abs.1 BbgDSchG ist in 
dem Fall zu berücksichtigen 
(Unverzügliche Meldung an die 
Untere Denkmalschutzbehörde 
und dem Brandenburgischen 
Landesamt für Denkmalpflege).  

Bei Erdarbeiten können zudem 
Gasleitungen, Fernmeldekabel 
und Glasfasertrassen beschä-
digt werden, wenn keine 
Schutzmaßnahmen erfolgen. 
Die Bestimmungen der Lei-
tungsbetreiber sind zu beach-
ten. 
Anlagebedingt wird das Boden-
denkmal im Umfeld durch die 
Errichtung der PV-Anlagen nicht 
beeinträchtigt. Durch die Frei-
haltung der Leitungskorridore 
mit einem beidseitigen Schutz-
abstand von 4 m sind keine an-
lagebedingten Auswirkungen zu 
erwarten. 

Betriebsbedingt sind keine ne-
gativen Auswirkungen auf Kul-
tur- oder Sachgüter zu erwar-
ten, sofern die Leitungskorri-
dore dauerhaft freigehalten und 
Wartungszugänge gesichert 
bleiben. 

Vorbelastungen 
keine 

Bewertung 

Die Empfindlichkeit des Schutzguts 
wird als mittel eingestuft, da sowohl 
die Integrität der technischen Infra-
struktur als auch der Schutz des na-
hegelegenen Bodendenkmals zu ge-
währleisten ist. 

Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung können keine Vermeidungsmaßnahmen getroffen wer-
den.  

Auf Ebene der nachfolgenden Planungsebenen (Bebauungspläne und Baugenehmigungsverfahren) sind 
folgende Maßnahmen zu treffen: 
- Kulturgüter: Einhaltung der Vorgaben des BbgDSchG insbesondere §§ 9 und 11. 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei  
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

- Sachgüter: Freihaltung der Leitungskorridore mit beidseitigem Schutzabstand von 4 m; Abstimmung mit 
EWE NETZ GmbH vor Baubeginn; Einholung von Leitungsauskünften und Sicherungsmaßnahmen. 

- Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Gesamtbewertung 

Beeinträchtigungen von Kulturdenkmalen beschränken sich auf die Bauphase und sind bei 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben vermeidbar. Die technische Infrastruktur bleibt bei 
Einhaltung der Schutzabstände und Abstimmung mit den Netzbetreibern gesichert. Die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und andere Sachgüter werden insgesamt als gering 
und nicht erheblich bewertet. 

3.10 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschut-
zes 

Die Umweltbelange nach den Buchstaben a) bis d) des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB stehen in viel-
fältigen Wechselwirkungen und beeinflussen sich gegenseitig. Durch diese Wechselwirkun-
gen können sekundäre Effekte oder Summationswirkungen entstehen. Daher ist neben der 
Einzelbetrachtung auch die Analyse der Wechselwirkungen Bestandteil der Umweltprüfung. 

Tabelle 18: Betrachtung Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-schutzes 

Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

Die Schutzgüter sind eng miteinan-
der verknüpft. Das Schutzgut Flä-
che bildet die Grundlage dieser Be-
ziehungen und wird nicht geson-
dert aufgeführt: 
- Boden – Wasser – Flora/Fauna: 

Der Grundwasserhaushalt beein-
flusst Bodenfeuchte und Boden-
funktionen, was sich direkt auf 
Vegetation und Lebensräume 
auswirkt. 

- Boden – Luft/Klima – Wasser: 
Verdunstung und Temperatur wir-
ken auf Bodenstruktur und biolo-
gische Aktivität und beeinflussen 
den Wasserhaushalt. 

- Boden – Kultur- & Sachgüter: 
Dem Boden kommt als Träger kul-
turhistorischer Informationen be-
sondere Bedeutung zu. 

- Flora/Fauna – Landschaft – 
Mensch: Vegetationsstrukturen 

Die Flächen wären entspre-
chend der aktuellen Darstellung 
im Flächennutzungsplan wei-
terhin ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbe-
halten. Bauliche Nutzungen wä-
ren nur im Rahmen privilegierter 
Vorhaben nach § 35 BauGB zu-
lässig. 

Die Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern blei-
ben im Wesentlichen unverän-
dert und sind weiterhin durch 
die intensive Ackernutzung ge-
prägt. Verbesserungen im Hin-
blick auf Biodiversität oder Kli-
maschutz erfolgen nicht. Die 
Belastung durch Düngemittel 
und Pflanzenschutzmittel bleibt 
bestehen und kann langfristig 
negative Effekte auf Boden und 
Wasser sowie indirekt auf die 

Baubedingt 
- Boden – Wasser: Temporäre 

Bodenverdichtung kann die Ver-
sickerung mindern. 

- Boden – Luft – Mensch: Tro-
ckenheit und Wind können 
Staubentwicklung und Erosion 
fördern. 

- Boden – Kultur/Sachgüter: Bo-
deneingriffe können kulturhis-
torische Informationen beein-
trächtigen, bieten aber auch die 
Möglichkeit zur Dokumentation 
unbekannter Funde. 

Anlagebedingt 
- Boden – Wasser – Klima: Über-

schirmung reduziert Verduns-
tung, fördert Bodenfeuchte und 
mindert Austrocknung, kann 
aber die nächtliche Kaltluftpro-
duktion leicht verringern. 
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 Basisszenario 
Bestandsaufnahme  
und Bewertung 

Nullvariante 
Entwicklungsprognose bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Planzustand 
Entwicklungsprognose bei 
Durchführung der Planung 

prägen das Landschaftsbild und 
beeinflussen den Erholungswert. 

menschliche Gesundheit ver-
stärken. Die Artenzusammen-
setzung bleibt je nach Bewirt-
schaftungsform artenarm. 

Die Auswirkungen des Klima-
wandels (zunehmende Trocken-
heit, Hitzeperioden) können die 
bestehenden Wechselwirkun-
gen zusätzlich negativ beein-
flussen. 

- Boden – Wasser – Flora/Fauna 
– Landschaft: Extensivierung 
und Gehölzpflanzungen fördern 
Biodiversität, verbessern den 
Wasserhaushalt und mindern 
Erosion. 

Betriebsbedingt 

- Boden – Luft: Keine Schadstof-
feinträge über die Luft, da PV-
Anlagen emissionsfrei arbeiten. 

- Klima/Luft – Artenschutz – 
Mensch: Maßnahmen zum Kli-
maschutz wirken sich positiv 
auf Biodiversität und menschli-
che Gesundheit aus. 

 

Vorbelastungen 
- Westlich des nördlichen Teilän-

derungsbereichs verläuft die 
Kreisstraße K6005. 

- Durch die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung ist eine Vor-
belastung der Böden mit Dünge-
mitteln und Pflanzenschutzmit-
teln anzunehmen; der südliche 
Teilbereich ist als nitratbelaste-
tes Gebiet nach § 13a DüV ausge-
wiesen. 

- Im nördlichen und mittleren Än-
derungsbereich besteht eine Ge-
fährdung durch Winderosion. 

Bewertung 
Die Wechselwirkungen sind im Be-
stand überwiegend stabil, jedoch 
durch intensive Ackernutzung 
anthropogen überprägt und in ihrer 
ökologischen Wertigkeit bzw. Na-
türlichkeit eingeschränkt. Dies be-
trifft insbesondere das Wirkungs-
gefüge Boden – Wasser – Flora/ 
Fauna und dabei insbesondere das 
südliche Plangebiet TG3, welches 
als nitratbelastetes Gebiet nach § 
13a DüV ausgewiesen ist. Insge-
samt werden die Wechselwirkun-
gen als gering bis mittel bewertet. 

Maßnahmen zur Minimierung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen entsprechen den für die einzelnen Schutzgüter festgeleg-
ten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen aufgrund von Wechselwirkungen sind nicht erforderlich. Die 
Festlegung erfolgt auf den nachfolgenden Planungsebenen. 

Gesamtbewertung 

Zusätzliche erhebliche nachteilige Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen sind 
nicht zu erwarten. Positive Effekte entstehen insbesondere durch: 

− die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien als Beitrag zum Klimaschutz, 
− die Extensivierung der Flächen im Bereich der FF-PVA, 
− den Erhalt der Grünlandbrache im südlichen Änderungsbereich. 
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 3.11 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2 bb) 

Sonnenenergie_ die wesentliche Nutzung natürlicher Ressourcen durch das Vorhaben im 
Betrieb besteht in der Nutzung von Sonnenlicht. Da es sich hierbei um eine erneuerbare Res-
source handelt, entstehen durch die Nutzung keine nachteiligen Auswirkungen. Im Gegen-
teil: Die Nutzung solarer Energie trägt dazu bei, den Verbrauch endlicher Ressourcen wie 
fossiler Energieträger zu reduzieren. 

Fläche_ für die Errichtung der Agri-PV- und Freiflächenphotovoltaikanlagen wird Fläche in 
Anspruch genommen, die bislang überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. 

Boden_ die Bodenversiegelung ist minimal und beschränkt sich auf punktuelle Bereiche der 
Modulaufständerungen, Batteriespeicher sowie technischer Nebenanlagen. Umfangreiche 
Bodenbewegungen erfolgen nicht. Zudem bleibt der Einsatz von Pflanzenschutz- und Dün-
gemitteln über die Anlagendauer hinweg aus, was die Belastung des Bodens deutlich redu-
ziert. 

Wasser_ es erfolgt keine dauerhafte Wasserentnahme für den Betrieb der Anlage. Die Rei-
nigung der Module erfolgt nur gelegentlich und ohne den Einsatz chemischer Mittel, sodass 
keine wassergefährdenden Stoffe in Boden oder Grundwasser gelangen. Durch die Über-
schirmung der Flächen kann die Verdunstung in Trockenperioden reduziert und die Grund-
wasserneubildung begünstigt werden. Dies trägt zur Schonung der Ressource Wasser bei. 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt_ es erfolgt keine direkte Nutzung von Tieren, Pflan-
zen oder der Biologischen Vielfalt als Rohstoff, Energiequelle oder sonstiges. 

Ökobilanzielle Betrachtung_ diese ist zwar bislang kein verpflichtender Bestandteil der 
Umweltprüfung im Rahmen der Bauleitplanung, sie eignet sich jedoch gut, um die Ressour-
cennutzung in Relation zum Nutzen des Vorhabens darzustellen. Für Photovoltaikanlagen 
liegen belastbare Daten und Studien vor, auf die hier daher kurz eingegangen wird. Die Her-
stellung und das Recycling der Module sind die Lebensphasen, in denen die wesentliche 
Umweltwirkung in Bezug auf die Ressourcennutzung entstehen. Während des Betriebs tre-
ten keine Umweltbelastungen durch die Nutzung natürlicher Ressourcen auf. Photovoltaik-
anlagen amortisieren sich energetisch in Deutschland nach durchschnittlich 1–2 Jahren; 
danach erzeugen sie mehr Energie, als für Herstellung, Transport, Installation und Entsor-
gung aufgewendet wurde. Je länger die Betriebsdauer, desto stärker relativieren sich die 
Umweltauswirkungen pro erzeugter Kilowattstunde PV-Strom. Über eine Nutzungsdauer 
von 30 Jahren entstehen bei monokristallinen Modulen pro erzeugter Kilowattstunde etwa 
43–63 g CO₂-Äquivalent. Demgegenüber vermeidet PV-Strom Emissionen aus fossilen Kraft-
werken (Steinkohle- und Gaskraftwerke) in Höhe von rund 746 g CO₂-Äquivalent/kWh. Der 
Netto-Vermeidungsfaktor liegt somit bei etwa 690 g CO₂-Äquivalent/kWh. (UBA, 2021/2025 
online) 

Damit trägt die Anlage erheblich zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur 
nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen bei. 
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 3.12 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen  
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2 cc) 

Die Photovoltaikanlage selbst verursacht im regulären Betrieb keine relevanten Emissionen 
von Schadstoffen. Die heute üblichen kristallinen Module enthalten geringe Mengen Blei in 
den Lötverbindungen, Dünnschichtmodule Cadmium-Tellurid als Halbleitermaterial. Bei 
unbeschädigten Modulen ist eine Schadstofffreisetzung nicht zu erwarten. Eine Studie der 
Universität Stuttgart (2018) untersuchte die Schadstofffreisetzung bei Glasbruch und be-
schädigter Randversiegelung. Dabei kann es zu Auswaschungen kommen, abhängig von der 
Dauer der Beschädigung und dem pH-Wert der wässrigen Lösung (z. B. Regenwasser). Dies 
betrifft jedoch nicht den regulären Anlagenbetrieb. Als Vermeidungsmaßnahme sind be-
schädigte Module zeitnah von der Fläche zu entfernen (vgl. Umweltberichte zu den Bebau-
ungsplänen „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“). 

Weitere stoffliche Einträge könnten theoretisch durch Öltransformatoren, chemische Rei-
nigungsmittel oder Beschichtungen der Modulaufständerungen entstehen, sind jedoch 
durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen (vgl. Umweltberichte zu 
den Bebauungsplänen „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“). 

Die Photovoltaikmodule arbeiten nahezu geräuschlos. Ergänzende Systeme wie Trafostati-
onen, Wechselrichter oder Kühlanlagen von Batteriespeichern können Geräusche erzeu-
gen, die je nach Entfernung wahrnehmbar sind. Laut Praxis-Leitfaden des Bayerischen LfU 
(2014) wird bei einem Abstand von rund 20 m zu Grundstücksgrenzen der Immissionsricht-
wert für reine Wohngebiete (tagsüber 50 dB(A)) sicher unterschritten. Da der Abstand zur 
nächsten Wohnbebauung über 200 bis 300 m beträgt, sind nach aktuellem Kenntnisstand 
keine Auswirkungen zu erwarten (vgl. Kapitel 3.7 des Umweltberichts). 

Während der Betriebszeit entstehen keine Erschütterungen, sie können lediglich temporär 
während der Bauzeiten auftreten und sind nicht als erheblich einzustufen.  

PV-Module können je nach Lage und Ausrichtung Reflexionen verursachen. Aufgrund der 
Ausgestaltung des Vorhabens sind keine erheblichen Blendwirkungen zu erwarten. Gegebe-
nenfalls kann im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ein entsprechender gutachterlicher 
Nachweis verlangt werden (vgl. Umweltberichte zu den Bebauungsplänen „Agri-Photovolta-
ikanlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“). Wärmeabgabe an die Umgebung ist uner-
heblich; eine Beeinträchtigung des Mikroklimas ist nicht zu erwarten (Herden et al., 2009). 
Elektromagnetische Felder entstehen lediglich im Bereich der Wechselrichter und Kabel, 
liegen aber deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten (ebd.). Belästigungen durch Ge-
ruch, Staub oder andere Emissionen treten nutzungsbedingt nicht auf. 

Insgesamt verursachen die FF-PV-Anlagen keine nennenswerten Belästigungen. Vielmehr 
tragen sie durch die Extensivierung und das Ausbleiben von Pflanzenschutz- und Düngemit-
teleinträgen sowie die emissionsfreie Stromerzeugung zur Entlastung der Umwelt bei. 
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 3.13 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung  
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2 dd) 

Im regulären Betrieb der Freiflächen-Photovoltaikanlagen fallen keine nennenswerten Ab-
fälle an. Lediglich bei Defekten müssen einzelne Module ausgetauscht werden. Die Lebens-
dauer von Photovoltaikmodulen beträgt in der Regel 25 bis 30 Jahre; heutige Module werden 
meist mit einer Leistungsgarantie von 30 Jahren angeboten. 

Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist ein Rückbau der Anlagen vorgesehen. Die ordnungsge-
mäße Entsorgung und Verwertung der Module erfolgen nach den dann geltenden gesetzli-
chen Vorgaben. Eine Bewertung auf Basis des heutigen Stands ist aufgrund des zu erwar-
tenden technischen Fortschritts nicht zielführend. Nach aktuellem Kenntnisstand ist die 
Entsorgung jedoch gesichert: Photovoltaikmodule fallen unter das Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz (ElektroG) und werden als Altgeräte behandelt. Die Recyclingquote liegt der-
zeit bei rund 92 %, da Module überwiegend aus gut verwertbaren Materialien wie Glas und 
Aluminium bestehen. Die etablierten Verfahren ermöglichen eine stoffliche Verwertung der 
Hauptfraktionen; nur geringe Restmengen werden energetisch verwertet oder beseitigt. 
(Umweltbundesamt online2025) 

Es ist daher von keiner erheblichen Zunahme der Abfälle auszugehen. 

3.14 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe o. die Um-
welt  
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2 ee) 

Die Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind mit bestimmten 
Risiken verbunden, die jedoch bei sachgerechter Planung und Umsetzung nicht als erheb-
lich einzustufen sind. Während der Bauphase können Risiken durch den Einsatz schwerer 
Maschinen entstehen (z. B. Arbeitsunfälle). Diese sind durch Arbeitsschutzmaßnahmen 
und eine geordnete Baustellenorganisation beherrschbar. Im Betrieb sind technische Risi-
ken wie Kurzschlüsse oder Brände möglich, werden jedoch durch normgerechte Ausfüh-
rung, Brandschutzkonzepte und Überwachungssysteme minimiert. 

Demgegenüber würde das Ausbleiben des Ausbaus erneuerbarer Energien selbst erhebli-
che Risiken für Umwelt und Gesundheit mit sich bringen: 

− Klimawandel: Ohne den Ausbau von Photovoltaik bleibt die Abhängigkeit von fossi-
len Energieträgern bestehen. Dies führt zu höheren Treibhausgasemissionen, be-
schleunigt den Klimawandel und erhöht die Häufigkeit extremer Wetterereignisse 
(Hitze, Starkregen, Dürren). 

− Gesundheitliche Risiken: Fossile Energien verursachen Luftschadstoffe (Fein-
staub, Stickoxide), die Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern. 

− Umweltbelastungen: Der fortgesetzte Abbau fossiler Rohstoffe führt zu Land-
schaftszerstörung, Biodiversitätsverlust und Wasserbelastung. 

Erhebliche Risiken infolge von Unfällen oder Katastrophen durch das Vorhaben sind für die 
menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt nicht gegeben. Das 
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 Unterlassen des Ausbaus erneuerbarer Energien hingegen würde ein erhebliches Risiko für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. 

3.15 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete 
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2 ff) 

Die Ausweisung mehrerer großflächiger Agri- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen kann zu 
Kumulationswirkungen führen. Östlich des mittleren Änderungsbereichs ist in der Ge-
meinde Sydower Fließ, Gemarkung Grüntal, eine weitere Freiflächen-PV-Anlage mit einer 
Größe von etwa 22 ha geplant. Da der Vorentwurf hierfür noch nicht vorliegt, können derzeit 
keine detaillierten Aussagen getroffen werden. Mögliche kumulative Auswirkungen betref-
fen: 

− das Landschaftsbild,  
− die Barrierewirkung für Lebensräume und Wanderkorridore,  
− sowie die Flächeninanspruchnahme.  

Durch die räumliche Nähe und die Einzäunung der Anlagen kann sich die Zerschneidungs-
wirkung verstärken. Zudem führt die zusätzliche Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 
Nutzflächen zu einer Verringerung der Verfügbarkeit für die konventionelle Landwirtschaft. 

Gleichzeitig könnte die flächeneffiziente Energieerzeugung großräumig betrachtet dazu bei-
tragen, den Anbau von Energiepflanzen zu reduzieren, wodurch mehr Flächen für die Nah-
rungsmittelproduktion zur Verfügung stünden. 

Die potenziellen Auswirkungen können durch gezielte Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen auf Ebene der Bebauungspläne „Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solar-
park Danewitz“ reduziert werden, beispielsweise: 

− Wildtierdurchlässige Einzäunung 
− Freihaltung ökologisch sensibler Bereiche / Pufferzonen 
− Eingrünungsmaßnahmen 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung wird dem Belang Rechnung getragen, indem 
Teilbereiche ausgewiesen werden, die kleiner als 20 ha sind. Das Konzept der Agri-PV-An-
lage berücksichtigt zudem die Flächenkonkurrenz. Die Anlagen befinden sich in sichtge-
schützten und für die landschaftsbezogene Erholung unbedeutenden Lagen, wodurch die 
Auswirkungen auf ein nicht erhebliches Maß minimiert werden. 

Insgesamt sind keine erheblichen Auswirkungen durch Kumulationswirkungen zu erwarten. 

3.16 Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima und Anfälligkeit 
des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels  
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2 gg) 

Das geplante Vorhaben zur Erzeugung erneuerbarer Energien dient dem Klimaschutz. Durch 
die Nutzung der Sonnenergie trägt die Anlage erheblich zur Reduzierung von Treibhaus-
gasemissionen bei. Die PV-Anlagen sind aktuell insgesamt mit einer Gesamtleistung von 
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 circa 49 Megawattpeak (MWp) geplant. Der Solarpark wird damit rund 49.000.000 Kilowatt-
stunden (kWh) Strom pro Jahr produzieren. Damit können rechnerisch etwa 16.300 Haus-
halte mit umweltfreundlicher Energie versorgt und rund 33.000 Tonnen CO₂ eingespart wer-
den. 

PV-Anlagen amortisieren sich energetisch in Deutschland nach durchschnittlich 1–2 Jah-
ren; danach erzeugen sie mehr Energie, als für Herstellung, Transport, Installation und Ent-
sorgung aufgewendet wurde (UBA, 2021/2025 online). 

Die Module verringern das Risiko der Bodenaustrocknung durch intensive Sonneneinstrah-
lung. Die Bepflanzung darunter kühlt wiederum die Module durch Verdunstung, wodurch 
hohe Betriebstemperaturen und Ertragseinbußen minimiert werden. Die zunehmende Häu-
figkeit und Intensität von extremen Wetterereignissen wie Stürme oder Starkregen muss bei 
der Planung der Infrastruktur berücksichtigt werden. Klassische FF-PVA sind im Vergleich 
zu hoch aufgeständerten Agri-PVA weniger windanfällig. Für Starkregen gilt: wassersensible 
Bauteile sollten außerhalb potenzieller Überschwemmungsbereiche platziert werden. 

Insgesamt weist das Vorhaben eine hohe Resilienz gegenüber den Auswirkungen des Klima-
wandels auf und trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei. 

3.17 Eingesetzte Techniken und Stoffe 
(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2 hh) 

Die Photovoltaikanlage nutzt Sonnenenergie, indem die Strahlung der Sonne direkt in elekt-
rische Energie umgewandelt wird. Zum Einsatz kommen mono- und polykristalline Solarzel-
len, die aus Halbleitermaterial (meist Silizium) bestehen. Unter Lichteinwirkung werden 
Elektronen im Halbleiter in Bewegung gesetzt, wodurch Gleichstrom entsteht. Dieser wird 
über Wechselrichter in netzkonformen Wechselstrom umgewandelt. 

Die Module sind auf einer Unterkonstruktion montiert, die in der Regel aus Aluminium oder 
verzinktem Stahl besteht. Weitere technische Komponenten sind Kabel, Trafostationen und 
gegebenenfalls Steuerungseinheiten. Ggf. werden Techniken/ Maschinen/ Geräte einge-
setzt, die wassergefährdende Stoffe enthalten (z. B. Öltransformatoren). Hier werden ent-
sprechende Schutzmaßnahmen vorgesehen. 

4 .  M a ß n a h m e n  z u r  V e r m e i d u n g ,  V e r h i n d e r u n g ,  V e r r i n g e r u n g  
u n d  A u s g l e i c h  e r h e b l i c h e r  n a c h t e i l i g e r  
U m w e l t a u s w i r k u n g e n  

(gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 2 c) 

Nach aktuellem Kenntnis- und Erfahrungsstand kann davon ausgegangen werden, dass die 
Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der auf Ebene der Flächennutzungsplanände-
rung sowie insbesondere der auf nachfolgenden Planungsebenen verbindlich festzulegen-
den Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Minimierung im Wesentlichen als nicht 
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 erheblich einzustufen sind. Dies gilt insbesondere, da überwiegend Wert- und Funktions-
elemente allgemeiner Bedeutung betroffen sind. 

Die positiven Effekte des Vorhabens – insbesondere für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt, Klima/Luft sowie Mensch – relativieren verbleibende nachteilige Aus-
wirkungen, die insgesamt als nicht erheblich bewertet werden. 

Wesentliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen betreffen: 

− Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Versiegelung 
− Vermeidung von Bodenumlagerung, -durchmischung und -verdichtung während der 

Bauphase 
− Reduzierung von stofflichen Einträgen in Boden und Wasser 
− Minimierung von Licht- und Geräuschemissionen 
− Minderung visueller Effekte durch landschaftsgestaltende Maßnahmen 
− Umsetzung allgemeiner Maßnahmen der Grünordnung 
− Erhalt ökologisch sensibler Bereiche  
− Extensivierung bisher intensiv genutzter Ackerflächen 
− Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
− Vermeidung von Barrierewirkungen durch durchlässige Einfriedungen 

Verbleibende Beeinträchtigungen, die die Erheblichkeitsschwelle nicht unterschreiten, be-
treffen voraussichtlich das Schutzgut Boden durch Versiegelung in allen Änderungsberei-
chen sowie das Landschaftsbild im mittleren Änderungsbereich. Der konkrete Kompensa-
tionsbedarf hierfür wird auf Ebene der Bebauungspläne im Rahmen der Eingriffsregelung er-
mittelt. 

5 .  A l t e r n a t i v e n p r ü f u n g  u n d  d i e  w e s e n t l i c h e n  G r ü n d e  f ü r  d i e  
P l a n w a h l  

(gem. Anlage 1 BauGB, Nr. 2d) 

Hinsichtlich der Planungsalternativen unterscheiden sich die Prüfungsinhalte der Bauleit-
pläne Flächennutzungsplan und Bebauungsplan in relevantem Maß. Auf Ebene des Flä-
chennutzungsplans bezieht sich die Betrachtung möglicher Planungsalternativen in erster 
Linie auf den Standort. Auf Bebauungsplanebene erfolgt die Auseinandersetzung möglicher 
Planungsalternativen des Festsetzungsinhalts innerhalb des Geltungsbereichs.  

Im Folgenden werden die in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
sowie die Gründe für die Wahl des Plans dargestellt, wobei die Ziele und der räumliche Gel-
tungsbereich des Bauleitplans berücksichtigt werden. Als Grundlage zur Beurteilung des 
Standorts, wird die Handreichung …. (2024) herangezogen. 
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 5.1.1 Kriterien für Freiflächen-Photovoltaik Standorte 

(nach der Handreichung der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim, 2024) 

Zur Gewährleistung einer vergleichbaren und transparenten Ausweisung von Solarparks in-
nerhalb der Planungsregion hat die Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim ei-
nen Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PVA) entwickelt. Dieser um-
fasst Positiv-, Negativ- sowie Abwägungskriterien. Die Handreichung dient als fachliche Ori-
entierungshilfe für kommunale Entscheidungsgremien bei der Bewertung potenzieller 
Standorte. Der Kriterienkatalog wurde ursprünglich im Jahr 2011 erarbeitet und liegt seit 
2024 in der aktualisierten 3. Auflage vor. Zentrale Zielsetzungen sind die Vermeidung von 
Raumnutzungskonflikten, die Minimierung negativer Umweltauswirkungen sowie die Förde-
rung der gesellschaftlichen Akzeptanz von PV-Freiflächenanlagen. 

Nach aktuellem Kenntnisstand werden 3 Positivkriterien, 2 Abwägungskriterien mit posi-
tiver Wirkung, 2 Abwägungskriterien mit negativer Wirkung sowie 1 Negativkriterium er-
füllt (vgl. Tabelle 19).  

Tabelle 19: Übersicht berührter Kriterien für Freiflächen-Photovoltaik aus der Handreichung der regionalen 
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim (2024) 

Positivkriterien [3] Abwägungskrite-
rien mit positiver 
Wirkung [2] 

Abwägungs-
kriterien mit 
positiver o. 
negativer Wir-
kung [0] 

Abwägungskriterien 
mit negativer Wir-
kung [2] 

Negativkrite-
rien [1] 

✓ Konzept zur na-
turschutzverträg-
lichen Gestaltung  
✓ Benachteiligte 

Gebiete 
✓ Ackerflächen, die 

durch Bewirt-
schaftungser-
schwerung eine 
wirtschaftliche 
Ertragslage nicht 
mehr gewährleis-
ten (Teilbereich 
Süd) 

✓ im 2.000 m 
Radius 
GE/GI-Gebiet 
✓ besonders 

erosionsge-
fährdete 
Standorte 
(Windero-
sion) in Tei-
länderungs-
bereich Nord 
und Mitte 

- - Bodenwertzahl 
vorherrschend 
> 23 (Teilberei-
che Nord/ 
Mitte) 

- Abstand 
< 400 m zum 
Siedlungsrand 
im mittleren 
Teilbereich. 

- Brutgebiete 
geschützter 
Arten  

 

Positivkriterien 

Positivkriterien sprechen grundsätzlich für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen. Für 
die geplanten Anlagen liegen auf Ebene der Bebauungspläne Konzepte zur naturverträgli-
chen Gestaltung vor. Zudem befinden sich sämtliche Änderungsbereiche innerhalb der För-
derkulisse „benachteiligte Gebiete“ gemäß Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 
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 1986. Der südliche Änderungsbereich ist darüber hinaus im Landschaftsplan Biesent-
hal-Barnim (1997) als Grenzertragsboden mit geringem landwirtschaftlichem Ertragspoten-
zial ausgewiesen (Ackerzahl gemäß Bodenschätzungsdaten: 18). Insgesamt sind damit drei 
Positivkriterien erfüllt. 

Mit der Einführung des sogenannten „Solareuro“ im Land Brandenburg im Jahr 2025 ist eine 
gesetzlich verpflichtende finanzielle Beteiligung der Gemeinden vorgesehen. Der Abschluss 
einer freiwilligen Vereinbarung nach § 6 EEG, der im Kriterienkatalog 2024 als Positivkrite-
rium genannt wird, ist vor diesem Hintergrund entbehrlich. 

Abwägungskriterien 

Abwägungskriterien sind – im Gegensatz zu Positiv- und Negativkriterien – nicht eindeutig 
festgelegt. Ihre Bewertung hängt maßgeblich von den standörtlichen Gegebenheiten sowie 
der konkreten Ausgestaltung des Vorhabens ab und kann daher unterschiedlich ausfallen. 

Da sich die Änderungsbereiche innerhalb eines Radius von 2.000 m zu GE-/GI-Gebieten be-
finden und die nördlichen sowie mittleren Teilbereiche im Landschaftsplan als besonders 
winderosionsgefährdete Standorte ausgewiesen sind, werden zwei Abwägungskriterien 
mit positiver Wirkung erfüllt. Dem stehen wiederum zwei Abwägungskriterien mit nega-
tiver Wirkung gegenüber: 

Die Bodenwertzahlen innerhalb der Geltungsbereiche liegen zwischen 18 und 40. Durch die 
teilweise Inanspruchnahme von Flächen mit einer Bodenwertzahl von über 23 ist ein Abwä-
gungskriterium mit negativer Wirkung berührt. Der nordwestliche Teilbereich wird jedoch als 
Sondergebiet für eine Agri-PV-Anlage festgesetzt. In diesem Bereich bleibt die landwirt-
schaftliche Nutzung grundsätzlich erhalten, sodass kein Widerspruch zu den regionalpla-
nerischen Empfehlungen besteht. Die erforderliche Abwägung zwischen den Belangen der 
Landwirtschaft und dem Ausbau erneuerbarer Energien für die übrigen Teilbereiche erfolgt 
in Kapitel 7.1.1 der Begründung.  

Ein weiteres Abwägungskriterium mit negativer Wirkung ergibt sich daraus, dass der mittlere 
Teilbereich den im Kriterienkatalog empfohlenen Mindestabstand von 400 m zu Siedlungs-
bereichen um etwa 100 m unterschreitet. Für diesen Abstandswert liegt jedoch keine fach-
liche Begründung vor, sodass von einer pauschalen Festlegung auszugehen ist. Die „Ge-
meinsame Arbeitshilfe des Landes Brandenburg zur Gestaltung und Steuerung von Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen“ (2023) sieht ebenfalls keinen verbindlichen Mindestabstand vor. 
Vielmehr wird darauf hingewiesen, dass Abstände im Interesse des Ortsbildes, der Erho-
lungsfunktion der Kulturlandschaft und der Akzeptanz vor Ort einzuhalten sind, deren kon-
krete Ausgestaltung jedoch variieren kann. Maßgeblich sind insbesondere Topografie, Sicht-
beziehungen sowie kommunale Entwicklungsperspektiven. Pauschale Abstandsfestlegun-
gen auf regionaler Ebene werden daher als nicht zielführend bewertet. 

Im vorliegenden Fall wird die Reduzierung des Abstands im mittleren Teilbereich auf 300 m 
als vertretbar eingeschätzt. Die Geländetopografie sowie vorhandene Gehölzstrukturen in 
der Ortsrandlage verhindern eine direkte Sichtbeziehung zwischen Siedlung und Anlage. Er-
gänzend ist die Pflanzung einer Sichtschutzhecke im Randbereich der Anlage vorgesehen. 
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 Negativkriterien 

Negativkriterien sprechen grundsätzlich gegen die Errichtung und den Betrieb von Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen, stellen jedoch nicht gleichzeitig ein Ausschlusskriterium dar. 
Gemäß dem vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB, Verfasser: Grünstifter 
SDJS GmbH; Stand Januar 2026) sind insbesondere Brutgebiete der europarechtlich ge-
schützten Feldlerche betroffen. Damit ist ein Negativkriterium erfüllt. 

Da FF-PVA vorhabenbedingt auf Freiflächen errichtet werden, ist eine Betroffenheit von Of-
fenlandarten wie der Feldlerche grundsätzlich kaum vermeidbar. Die Einhaltung arten-
schutzrechtlicher Vorgaben zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 
BNatSchG wird auf Ebene der Bebauungspläne sowie im nachgelagerten Zulassungsverfah-
ren sichergestellt. Weitere Negativkriterien werden nach aktuellem Planungsstand nicht er-
füllt. 

5.1.2 Gründe für die Wahl des Plans 

Die durch die Planung einbezogenen Flächen zeichnen sich demnach durch eine besonders 
geeignete Lage aus, da im Geltungsbereich keine wertvollen Biotopstrukturen vorhanden 
sind und keine Schutzgebiete betroffen sind. Zudem liegen die Flächen abseits von Sied-
lungsgebieten und sind von diesen überwiegend nicht einsehbar. Auch die Bodenqualität ist 
zwar für Brandenburger Verhältnisse und dem Naturraum Süd gut, im Gemeindevergleich 
jedoch nicht überdurchschnittlich, was für die Flächenauswahl daher kein ausschließendes 
Kriterium darstellt. Die Flächen verfügen zudem über eine gute Anbindung an bestehende 
Verkehrswege, und es sind nahezu keine neuen Erschließungswege erforderlich. Darüber 
hinaus liegen die Standorte in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten. 

Die dargelegten Planungsabsichten lassen zum derzeitigen Planungsstand keinen Wider-
spruch zu den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung erkennen. Hinsichtlich der Hand-
reichung zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen der Regionalen Planungsgemeinschaft Ucker-
mark-Barnim zeigen sich die vorgesehenen Standorte als geeignet. Besser geeignete Stand-
orte stehen aktuell nicht zur Verfügung. 

6 .  Z u  e r w a r t e n d e  A u s w i r k u n g e n  a u f g r u n d  d e r  A n f ä l l i g k e i t  
d e s  n a c h  d e m  B e b a u u n g s p l a n  z u l ä s s i g e m  V o r h a b e n  f ü r  
s c h w e r e  U n f ä l l e  o d e r  K a t a s t r o p h e n  

(gem. Anlage 1 BauGB, Nr. 2e) 

Gemäß der Anlage 1 Nr. 2e) zum BauGB sind die erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j) BauGB zu beschreiben. Dabei handelt es sich um zu er-
wartende Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit des nach dem Bebauungsplan zulässigem 
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen auf die in vorangehenden Kapiteln be-
schriebenen und untersuchten Schutzgüter sowie deren Wechselwirkungen. Dabei sind so-
wohl die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Umweltbelange als auch Auswir-
kungen von außen auf das Vorhaben zu berücksichtigen. 
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 Schwere Unfälle und Katastrophen können demnach beispielsweise Störfälle in Industrie-
anlagen, Naturkatastrophen wie Hochwasser oder Erdbeben, oder auch Großschadenser-
eignisse wie großflächige Brände gehören.  

6.1 Auswirkungen des Vorhabens auf die Umweltbelange 

Aufgrund der Stromproduktion und stromführenden Bauteilen, können potenzielle Brand-
gefahren bestehen. Diesbezügliche Auswirkungen auf die zu prüfenden Umweltbelange 
sind bei Agri-PV- und Freiflächenphotovoltaikanlagen i. d. R. gering. Die Anlage wird mit mo-
dernen Technologien und Sicherheitsstandards geplant. Die Beurteilung und Berücksichti-
gung der brandschutztechnischen Belange erfolgt auf den nachfolgenden Planungsebenen 
sowie das Baugenehmigungsverfahren. Wohnbebauung befindet sich in ausreichendem 
Abstand. Die Auswirkungen werden daher als insgesamt gering eingeschätzt. 

6.2 Einwirkungen von außen auf das Gebiet 

Innerhalb der Plangebiete sowie im Umfeld der Plangebiete befinden sich keine Störfallbe-
triebe im Sinne der Störfall-Verordnung (12. BImSchV). Darüber hinaus erfolgt eine Einfrie-
dung der Anlage, um das Betreten für Unbefugte und ggf. vorsätzliche Beschädigungsab-
sichten zu verhindern.  

Für das geplante Vorhaben besteht i. d. R. keine besondere Anfälligkeit für schwere Unfälle 
oder Katastrophen. 

7 .  Z u s ä t z l i c h e  A n g a b e n  

(gem. Anlage 1 BauGB, Nr. 3) 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der technischen Verfahren und 
Hinweise auf Schwierigkeiten 
(gem. Anlage 1 BauGB, Nr. 3 a) 

Gemäß den Anforderungen nach Anlage 1 BauGB, Nr. 3a werden im Folgenden die wichtigs-
ten Merkmale der bei der vorliegenden Umweltprüfung angewandten technischen Verfah-
ren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben beschrie-
ben. 

7.1.1 Vorgehensweise und angewandte Verfahren 

Die Erstellung des Umweltberichts erfolgte auf Grundlage von Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB 
sowie den §§ 2a und 4c BauGB. Die Bewertungsmethodik wurde zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit bereits in Kapitel 3 des Umweltberichts erläutert; zur Vermeidung von Wieder-
holungen wird hierauf verwiesen. 
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 Daten- und Informationsgrundlagen stellten dar: 

− einschlägige Fachliteratur, Arbeitshilfen und Leitfäden des Bundes und der Länder, 
− Fachgesetze, Fachgutachten, Fachpläne, 
− Daten des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), des Umweltbundesamtes (UBA) so-

wie der Landesämter Brandenburgs (insbesondere LfU), 
− Ortsbegehungen, 
− Ergebnisse der Umweltprüfung der im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungs-

pläne, 
− weitere Geodaten (Geoportal Brandenburg). 

→  vgl. Kapitel 9 – Verwendete Unterlagen 

Die Bewältigung der Eingriffsregelung erfolgt auf Ebene der im Parallelverfahren aufgestell-
ten Bebauungspläne unter Anwendung des Barnimer Modells sowie der Handlungsanlei-
tung zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und Klimaschutz (MLUK) des Landes Brandenburg. 

Die Bestandserhebung, Bewertung und Entwicklungsprognosen wurden schutzgutbezo-
gen durchgeführt. Dabei wurden nur Angaben berücksichtigt, die mit zumutbarem, d. h. ver-
hältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten (vgl. Balla et al., 2010). 

Darüber hinaus wurden die im Zuge des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens eingegangenen 
umweltbezogenen Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange berück-
sichtigt. 

7.1.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben  

Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben traten verschiedene Herausforde-
rungen auf, die im Folgenden dargestellt werden: 

− Teilweise veraltete Fachpläne, wie das Landschaftsprogramm HR (2001) sowie der 
Landschaftsplan des Amts Biesenthal-Barnim, die die heutige Dringlichkeit der Ener-
giewende noch nicht berücksichtigen. 

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte eine umfassende und belastbare Umweltprüfung 
durchgeführt werden.  

7.2 Geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen  
(gem. Anlage 1 BauGB, Nr. 3 b) 

Gemäß Anlage 1 BauGB, Nr. 3b sind die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheb-
lichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt zu beschreiben. 
Ziel ist es, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu er-
kennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Gemeinden überwachen dem-
nach gemäß § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchfüh-
rung des Bauleitplans eintreten. Gegenstand der Überwachung sind auch die Durchführung 
von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 Satz 2 sowie von Maßnahmen nach 
§ 1a Abs. 3 Satz 4.  
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 Die Überwachung stützt sich auf: 

− die im Umweltbericht beschriebenen Maßnahmen, 
− Erhebungen der Gemeinde, 
− Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB (Mitteilungspflicht bei erhebli-

chen Auswirkungen), 
− Hinweise aus der Bevölkerung. 

Da durch die Flächennutzungsplanänderung kein unmittelbarer Eingriff entsteht, beschrän-
ken sich die Anforderungen auf die Berücksichtigung von summativen/ kumulativen Wirkun-
gen insbesondere bei Flächennutzungsplanänderungen durch Baugebietsausweisungen. 
Konkret wird das auf Ebene der Bebauungspläne erstellte Monitoringkonzept anwendbar 
sein. 

8 .  A l l g e m e i n  v e r s t ä n d l i c h e  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e s  
U m w e l t b e r i c h t s  

(gem. Anl. 1 BauGB, Nr. 3c) 

8.1 Was ist geplant?  

Östlich des Ortsteils Danewitz der Stadt Biesenthal soll eine Agri-Photovoltaikanlage sowie 
drei klassische Freiflächenphotovoltaikanlagen (Solarparks) entstehen. Die Anlagen wer-
den rund 49 Megawatt (MWp) Strom erzeugen und zusätzlich einen Batteriespeicher mit 15 
MW umfassen. Damit können jährlich etwa 16.300 Haushalte mit umweltfreundlicher Ener-
gie versorgt werden. 

Um diese Vorhaben baurechtlich vorzubereiten, ist die Änderung des Flächennutzungs-
plans (FNP) der Gemeinde erforderlich, da hier die Flächen bisher der Landwirtschaft vor-
behalten waren. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde ist jedoch veraltet (1998) und be-
rücksichtigt die Dringlichkeit der Energiewende nicht. Aufgrund des veralteten Planungs-
stands wird der Flächennutzungsplan sowie der Landschaftsplan für die Stadt Biesenthal, 
einschließlich des Ortsteils Danewitz, derzeit neu aufgestellt. Da dieser Prozess voraus-
sichtlich erst Anfang 2029 abgeschlossen sein wird, erfolgt zur Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungspläne 
„Agri-Photovoltaikanlage Danewitz“ und „Solarpark Danewitz“ eine teilräumliche Änderung 
des bestehenden Flächennutzungsplans. 

Die FNP-Änderung umfasst drei Teilflächen (Nord, Mitte, Süd) mit insgesamt 42,4 Hektar, 
wovon rund 42,0 Hektar für die Photovoltaiknutzung vorbereitend ausgewiesen werden 
(= Sondergebietsfläche). Auf der nachfolgenden Planungsebene der Bebauungspläne, die 
die Planung konkretisiert, dienen hiervon Flächen dem Natur- und Landschaftsschutz, zum 
Beispiel durch Heckenpflanzungen als Sichtschutz oder die Anlage von artenreichen Säu-
men. 
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 Die nördlichen und mittleren Flächen werden aktuell intensiv als Acker genutzt, die südliche 
Fläche liegt derzeit brach. Schutzgebiete sind nicht betroffen. Die Anlagen liegen mehr als 
300 m von der nächsten Wohnbebauung entfernt und sind aufgrund von vorhandenen Ge-
hölzen sowie der Geländebegebenheiten nur von vereinzelten Standorten aus sichtbar. 
Nach einer Betriebsdauer von etwa 40 Jahren erfolgt ein vollständiger Rückbau der Anlagen, 
sodass die Flächen wieder landwirtschaftlich genutzt werden können. 

8.2 Warum ist das wichtig? 

Das Projekt leistet einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz, indem es jährlich rund 
33.000 Tonnen CO₂ einspart. Es unterstützt die Energiewende und erhöht die Versorgungs-
sicherheit. Gleichzeitig entstehen positive Effekte für Natur und Umwelt: Durch die Um-
wandlung von Ackerflächen in extensives Grünland und den Verzicht auf Dünger und Pesti-
zide verbessern sich Boden- und Grundwasserqualität, neue Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen entstehen und die Artenvielfalt erhöht sich. 

8.3 Wie wird der Boden genutzt? 

Bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PVA) werden Flächen (zumeist) außerorts mit 
Solarmodulen überstellt. Zusätzlich werden technische Nebenanlagen wie Trafostationen, 
Wechselrichter und Batteriespeicher errichtet. Für die Wartung sowie für die Feuerwehr 
sind Umfahrungswege erforderlich. Diese Wege werden in wasserdurchlässiger Bauweise 
(z. B. Gras- oder Schotterwege) ausgeführt, sodass Regenwasser weiterhin versickern kann. 
Die Module selbst werden in aufgeständerter Bauweise ohne Betonfundamente errichtet, 
um den Eingriff in den Boden so gering wie möglich zu halten. Lediglich punktuelle Versiege-
lungen entstehen an den Modulstützen. Insgesamt werden weniger als 5 % der Gesamtflä-
che durch bauliche Anlagen und Verkehrsflächen neu versiegelt.  

Alle übrigen Flächen innerhalb der Sondergebiete, die nicht direkt bebaut sind, werden als 
Extensivgrünland entwickelt und gepflegt – entweder durch Mahd oder durch Beweidung. In 
den Randbereichen werden zusätzliche Landschaftselemente integriert, wie die Pflanzung 
von Gehölzen (z. B. Sichtschutzhecken) und blütenreichen Saumstreifen. Dadurch erfährt 
der Boden eine ökologische Aufwertung. 

Bei Agri-PV-Anlagen (Agri-PVA) wird die intensive landwirtschaftliche Nutzung auf der Flä-
che fortgeführt. Die Module werden hierzu bei vorliegendem Vorhaben erhöht aufgestän-
dert, sodass eine nahezu uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung stattfinden kann. 
Durch die Module kann so ein technischer Pflanzenschutz entstehen, der insbesondere mit 
Blick auf den Klimawandel wie zunehmende Hitzeperioden und Extremwetterereignisse wie 
Starkregen oder Hagel für die Landwirtschaft relevant ist. Ernteausfälle können so vermie-
den werden. Auch wird der Boden vor Austrocknung geschützt. Erste Studien zeigen auch, 
dass Düngemittel und Pestizide reduziert werden können. 

Die Energiegewinnung durch Photovoltaik ist darüber hinaus eine der flächeneffizientesten 
und umweltfreundlichsten Energieformen. Zum Vergleich: Für die gleiche Energiemenge, 
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 die durch Photovoltaik erzeugt wird, benötigt beispielsweise die Erzeugung aus Biomasse 
etwa die 28- bis 50-fache Fläche. 

8.4 Wie ist der bisherige Umweltzustand und wie würde er sich entwickeln 
ohne die Umsetzung des Vorhabens? 

Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt: Die nördlichen und mittleren Ände-
rungsbereiche als Acker, der südliche Änderungsbereich liegt derzeit aktuell brach und ha-
ben keine besondere Erholungsfunktion. Ohne Umsetzung der Planung würde die intensive 
Nutzung fortbestehen; die Grünlandbrache im Süden könnte jederzeit umgebrochen wer-
den. Maßnahmen für Klimaschutz, Klimaanpassung der Landwirtschaft, Biodiversität und 
die ökologische Aufwertung der Flächen würden ausbleiben. Im Rahmen der Umweltprü-
fung wurde im Wesentlichen festgestellt: 

− Es sind überwiegend keine besonders hochwertigen Naturelemente betroffen.  
− Die Vorhabenflächen liegen außerhalb von Schutzgebieten. 
− Durch die bisherige Ackernutzung bestehen Vorbelastungen von Boden und Grund-

wasser durch den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. Das südliche Plangebiet 
ist als nitratbelastetes Gebiet ausgewiesen.  

Zusätzlich sind die offenen Ackerböden in den nördlichen und mittleren Änderungsberei-
chen anfällig für Winderosion. Für Pflanzen bieten diese Flächen kaum Lebensraum; Tiere 
nutzen sie jedoch als Durchzugs-, Nahrungs- oder Rastgebiet. Offenlandbereiche dienen 
zudem Feldvögeln wie der Feldlerche als Brutplätze. Die Feldlerche ist eine typische Art der 
offenen Agrarlandschaft und steht unter besonderem Schutz nach den geltenden Natur-
schutzbestimmungen. Studien zeigen jedoch, dass sie Photovoltaikflächen häufig weiterhin 
nutzt und ihre Bestände bei geeigneter Gestaltung sogar zunehmen können. Bedeutende 
Wanderkorridore für Wildtiere sind nicht betroffen. 

Ohne das Vorhaben würde sich der Umweltzustand daher nicht verbessern, sondern ten-
denziell verschlechtern: Keine Beiträge zum Klimaschutz; Fortbestehen der Nährstoffbelas-
tung; Keine Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt. Der Klimawandel wirkt sich indirekt 
auch negativ auf die menschliche Gesundheit aus. 
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 Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Ergebnisse der Bestandsbewertung, die 
Bewertung der Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange sowie die Prognose über die 
Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung und Durchführung der Planung: 

Tabelle 20: Ergebnisse der Bestandsbewertung, Auswirkungen sowie Entwicklungsprognosen 

Schutzgut/  
Umweltbelang 

Bestand 

Auswirkungen Entwicklungsprognose 

baube-
dingt 

anla-
gebe-
dingt 

be-
triebs-

be-
dingt 

Ge-
samt 

bei Nicht-
durchfüh-

rung 

bei  
Durchfüh-

rung 

Fläche ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Natura2000        

Tiere ⚫ / ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫ / ⚫⚫   |   |  

Pflanzen ⚫ / ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫   |   

biologische Viel-
falt 

⚫ / ⚫⚫ 
⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Boden ⚫ / ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫   |  

Wasser ⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫   |  

Klima und Luft ⚫ ⚫⚫ ⚫  ⚫   |   

Mensch, 
menschl.  
Gesundheit 

⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Landschafts-/ 
Ortsbild/ land-
schaftsbezogene 
Erholung 

⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫   

Kultur- und  
andere Sachgüter 

⚫ ⚫⚫ ⚫  ⚫   

⚫⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Wechselwirkun-
gen ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫   |   

Bedeutung im Bestand / Erheblichkeit der Auswirkungen:   keine  |   ⚫ gering  |   ⚫⚫ mittel  |   ⚫⚫⚫ hoch   

Entwicklung des Umweltzustands: 

 keine erhebliche Änderung zu erwarten  |    tendenziell Verschlechterung zu erwarten   |    tendenziell Aufwertung zu erwarten 

8.5 Wie wird sich der Umweltzustand durch die Umsetzung des Vorhabens vo-
raussichtlich entwickeln? 

Die Auswirkungen des Vorhabens lassen sich in baubedingt (während der Bauarbeiten), an-
lagebedingt (nach Fertigstellung der Anlage) und betriebsbedingt (im laufenden Betrieb) un-
tergliedern (vgl. Tabelle 20). Sie unterscheiden sich dabei in Art, Intensität und Dauer. Im 
Detail lassen sich die Auswirkungen aber erst auf der nachfolgenden Planungsebene der 
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 Bebauungspläne ermitteln, die das Vorhaben baulich konkret festlegen. Generell sind die 
regulären Auswirkungen von Agri-PVA und FF-PVA jedoch bekannt und können daher wei-
testgehend bereits auf Ebene der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung bewertet 
und ermittelt werden, um abzuschätzen, ob erhebliche und unüberwindbare Belange der 
Verwirklichung entgegenstehen: 

Während der Bauphase können vorübergehend Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub, Er-
schütterungen und Bodenverdichtungen durch Maschinen und Fahrzeuge auftreten. Diese 
Effekte sind zeitlich begrenzt und enden mit Abschluss der Bauarbeiten. Nachhaltige Aus-
wirkungen wie Bodenverdichtungen können durch entsprechende Maßnahmen vermieden 
werden. 

Nach Fertigstellung verändert sich das Landschaftsbild, da die Fläche technisch überformt 
wird. Je nach individueller Wahrnehmung kann dies von Bewohnern oder Erholungssuchen-
den als störend empfunden werden. Direkte Sichtbeziehungen beschränken sich auf ver-
einzelte Standorte; erhebliche Blendwirkungen durch Module sind aufgrund der Entfernung 
von > 300 m zur nächsten Wohnbebauung sowie der Geländebegebenheiten und vorhande-
nen Gehölzen unwahrscheinlich.   

Wenn innerhalb der Anlage nicht genügend freie Bereiche erhalten bleiben, könnte in den 
nördlichen und mittleren Teilflächen Lebensraum für die Feldlerche verloren gehen. Ob dies 
tatsächlich passiert, hängt von der Gestaltung der Anlage ab. Studien zeigen jedoch, dass 
Feldlerchen Solarparks oft weiterhin nutzen und ihre Bestände sogar zunehmen können. Für 
andere Tier- und Pflanzenarten sowie Boden und Grundwasser bringt die Extensivierung der 
Flächen und der Wegfall intensiver Bodenbearbeitung positive Effekte. Neue Landschafts-
elemente schaffen zusätzliche Lebensräume. Für den Boden sind die Auswirkungen gering: 
Die Module überschirmen den Boden lediglich, und die Versiegelung beschränkt sich auf 
punktuelle Bereiche der Modulstützen und kleine Flächen für technische Anlagen. Dem ge-
genüber steht die Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland sowie die Pflanzung 
von Gehölzen, die die negativen Effekte ausgleichen. 

Im Betrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Belästigungen durch 
Geräusche, wie sie beispielsweise von Trafostationen oder Batteriespeichern ausgehen 
können, sind aufgrund der Entfernung von > 300 m (bzw. > 900 m bei Batteriespeichern) zur 
nächsten Wohnbebauung sowie der Geländebegebenheiten und Gehölzbeständen unwahr-
scheinlich. Die Flächen werden nur selten für Wartung oder Pflege befahren – deutlich we-
niger als bei der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. 

8.6 Wie wird mit möglichen nachteiligen Auswirkungen umgegangen? 

Um nachteilige Effekte durch die Errichtung und den Betrieb der Photovoltaikanlagen zu ver-
meiden oder zu mindern, sind zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, die jedoch erst auf 
Ebene der Bebauungspläne verbindlich festgelegt werden können. Bei den Wesentlichsten 
handelt es sich um folgende:  

− Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Versiegelung 
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 − Vermeidung von Bodenumlagerung, -durchmischung und -verdichtung während der 
Bauphase 

− Reduzierung von stofflichen Einträgen in Boden und Wasser 
− Minimierung von Licht- und Geräuschemissionen 
− Minderung visueller Effekte durch landschaftsgestaltende Maßnahmen 
− Umsetzung allgemeiner Maßnahmen der Grünordnung 
− Erhalt ökologisch sensibler Bereiche  
− Extensivierung bisher intensiv genutzter Ackerflächen 
− Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
− Vermeidung von Barrierewirkungen durch durchlässige Einfriedungen 

Verbleibende Beeinträchtigungen, die die Erheblichkeitsschwelle nicht unterschreiten, be-
treffen voraussichtlich das Schutzgut Boden durch Versiegelung in allen Änderungsberei-
chen sowie das Landschaftsbild im mittleren Änderungsbereich. Der konkrete Kompensa-
tionsbedarf hierfür wird auf Ebene der Bebauungspläne im Rahmen der Eingriffsregelung er-
mittelt. 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass mit der vorliegenden Änderung des Flächennut-
zungsplans keine zusätzlichen oder andere erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind, die nicht auf nachfolgenden Planungsebenen (Bebauungspläne und/ oder Baugeneh-
migungsverfahren) bewältigt werden könnten. 

8.7 Welche Alternativen wurden betrachtet?  

Für die geplante Änderung des Flächennutzungsplans wurden verschiedene Standortmög-
lichkeiten innerhalb der Gemeinde geprüft. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob es bes-
sere Alternativen gibt und warum die gewählte Fläche geeignet ist. Auf Bebauungsplane-
bene werden die unterschiedlichen Möglichkeiten innerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans geprüft. 

Warum wurde dieser Standort gewählt? 

− Die Fläche liegt günstig: Es gibt keine geschützten Biotope oder Naturschutzgebiete. 
− Sie ist weit genug von Wohngebieten entfernt und überwiegend nicht einsehbar. 
− Die Böden sind im Gemeindedurchschnitt nicht besonders hochwertig, sodass die 

landwirtschaftliche Nutzung weniger beeinträchtigt wird. 
− Es besteht eine gute Anbindung an bestehende Straßen, neue Wege sind kaum nötig. 
− Die Fläche liegt in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet, das heißt: Böden 

und Standortbedingungen sind für die Landwirtschaft weniger ertragreich und wer-
den speziell gefördert. 

Die Region Uckermark-Barnim hat zudem einen Kriterienkatalog für Solarparks entwickelt, 
um Konflikte und erhebliche Umweltbeeinträchtigungen zu vermeiden. Nach dieser Bewer-
tung erfüllt die Fläche mehrere positive Kriterien (z. B. naturverträgliche Gestaltung, Lage in 
benachteiligtem Gebiet). Einschränkungen bestehen durch Brutgebiete der geschützten 
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 Feldlerche, was bei Freiflächen-Photovoltaik jedoch kaum vermeidbar ist. Artenschutzauf-
lagen werden auf den nachfolgenden Planungsebenen berücksichtigt. 

Gibt es bessere Standorte? 

Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine besser geeigneten Flächen verfügbar. Die Pla-
nung widerspricht nicht den Zielen der Raumordnung und ist mit den regionalen Empfehlun-
gen vereinbar. 

8.8 Was ist sonst noch relevant? 

Nach den gesetzlichen Vorgaben wurden weitere Aspekte im Zusammenhang mit dem ge-
planten Vorhaben geprüft. Dazu zählen die Nutzung natürlicher Ressourcen, auftretende 
Emissionen (Schadstoffe, Lärm, Licht etc.), Abfallaufkommen und deren Verwertung, Risi-
ken durch Unfälle oder Katastrophen, Kumulierung mit anderen Vorhaben, Auswirkungen 
auf das Klima und Klimaanpassung sowie eingesetzte Techniken und Stoffe. 

Im Ergebnis bestehen nach aktuellem Kenntnisstand keine erheblichen Risiken für die 
menschliche Gesundheit oder für Katastrophen. Das Vorhaben trägt zur Ressourcenscho-
nung und zum Klimaschutz bei. Für unvorhergesehene erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt wurden Überwachungsmaßnahmen erarbeitet, um diese frühzeitig zu erken-
nen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

Zudem wurde die angewandte Methodik beschrieben. Die Umweltprüfung stützt sich auf 
übergeordneten Fachplänen, insbesondere landschaftsbezogenen Fachplänen, sowie bei 
Bedarf ergänzend durch Bestandserfassungen von Lebensräumen, Pflanzen und Tieren, die 
auf Ebene der Bebauungspläne erfolgte.  
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9 .  V e r w e n d e t e  U n t e r l a g e n  /  Q u e l l e n  

(gem. Anl. 1 BauGB, Nr. 3d) 

Gesetze 

Baugesetzbuch (BauGB). Fassung vom 22.12.2025. 

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG). 
Fassung vom 24.07.2025 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG).  Fassung vom 25.2.2021. 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Fassung vom 09.07.2021. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Fassung vom 12.8.2025. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Fassung vom 23.10.2024. 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023). Fassung vom 21.2.2025. 

Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG). 
Fassung vom 05.03.2024. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Fassung vom 12.8.2025. 

Fachpläne 

Landesentwicklungsplanung Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR, 2019) 

Regionalplan Uckermark-Barnim (2024) 

Landschaftsprogramm Brandenburg (2001) mit sachl. Teilplan Landschaftsbild (2022) 

Landschaftsrahmenplan Landkreis Barnim (2018) 

Landschaftsplan Amt Biesenthal-Barnim (1997) 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Danewitz (1998/ 2005) 

Ortsbegehungen 

Ortsbegehung am 26.09.2024 

Vorhandene Umweltprüfungen  

Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Agri-Photovoltaikanlage Dane-
witz“ (in Aufstellung); Stand Februar 2026. 

Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Danewitz“ (in Aufstel-
lung); Stand Februar 2026. 
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 Verwendete Online-Datendienste 

Auskunftsplattform Wasser (APW); Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU). 

Geoportal Brandenburg:  
Themenkarten https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/geodaten/themen-
karten; 
insbesondere:  

▪ Biotopkartierung. 
▪ Bodenkarten im Maßstab 1:50.000 (BK50); Landesamt für Bergbau, Geologie und 

Rohstoffe (LBGR). 
▪ Bodenschätzungsdaten; (LBGR). 
▪ Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:300.000 (BÜK300) (LBGR). 
▪ Bodendenkmale: Denkmaldatenbank des Brandenburgischen Landesamts für 

Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. 
▪ Geologische Karte im Maßstab 1 : 25.000 (GK25) (LBGR). 
▪ Schutzgebiete. 

Climate Data: https://de.climate-data.org/europa/deutschland/brandenburg/biesenthal-
22324/  

Konzeptbodenkarte (KBK) Brandenburg; (LBGR): https://lbgr.brandenburg.de/lbgr/de/geo-
logischer-dienst/bodengeologie/grundkarten/.  

Solaratlas Brandenburg: https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solarat-
las-brandenburg/freiflaechen 
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Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU 2003): Das Schutzgut Boden in der Planung. Augs-
burg. 
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